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Vorwort.

Die Hochflut von Belanntmachungen und Verordnungen. Ge-
setzen und ähnlichen Maßnahmen. die eine Folge des großen Krieges
sind, kann von dem in seinem Berufe tätigen Drogisten nur noch
mit Mühe übersehen werden. Selbst eine Sammlung der vielen Ver-
ordnungen könnte dem in Drogenhandlungen — und ähnlichen
Handlungen — Tätigen kaum etwas nützen; ein dringendes Be-
dürfnis nach einem übersichtlichen kleinen Nachschlagebuche liegt
mithin schon lange vor.

Obwohl nun fortgesetzt neue Verordnungen erlassen werden,
hat sich die Redaktion des „Drogenhändlers‘“ dennoch entschlossen,
eine Sammlung der für Drogenhandlungen in Frage kommenden
Verordnungen, sachlich nach Stichworten geordnet, in übersichtlichster
Form herauszugeben. Das in dieser Broschüre niedergelegte Material
ist der Auszug aus der Gesetzgebung der bis jetzt verflossenen
26 Kriegsmonate. bildet also eine starke (mundlage, an die sich
die noch folgenden Verordnungen leicht anschließen lassen, Da
der „Drogenhändler‘‘ fortgesetzt über neu hinzukommende Verord-
nungen berichtet, so wird der Besitzer dieses Buches, wenn er Leser

des „Drogenhändlers“ ist, sich stets über Erweiterungen auf dem
Gebiete der Kriegsverordnungen unterrichten können,

BERLIN W 9, im Oktober 1916.

Redaktion des „Drogenhändlers“.



Abgabe von Waren. Die Abgabe
von Waren, für die Höchstpreise
festgesetzt sind, darf nach $ 2 des
Höchstpreisgesetzes nicht verweigert
werden. Diese unbedingte Abgabe-
pflicht ist: auch vom Reichsgericht
in einer Entscheidung vom 27. Juni
1916. betont worden. (Siehe auch
unter „Übermäßiger Gewinn‘ und
unter „Zurückhaltung von Waren“,)

Abschluß, linwirkung von Höchst-
preisen auf Verträge siehe unter
„Einwirkung“.

Ärztliche Instrumente und Ge-
räte. Dio Ausfuhe von Verbard-
und Arzneimitteln. ärztlichen Instru-
menten und Geräten ist durch Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 (R.G.Bl.
S. 268) verboten.

Äther (Äthyläther). Auf Grund
Kaiserl. -Verordnung vom 31. Juli
114 und durch Bekanntmachung
vom 22. Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten.

e Kennzeichnung der Waren
siehe unter „Kennzeichnung dei
Waren“.

A

Agar-Agar. Die Durchfuhr und Aus-
fuhr ist durch Bekanntmachung vom
l. September 1915 (M.Bl. Med. 5. 304)
verboter.

“Alkohol siche unter „Weingeist".

Aloe. Auf Grund Kaiserl. Verordnung
vom 31. Juli 1914 und durch Be-
kanntmachung vom +22. Mai 1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Aminoform. Auf Grund Kaiserl.Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22, Mai 1915
ist die Durchfahr und Ausfahr ver-
boten.

Ammoniaksalpeter siehe
„Sapetersaure Salze“.

unter

Ammoniumnitrat und -nitrit
sehe unter „Salpetersaure Salze’.

unterAmmoniumsulfat siehe
„Düngemittel“.

Anisoldehyd siche unter „Benzal-
dehyd“.

Anstreichen der Außönseiten von
}läusern, sowie von Mauern undZäunen
init Farben, zu deren Herstellung
Bleiweiß und Leinöl verwendet. ist,
ist verboten. Die Verwendung von
Leinöl, Hanföl, Holzöl und anderen
pilanzlicen Ölen zu Innen-
anstrichen ist zulässig, wenn das
fertige Anstrichmittel (Lack- Ölfarbe
usw.) nicht mehr als 25%, pflanzliches
oder tierisches Öl enthält. (Verordg,
v. 14. Oktob. 1915, R.G.Bl. S. 671.)
Siebe auch unt. „Farben‘', „‚Firnisse‘*,
„Fußbodenöle“.

Antifebrin. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1916
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten.

Antipyrin. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten,

Arraktverschnitt. Die am 1. März
1916 in Berlin abgehaltene Versamm-
lung der Spirituoseninteressenten hat
den Mindestverkaufapreis für das
Liter Arrakverschnitt auf “3,50 M.
festgesetzt.

‚Arroweroot ist durch Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135), wenn
es vom Auslande eingeführt wird,
vom Einfuhrzoll befreit.

Artikel des täglichen Bedarfs
siehe unter „Übermäßige Preis-
steigerung‘*.



 __  Araneimittel—Benzin.

Arzneimittel. Auf Grund Kaiserl.
Verordnung vom 31. Juli 1914 und
durch Bekanntmachung vom 22. Mai
1915 ist die Durchfuhr und Ausfuhr
verboten. Sie dürfen ferner nach
Bekanntmachung der Generalkom-
mandos in den meisten Festunge-
hezirken nicht angekündigt oder an-
gepriesen werden. Auch der Hausier-
handel damit. ist verboten.

Arznetmittel zum äußerlichen
Gebrauch dürfen laut Verordnung
vom. Mai1916 nicht mit pflanzlichen
oder tierischen Ölen und Fetten be-
reitet werden. (Zugelassen ist nur
‚die Verwendung von Leinöl zur Her-
stellung von Kresolseifenlösung, von
Olivenöl zur Herstellung der Kampfer-
öle und von Öl zur Herstellung von
Seifenspiritus.)

‚Aspirin. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Büackpulver. DieBestimmungen über
die äußere Kennzeichnung von Waren
(siehe unter „Kennzeichnung von
Waren" finden laut Bekanntmschung

am.25. August 1916 auch Anwendung
auf Back- und Pudldingpulver, sowie
alle ähnlichen für «die menschliche
Nahrung bestimmten Pulver.

Bakteriologische Geräte. Auf
Grund Kaiserl. Verordnung vom
31. Juli, 1914 und durch Bekannt-
‚machung vom 22. Mai 1915 ist die
Dürchfuhr und Ausfuhr verboten.

Bananenkakao wie Kakao.

Bariumnitrat und -nitrit siehe
‘unter „Salpetersaure ‚Salze‘,

Barytsal siehe unter „Salpeter-
saure Salze“,

Baumweachs ist durch Verordnung
:xom 8. März 1915 (R.G:Bl. S. 136),
"wenn es vom Auslande eingeführt
:wird, vom Einfüuhrzoll befreit.

Beerenieine dürfen mit Saccharin
gesüßt werden, auch braucht diese
Süßung nicht besonders angegeben zu
werden.

Beleuchtungs-Ersatzmittel siche
“unter„Kerzen“.

Pro

Benzaldehyd und Anisaldehyä.
Die Ausfuhr und Durchfuhr‘ist dureh
Bekanntmachung vom 31. ‚Juli 1915
verboten.

Benzin. Durch Verordnung vom
27. Mai 1916 wurden Höchstpreise
für Benzin festgesetzt. Der Preis
für je 100 Kilogramm Reingewicht
Benzin (Gasolin, Testbenzin) darf
nachfolgende Sätze nieht übersteigen:

bei Benzin (Gäsolin} mit einem spe-
zifischen Üiewicht bis 0,6) 65 M.

bei Benzin mit einem spezifischen
Gewicht über 0,6%--0,725 60 M.,

bei Benzin mit einem spezifischen
Gewicht über 0,725--0,735 53 M.,

bei Benzin mit einem spezifischen
Gewichtüber 0,745 — 0,760 42 M.,

bei Benzin mt einem spezifischen
Gewicht: über 0,760—0,786 35 M..

bei Testbenzin (Terpentinersatz)
45 M.

Die Preise gelten für Lieferung ab
deutschem Lager oder ab deutscher
Girenze in Käufers Kesselwagen. Als
Testbenzin (Terpentinersatz) gilt
solches Benzin, das einen Ent-
flammungspunkt von über 21 Grad
Celsius nach Abel hat und bis
200 Grad Celsius nach Enplersches
Verfahren völlig übersiedet.

Übernimmt der Verkäufer das Zu-
rollen des Benzins in Fässern und
Gefäßen nach einen Lager des
Käufers vder die Versendung nach
einem anderen Ürte, so kann er nur
seine baren Auslagen, und bei Ver-
wendung eigenen Fuhrwerkes eine
Vergütung bis zu 2 M. für je 100 kg
Reingewicht berechnen.

Ferner darf berechnet werden:
. Bei Lieferung in Verkäufers Eisen-

fässern eine Vergütung bis zu
3 M. für 100 kg Reingewicht,
und wenn die Fässer nicht binnen
60 Tagen, vom Lieferungstag an
gerechnet, zurückgegeben werden,
eine fernere Vergütung bis zu
1 M. für jedes Faß und jede
weiteren angefangenen 30 Tage;
bei Lieferung in Käufers (ie-
binden über 100 1 Inhalt. eine
Füllgebühr bis zu 1.M., bei Liefe-
rung in Käufers Gefäßen von
unter 100 4 Inhalt bis zu 2 M.
für je 100 kg Reingewieht.

ih
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Benzoesaures Natron - Beschlagnahme, &gt;

Die Höchstprei se gelten für Bar-
zahlung bei Empfane. Wird der
Kaufpreis gestundet, so dürfen bis
2v. H. Jahreszinsen über Reichsbank-
diskont zugeschlagen werden.

Durch Ausnahmebewilligung vom
7. ‚Juli 1916 ist für die
zeit bis zum 31. Dezember 1916 ge-
stattet worden, Testbenzin bei Mengen
unter 100 k&amp; mit 650 M. und bei
Mengen unter 25 kg bis zu 70 M.
die 100 kg zu berechnen. Nach dem
31. Dezember gelten für Testbenzin
wieder «die bereits vorher angegebenen
Nöchstpreise,

Benzoesaures Natron ist zur Kon-
servierung von Obst in den Ministerial-
richtlinien zur Verwertung der Obst-
ernte vom 22.

empfohlen worden.
rung braucht nicht deklariert zu
werden, wenn auf 1 kg Fruchtmus
oder Fruchtsaft nicht mehr als
1--11/a g angewendet wird. Benzur-
saures Natron steht zwar im Ver-
zeiehnis B der Kaiserl. Verordnung,
gehört: also zu den Stoffen, de außer-
halb «der Apotheken nicht, verkauft
werden dürfen, es ist aber anzu-
nehmen, daß in dieser Zeit keine
Beanstandungen wegen Abgabe von
benzoesaurem Natron erfolgen werden,
in Tablettenform und in Lösung
ist es ohnehin als freiverkäuflich
anzusehen.

Benzol. Xylol und Solventnaphtha
darf durch ErlaB vom 18. August
1915 (G.M.Bi. 8. 200) mr in en-
tuluoltem Zustande verkauft, ge-
liefert und verbraucht werden. Die
Stoffe dürfen höchstens einen Monat
auf Lager gehalten werden. Der

Höc hstpreis (letzter ITand) be-trägt für:

Reintoluat ..... I M. für 100 kg,
Benzol ........ 2, u, 10,

Solventnaphtha
und II..... 62 „m 100,

Xyloloec..c.... 62. u 100 „

Benzalspiritus
(Mischung70 B.:30 Sp.) 67 „ „ 100 „

Benzolspiritus
(Nischung25 RB. :755p.) 74 „ „ 100 „

Mai 1916 behörtllich |
Die Kunservie- |

Die Versandkosten vom letzten
Lager können zugeschlagen werden,
auch dürien bei Stundung des Kauf-
preises 2%, Zinsen über Reichsbank-
diskont berechnet werden.

:Benzylchlorid, BenzoylchloridÜbergangs- | 'Benzalechlorid. Die Ausfuhr
Bekannt-

1915 ver

un

und Durchfuhr ist durch
machung vom 31. Juli
boten.

| Beschlagnahme. DieBeschlagnahme
von Gegenständen zur flerstellung
oder zum Betriebe von Kriegsbedaris-
artikeln erfolgt auf Grund der Ver-
ordnung zurSieherste‚lung des Kriegs-
beclaris vom 24. Juni 1915 {R.G.Rt.
Ss. 357). Die Beschlagnahme erfolgt
durch öffentliche Bekanntmachung
oder darch Mitteilung an denjenigen,
der die Gegenstände im Besitz hat
oder herstellt. Sie tritt mit der
öffentlichen Bekanntmachung oder
mit dem Empfang der Mitteilung in
Kraft. Die Beschlagnahme hat die
Wirkung, daß jede Veränderung an
der Ware unzulässig und jede weitere
Verfügung über die Gegenstände nur
mit Zustimmung der bese hagnahmen-
den Behörde erfolgen kann. Ander-
weitig abgeschlossene Lieferungs-
verträge verlieren mit Jer Beschlag-
nahme ihre Rechtskraft. Der Be-
sitzer ist verpflichtet, die beschlag-
nahmten Gegenstände bis zum Ab-
lauf einer zu bestimmenden Frist
oder bis zu einer ihm gestatteten
Verarbeitung oder Verfügung zu ver-
wahren und pfleglich zu behandeln.
Für (ie sorgsame Aufbewahrung kann
eine Entschädigung gewährt werden.
Wer bese hlagnahmte (regenstände
beiseite schafft, beschädigt "oder zer-
stört, verwendet, verkauft oder kauft,
oder wer die beschlagnahmten Üegen-
stände nicht zweckentsprechend auf-
bewahrt, wird mit (refängnis bis zu
einen Jahr oder mit (reldstrafe bis zu
1000) M. bestraft. Bei den meisten
Verordnungen, die bisher eine Be-
schlagnahme verfügten, war stets
eine Mindestmenge angegeben (z B.
bei Kakao und Schokolade 25 kg),
die der Beschlagnahme nicht. unter-
lag. Die Mindestmengen dürfen ge-
wöhnlich ohne weiteres ausverkauft
werden. Man beachte deshalb stets



6 Bettunterlagenstoffe — Brom und organische Bromverbindungen.

die Mengenfestsetzung bei Beschlag-
nahmen und

Buche angeführten näheren Erläute-
rungen.

Bettunterlagenstoffe siche unter
„Gummiwaren“.

Bienenwachs ist. dureh Verordnung
vom 8. März 1915 (R.(.Bl. S. 135), !
wenn es vom Auslande eingeführt
wird, vom Einfuhrzoll befreit.

rüfe auch die unter '

dem betreffenden Artikel in diesem |

‚, Bimsstein, auch gemablen. Die: Aus-
fuhr und Durehfuhr ist durch Ver-
ordnung vom 20, April 1916 (Reichs-
anzeiger, Nr. 96) verboten,|

| Binden. Der Kriegsausschuß der
deutschen Baumwollindustrie hat ten
Verbandstoffabriken bei der Liefe-
rung von Material die Bedingung

I gestellt, daß sie bei der Abgabe
| von Binden an Wiederverkäufer

folgende Höchstpreise nicht über-
schreiten:

Binden 5 m lang und Il-stückweise abgepackt:
Breite 4 5 6 5 10 12 15 cm

Mullbinden 24fädig 8— 190,— 123,— 15850 1,— 23,— 28— M.
Cambricbinden 26 13,— 15,50 1850 25,— 30,50 36,50 45.— „
Gazebinden 25 950 11,50 12,50 18,— 2,—- %— 33— „

für 100 Stück Glattschnitt. Für ge-
putzte Mullbinden 0,25 M. für
100 Stück mehr, für Einzelaufdruck
1 M., Ziel 30 Tage, 2%, Abzug, aus-
schließlich Verpackung, ab Fabrik.

Blattgold, legiert, wird laut Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1916
von dem Goldausfuhrverbot vom
13. November 1915 nicht betroffen,
seine Ausfuhr ist also gestattet.

Bleitweiß. Das Anstreichen von
Häusern, Zäunen und Mauern mit
Farben, zu denen pflanzliche oder
tierische Öle verwendet wurden, ist
nach der Verordnung vom 14. Oktober
1915 (R.G.Bl, 8. 671) verboten.

Bohnen siche „Hülsenfrüchte.
Bohnertücher siehe unter „Web-

und Wirkwaren“.

Bohnerwachs ist durch Verordnung
vom 7. September 1916 beschlagnahnit.
(Näheressiehe unter „Schmiermittel“.)

Borazxkalk. Die Ausfuhr und Durch-
fuhr ist durch Bekanntmachung vom
17. August 1915 (Reichsanzeiger Nr. 193
rom 17. August 1915) verboten.

Branntceinsiehe unter „Wen-geist".

Branntwein, vergällter,
unter „Brennapiritus",

Braunkohlenteeröl kann durch
Verorinangen vom 4 August 1914
(R.G,Bl. 8. 338, 350 und 352) zell-
frei vom Ausland eingeführt, werden.

siehe

Brennspiritus. Die Spirituszentrale
ist von 4er Reichsbranntweinstelle
ermächtigt worden, 25 9;, des früheren
Spiritusverbrauches in den Verkehr
abzulassen. Von dieser Menge sollen
%/, zum Preise vom 65 Pfg. für das
Liter gegen Bezugsmarken der Ge-
meinden an minderbemittelte Kreise
abgegeben werden. Das letzte Fünftel
soll ohne Marken, und zwar zum
Preise von 1,50 M. zum Verkauf ge-
langen, Der Verdienst des Klein-
händlers beträgt bei beiden Sorten
am Liter 5 Pf. Da die Spiritus-
zentrale unter 20 Flaschen Spiritus
überhaupt nicht abgibt, sa können
nur die Kleinhändler bei der jetzigen
Spiritusverteilung berücksichtigt wer-
den, die früher mindestens 80 Flaschen
Brennspiritus monatlich bezogen
haben. Gewerbliche Verbraucher
können Spiritus in Mengen his zu
501 von der Brennspiritusgesell-
schait, "Berlin, oder ihren Filialen
gegen besondere Bescheinigungen er-
halten.

Bromstyrol. Die Ausfuhr und Durch-
fuhr ist durch Bekanntmachung vom
31. Juli 1915 verboten.

Brom und organische Brom-
verbindungen. Auf Grund Kaiserl.
Verordnung vom 31. Juli 1914 und
durch Bekanntmachung vom 22, Mai
1915 ist. die ‚Durchfuhr und Ausfuhr
verboten,



'Bronzefarben — Chlorsalze. -

Bronzefarben in. Aulmachungen für
den Kleinhandel, mit Ausnahme: der
gebrauchsfertig zuhereiteten, dürfen
lant Verordnung vom 3. Juni 1916
(Reichsanzeiger Nr. 130) weder aus-
noch durchgeführt werden.

Buchführung über Beschlagnahmte
Stoffe siehe unter „Lagerbücher".

Buchweizen siehe unter „‚Hirse‘,

Busenmittel dürfen nach Bekannt-
machung der Generalkommandos in
den meisten Festungsbezirken nicht:
angekündigt oder angepriesen werden.
Auch der Hausierhandel. damit ist
verboten.

Caletumnitrat und -nitrit siehe
unter „Salpetersaure Salze“.

Cambricbinden s. unier „Binden“.

Carrageenmoos. Nie Aus- und
° Durchfuhr ist darch Verordnung vom

10. September 1915  (Reichsanz.
Xr. 215) verboten.

Champignons, getrocknet oder ge-
Jarrt, dürfen durch Verordnung vom
12. Februar 1915 (R.G.Bl. 5. 9)
weder ven Frankreich, noch von-
England, noch von den Kalsnien
dieser Länder in Deutschland ein-
geführt oder durch Deutschland durch-
geführt werden. .

Chemikalien siche unter „Schwefel“,
„Salpetersaure Salze“, „Chlorsalze‘,
„Glyzerin“ und „Kampfer”.-

Chemische Erzeugnisse. Die Aus-
und Durchfuhr ist durch Verordnung
vom 10. September 1915 (Reichsanz.
Nr. 215) verboten.

Chemische. Geräte. Auf (rund
Kaserl. Verordnung vom 31. Juli 1914
und durch Bekanntmachu vom
22. Ma 1915 ist die Durchfuhr und
Ausfuhr verboten,

Chilisalpeter siehe unter „Salpeter-
saure Salze‘,

Chinarinde. Auf (irund Kaiserl.Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachungvom22.Mai1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten.

Chinin. Auf Grund Kaiserl. Verord-
nung vom 31. Juli 1914 und durch
. Bekanntmachung vom 22. Mai 1916 ist.
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Chirurgische Gummiwaren s.
unter „Gummiwaren

Chlorammonlium
„Chlorsalze‘.

Chlorbartum siehe unt. „Chlorsalze“.
Chlorkalium siehe unt, „Chlorsalze“.

Chlorkalk siche unter „Chlorsalze“.

Chlornatriuns siehe unter „Chlor-
salze'.

siehe unter

Chlorsalze. Durch Verordnung vom
1. März 1916 war der Vorrat au
Uhlarkalk und ehlorsauren Salzen der
Kriegsrohstoflabteilung, Berlin, zu
melden, wenn er insgesamt. mehr ats
125 kg Chlorinhalt betrug. Der, ge-
samte Bestand, also auch weniger
wie 125 kg Uhlnrinhalt, ist ‚jedoch
beschlagnahmt. Verbraucht und ver-
kauft dürfen von Chlor-, chlorsanren
und überchlorsauren Salzen insgesamt
ohne Erlaubnisschein monatlich25k&amp;
Chlorinhalt werden. Über die :Vor-
räte, den Zu- und Abgang ist ein
Lagerbuch zu führen.

Chlorinhalts-Übersicht::
100 kg Chlorkalk 110,115% ent-

sprechen 37 kg Ühlorinhalt,
10) kg Chlorkalk 100° entsprechen

34 kg Chlorinhalt,
100 kg Chlorkalk %% entsprechen

31 kg Uhlorinhalt,
100 kg Chlarkalk 80° entsprechen

27 kg Chlorinhalt,
100 kg Chlorkalk 70° entsprechen

24 kg Chlorinhalt,
100 kg Chlorkalk 60° entsprechen

22 kg Chlorinhalt,
100 kg Kaliumehlorat entspreohen
:29 kg Chlorinhalt,

100 kg Natriumcehlorat entsprechen
33 kg Chlorinhalt,

100 kg Bariumcehlorat entsprechen
11 kg Chlorinhalt,

100 kg Kaliumperchlorat entspre
chen 26 kg Chlorinbalt,

100 kg XNatriumperchlorat.ent-
sprochen 29 kg Chlorinhalt,

100 kg Ammoniumperchlorat ent-
sprechen 30 kg Chlorinhalt,



8 Chloroform — Eingezogene Vorräte.

olgende Mengen enthalten je 25 kgChlo

88 ke Chlorkalk 1101150 Br So)v4
31. r Iooo a0%),
33. ur 850° (27%).

1058 ,. 1 09 (24%).

114. v 60° (228%).
37 .„ Kaliumchlorat,

76 ,. Natriumchlorat.
237 ,. Bariumchlorat,

965 .„. Kaliumperchlorat.
'86 „ Natriumperchlorat.
83 .„ Ammoniumperchlorat.

Chloroform. Auf Grund Kaiserl.
Verordnung vom 31. Juli 1914 und
durch Bekanntmachung vom 22. Mai
1915 ist die Durchfuhr und Ausfuhr
verboten.

Citronensaures Silber. Auf Grund
Kaiserl. Verordnung vom 31. Juli
1914 und durch Bekanntmachung
vom 22. Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten.

Desinfektionsmittel \ürfen laut
Vererinung vom 1. Mai 1916 nicht
mit pflanzlic hen oder tierischen Ölen
und Tetten bereitet werden. Aus-

nommen ist die Herstellung von
Kresolseifenlösung unter Verwendung
von Leinöl.

Dextrin ist durch Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135), wenn
es vom Anslande eingeführt wird,
vom Einfuhrzoll befreit.

Diätetische Nährmittel dürten m
Kleinverkauf nur mit genauer äußerer
Kennzeichnung (siehe unter .„Kenn-
zeichnung der Waren“) abgegeben
werden. Wer (iroßhandel mit diesen
Artikeln betreiben will, muB dazu
eine Handelagenehmigung haben.

Doppelklysos. Die Ankündigung, An-
preisung, Ausstellung und das Vor-
rätighalten ist durch Bekannt-
machungen der Generalkommandos
in den meisten Fextungsbezirken
verboten. Die Vorräte dieser Art
von Waren müssen (der zuständigen
Polizeiverwaltung gemeldet und
versiegelt aufbewahrt werden. Die
Abgabe ist nur gegen ärztliche
Bascheinigung den Apotheken ge-
stattet. :

Doppelkümmel. Dieam1.März1916
in Berlin abgehaltene Versammlung
der Spirituoseninteressenten hat den
Mindestverkaufspreis für das Liter
Doppelkümmel auf2M. festgesetzt.

Düngemittel. Für den Großhandel
mit künstlichen Düngemitteln sind
durch Verordnung vom 4. Juli 1916
für die einzelnen Gebiete geltende
Höchstpreist festgesetzt:

1. Der Höchstpreis für reines
Superphosphat (A 1) beträgt bei
einem (rehalt an wasserlöslicher
Phosphorsäure von 11,99 v. H. untl
darunterfür I kg9, wasserläsliche
Phosphorsäureim “Gebiet. I 110 Pr.

2. Der Höchstpreis für Mischungen
von Superphosphat mit schwefel-
saurem Ammoniak bzw. Natriun-
ammoniumsulfat (A 2) beträgt bei
einem (sesamtgehalte von Stickstoff
und wasserlöslicher Phosphorsäure
von 11,99 v. II. und larunter für,
1 kg®,, wasserlösliche Phosphorsäure
im Gebiet I 110 Pf.

3. Der Höchstpreis für Ammoniak-
Superphosphat und Natrium-Amme-
niumsnHat-Superphosphat, denen Kali
zugemischt ist (A 3}beträgt bei einem
‚Gesamtgehalt an Stiekstoff und wasser-

löslicher Phosphersäure von 11,90. H. und darunter für 1 kg®%o:
wasserlösliche  Phosphor-

SÄULO Soon ernennen 110 Pf.

Ammontakstiekstofi ....-. 210

Kali (KO) 2.2.22 22020.. 35
4. Die Wöchstpreise für die in

Nr. 1--3 genannten Düngemittel
bleiben für die Preisgebiete I1 "und IL
unverändert.

Aus «dem Ausland eingeführte künst-
liche Düngemittel sind an die Zentral-
Einkaufsgesellschaft n. b. H.. Berlin.
oder an die Bezugsvereinigung Deut-
scher Landwirte G. m. b. IL, Berlin,
abzuliefern.

Eingezogene Vorräte. In mehreren
Kriegsverordnungen ist als Neben-
strafe die Finziehung «der Vorräte
vorgesehen. Die rechtzeitige Ver-
wertung derartiger eingezögener Vor-
räte ist von der Stelle zu bewirken.
der die Bewirtschaftung dieser Ware
obliegt. Der FErlüs fließt in die
Staatskasse,
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EinwirkungvonHöchstpreisen
auf laufende Verträge. Durch
Verordnungen vom 11. 'Novenber
1915 (R.G.Bl. 8. 758) und vom
12. November 1915 (Jr.M.Bl. S. 267)
ist bei jedem Überlandesgericht ein
besonderes Schiedsgericht eingerichtet
worden. Grundsätzlich gilt, daß
Verträge, die vor der Festsetzung von
Höchstpreisen geschlossen, aber noch
nicht erfüllt sind, als z n Höchst-
preis abgeschlossen gelten.

Die Schiedsgerichte sind berufen,
in den einzelnen Fällen die Vertrags-
bedingungen endgültig festzusetzen.

Der Antrag auf schjedsgeriehtliche
Entscheidung ist an das Schieds-
gericht zu richten, in dessen Bezirke
der Verkäufer seinen allgemeinen
Gerichtsstand hat.

Der Antrag ist schriftlich oder zu
Protokoll des Geriehtsschreibers eines
Antsgerichts uder des Schriftführers
les Schiedsgerichts zu stellen. Er
soll unter Darlegung der Sachlage
und Angabe der Beweismittel kurz
begründet werden; der Antragsteller
soll die ihm zugänglichen Beweis-
urkunden, insbesondere Vertrags-
urkunden und Briefe beifügen.

Eisbeutel siehe unter „‚Gummiwaren“.
Eisentvitriol ist durch Verordnung

vom 8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135),
wenn es vom Auslande eingeführt
wird, vom Einfuhrzoll befreit.

Enteignung. Die Enteignung ist
durch verschiedene Kriegsverord-
nungen namentlich bei absichtlicher
Zurückhaltung oder verweigerter Ab-
lieferung von Waren vorgesehen. Be-
sonders bei Nahrungsmitteln, Kraft-
futtermitteln, Reis, Zucker, sowie bei
Gegenständen des täglichen Bedaris,
rohen Naturerzeugnissen, Heiz- unl
Louchtstoffen Das Verfahren ist
derart, daß die Landeszentralbehörde
(gewöhnlich der Landrat) den Über-

ng des Eigentums an eine andere
erson oder Behörde anordnet.

bald die Anordnung in den Händen
des Besitzers ist, geht das Eigentum
über. Der Übernahmepreis wird unter
Berücksichtigung des Finkaufspreises,
der Güte der Ware und ihrer Ver-
wertbarkeit: von der höheren Ver-
waltungsbehörde endgültig festgesetzt.

tenn.

So-

Sie bestimmt auch, wer die. baren
Auslagen des Verfahrens zu tragen
hat. Einkaufspreise auf Grund ‚von
Verträgen, die ” den, letzten zwei
Wöchen vor der Anordnung in der
Absicht geschlossensind,einenhöheren
Übernahmepreis zu erzielen, bleiben
unberücksichtigt. Der Übernähme-
preis ist bar zu zahlen,

Entschädigung bei beschlag-nahntenGegensländen, unter
„Sicherstellung“ des Kriegsbedarfs.

Erbsen siehe „Hülsenfrüchte“.
; Erdnüsse sind durch Verordnung von

8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135), weni
sie vom Auslande eingeführt werden,
vom Einkuhrzoll befreit.

Erdnussöl siehe unter „Öle u. Fette“.

Erdölpech. Durch Verordnung vom
29. April 1915 (R.G.Bl. S. 275) darf
Erdölpech nur zur Herstellung von
Schmieröl verwendet werden. Die
Eigentümer von Erdölpech sind ver-
pflichtet, das Pech der Berliner
Schmieröl-Gesellschaft m. b. H. uf
Verlangen käuflich zu überlassen:
Kommt hierbei eine Einigung über
den Preis nicht zustande, so setzt
ihn die zuständige höhere Ver-
‚waltungsbehörde fest. Zuwiderhand-
lungen werden mit Gefängnis bis zu
ejnam Jahre oder mit (reldstraien
bis zu 10000 M. bestraft.

Erdivachs. Die Ausfuhr’und Durch-
fuhr ist durch Bekanntmachung vom
17. August 1915 (Reichsanz. Nr. 193
vom 17. August 1915) verboten. Yon
Ausland eingoführtes 'Erdwachs ist
von Einfuhrzoll befreit.

Erlaubnis zum Handel siehe unter
„Unzuverlässigkeit im Handel“.

Ersatzmittel jeder Art. dürfen nicht
unter irreführenden Bezeichnungen
auch nicht za Preisen, die in keinem
Yerhältnis zu ihrem Werte stehen

vertrieben werden. Diese beiden
Punkte sind sorgfältig zu prüfen, da
sonst ‚Bestrafungen eintreten können.
(Siehe auch unter „Irreführende Be-
zeicehnungen“.) Durch örtliche Be-
kanntmachungen soll der Handel mit
Ersatzmitteln jeder Art neuerdings
von einer behördl, Erlaubnis abhängig
gemacht werden.

wur
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Essig darf. mit Saccharin gesüßt | Fingerlinge siehe unter „Gummi-
werden, auch braucht diese Süßung
durch Saccharin nicht
kenntlich gemacht zu werden.

Essigäther in Füssern oder Kessel-
wagen ist, wenn seine Verwendung
den ‚Bestimmungen der Befreiungs-
ordnung entspricht, anf Grund «er
Verordnung vom 4 Februar 1915
{R.G.Bl. 8. 57) vom Fingangszall
befreit.

Farben, Lacke und Firnisse zum
Anstreichen dürfen nach der Ver-
ordnung vom 14. März 1916 (R.G.BL
vom 1. März 1916, 5. 164) nicht
mehr wie 25 v. H. ihres CGesamt-
gewichtes an pflanzlichen Ölen ent-
halten. Farben, Larke und Firnisse,
die künstlerischen Zwecken «dienen,
werden hiervon jedoch nicht betroffen.
Farben aus Bleiweiß und Leinöl
dürfen ferner zum Anstrich von
Häusern. Zäunen und Mauern nach

der V ordnung vom 14. Oktober 1915({R.G.Bl. 5. 671) nicht verwendet
werden. Nuch einer weiteren Ver-
ordnung vom 34 Juni 1916 dürfen
zur Herstellung von Farben weder
kior noch Eikonserven benutzt werden.
Die Aus- und Durehtuhr von Farben
und Farbwaren ist verboten. (Siehe
auch unter „Anstreichen‘“, „Firnisse“,
„Fußbodenöle‘‘.)

Fassonrunm. Vie am 1. März 1916 in
Berlin abgehaltene Versanmlung der
Spirituoseninteressenten hat den
Mindestverkaufspreis für das Liter
Fassonrum auf 2,50 M. festgesetzt.

Feinseife siehe unter „Seifen“,

Fernhaltung unzuverlässigerPersonen

|
besonders |

waren”,

Firnisse zum Anstreichen dürfen nach
der Verördnung vom,.14. März 1916
(R.G.Bl. vom 15. März 1916, 5. 164)
nicht: mehr wie 25 v. H. ihres Gesamt-
gewichtes an pflanzlichen Ölen ent-
halten. Firmisse, die künstlerischen
Zwecken dienen, werden hiervon
jedoch nicht betroffen. Vom Ausland
eingeführte Firnisse sind laut Ver-
ordnungen vom 4. und 30. März an
«den Kriegsausschuß für Öle und Fette,
Berlin, abzuliefern. (Siehe auch unter
„Anstreichen“, „Farben“, „Fuß-
bodenöle'.)

Fischfutlermehlsiche unter „Kraft-
futtermittel“‘.

 Fischtran ist durch Verordnung vom

vom Handel siehe unter „Unzuver-
lässigkeit im Handel”.

Fette siehe „Öle und Fette“, uch
unter „‚Speisefette“.

Fichtenharz siehe unter „Harz“,

Films (belichtet ader unbelichtet)
(dürfen durch Verordnung vom 12. Fe-
bruar 1915 (R.Ü.Bl. S 93) weder
von Frankreich, nach ven Enrland,

|

noeh von den Kelonten dieser Länder
in Deutschland eingeführt. oder durch
Deutschland durchgeführt werden.

8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135), wenn
er vom Auslande eingeführt wird,
vom Einfuhrzell befreit.

Fleischbrühveürjeldürien im Klein-
verkauf nur mit genauer äußerer

Kennzeichnung (siehe unter „Kenn-
zeichnung der Waren“) abgegeben
werden.

Fleischextralkt kann durch Verord-
nungen vom d. August 1914 (R-G.Bl,
5. 338, 350 und 352) zollfrei vom
Ausland eiingeführt werden.

Fleischjuttermehl. DerÜbernahme-
preis beträgt laut Verordnung vom
26. März 1916 240 M. für 1 Tonne
-1W0 ke. (Siehe auch unter „Kraft-
futtermittel”.)

Fleischkuchen siche unter
fnttermittel”.

Fleischpepton kann durch Verord-
nungen vom 4. August: 1914 (RC. Bl.
3.338, 250 und 352) zellfrei vom
Ausland eingeführt worden.

Formaldehydlösungen. Auf Grund
Kaiserl. Verordnung vom 31. Juli
1914 „and durch De'kanntmachungvom 22. Mai 1915 ist. (die Durehfuhr
und Ausfuhr verboten.

„Kraft-

Formin. Auf (rund Kaiserl. Ver-
ordnung von 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 23, Mai 1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
hoten.
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Frauenspülspritzen (Mutter-
spritzen und-Klysos). Die Ankündi-
gung, Anpreisung, Ausstellung undasVorräfighalten ist durch Bekannt-
machüngen der Generalkommandos
in den meisten Festungebezirken
verboten. Die Vorräte dieser Art
von Waren müssen der zuständigen
Polizeiverwaltung gemeldet und ver-
siegelt aufbewahrt werden. Die Ab-
gabe ist nur den Apotheken gogenärztliche Bescheinigung gestatte

Frottierartikel siehe unter ge eb-
und Wirkwaren“.

Fruchtsäfte dürlen.. mit Saccharin
esüßt werden, auch braucht diese
üßung nicht besonders angegeben

zu werden.

Fußbodenöle, sogen. Staubbinde-Öle,
dürfen nach Verordnung vom 29. April
1915 (R.G. Bl. S. 275) nicht hergestellt
und auch nicht zum Ölen von Fuß-
böden verwendet werden. Ein Ver-
kaufsverbaot besteht dagegen nicht.
Zuwiderhandlungen werden mit Haft
oder Geldstrafe belegt. (Siehe auch
unter „Anstreichen“, „Farben“ und

irnisse“.)
Futtermittel. Die Ausfuhr von

Futtermitteln über die Grenzen des
Deutschen Reiches ist durch Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 (R.G.Bl.
8. 260) verboten. Sie können dagegen
auf Grund der Verordnungen vom
4. August 1914 (R.G.Bl. 5. 338, 350
und 352) zellfrei vom Ausland ein-
geführt werden. Die Verordnung vom
23. Juli 1915 (R.G.Bl. S. 467) ver-
bietet die Zurückhaltung von Futter-
mitteln und sieht für solche Fälle
die Enteignung vor. (Siehe auch
unter „Fleischfuttermehl, Fischfutter-
mehl, Kraftfuttermittel, Ölkuchen,
Hg phosphorsauren Futterkalk“usw.

Galläpfel. Auf Grund Kaiserl. Ver-'
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Gaxebinden siche unter„Binden“.

enstände des täglichen Be- |siehe unter „Uhermäßige |en

—

Gelatine. Die Ausfuhr und Dureh-

fuhr ist. durch Ferordnung vom15. Juni‘ 1916; (Reichsanz.Nr.139)
verboten.

Gemiüsesamen. Die Aüsfuhr:.üund
Durehfuhr ist durch Verordning
vom 10. September 1915 (Reichsanz,
Nr. 215) verboten.

Genußmittel können durch Verord-
nungen vom 4. August. 1914 (R.G.Bl,
S. ‚ 350 und 352) zollfrei vom
Ausland eingeführt werden. (Siehe
auch unter „Konzessionspflichtig“,„Preisaushang‘', ""Übermäßiger Ge-
winn“ und „Höchstpreise“,

Gerbrinden. Es ist durch Bekannt-
machung vom 1. Juni 1916 verboten,
Auszüge (Extrakte) von Eichen- oder
Fichtenrinde oder Lohe herzustellen.
Die Herstellung ist dagegen erlaubt
in Mengen unter 1 kg zu Zwecken
ler chemischen Analyse.

Gerstengrültze darf im Kleinhandel

nur zu dem, durch (erordaung vom9. September: 1916 (R:G.Bl.3.402)
festgesetzton Höchstpreis von 30 Pi.
für das Pfund verkauft werden.

Gerstenkaffee. Yür lose Ware in
Säcken ist ein Höchstpreis von 40 Pf.
für ein Pfund; für Malzkaffee 50 Pf.
für ein Pfund festgesetzt. In ge-
schlossenen Parkungen darf der
Höchstpreis 55 Pf. für das Pfund
betragen.

Gerstenmehl. Der Höchstpreis für
ein Pfund Gerstenmehl..im Klein-
handel beträgt 29 Pf.

Gewürze siehe aueh unter „Kon-
zessionspflichtig‘, „‚Preisaushang‘“
„Übermäßige Preissteigerung“ und
„Höchstpreise“,
Iyzerin. Durch Verordnung vom
1. März ist zuletzt bestimmt worden,
daß die Vorräte an Glyzerin bis
zum 10. März 1916 der Kriogs-
rohstoff-Abteilung zu melden waren,
sofern die Bestände mehr wie 50 kg
Glyzerininhalt ausmachten. Auch:ge-
ringere Mengen wären durch die Ver-
ordnung beschl ah, brauchtenaber nicht gemeldet zu werden. Das

beschlagnahmte Glyzerin darf auch
nur nach Erteilung eines Erlaubnis-

3
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scheines verbraucht, verarbeitet oder
verkauft werden. Ohne Erlaubnis
schein darf an eine Person monatlich
höchstens 100 g Glyzerin verabiulgt
werden. Im ganzen darf ohne Er-
laubnisschein wionatlich höchstens
1 kg Glyzerininhalt verbraucht oder
verkauft werden. Über den Vorrat,
den Zu- und Abgang an (ilvzerin
ist ein Lagerbuch zu führen, Belege
und Abschriften über erfolgte Mel-
dungen sind übersichtlich aufzu-
bewahren Für medizinische und
kosmetische Zwecke wird Glyzerin
bis auf weiteres nicht mehr frei-
gegeben.

Giy i p saure Salze
und Zubereitungen daraus.
Auf Grund Kaisorl. Verordnung vom

u Ei

31. Juli 1914 und durch Bekannt-
machung vom 22. Mai 1915 ist die
Durchfuhr , und Ausfuhr verboten.

Graupenfutter siche unter ..‚Kraft-
futtermittel‘“.

Gummiswuger. DieVerurdnung vom
3. August 1916 (R.G.Bl. S. 327) bo-
stimmt, daß alle aus dem Auslande
eingeführten Gummisauger an die
Handelsgesellschaft Deutscher Apo-
theker n. b. H. in Berlin zu liefern
sind. Die vom Ausland eingehenden
Sauger sind der Handelsgesellschait
(Hageda) sofort mit: Angabe der
Menge, des Einkaufspreises und des
Aufbewahrungsortes zu melden. Die
Gesellschaft liefert zu «diesem Zweck
besondere Anmeldeformulare.  Zu-
widerbandlungen werden mit (ie-
fängnis bis zu 6 Munaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 M. bestraft.
Weiterhin ist die Bestimmung ge-
troffen worden, daß auch die im In-
lande hergestellten Sauger vom Fabri-
kanten der Hageda zu überweisen
sind. Die Hageda liefert die Sauger
nur noch an Apotheken, wo sie zum
festgesetzten Preise von 35 Pf. gegen
Yorlegung des Greburtsscheines des
betrefienden Kindes abgegeben werden
sellen. Es dürfen das erste Mal zwei,
später stets nur ein Sauger verabfolgt
werden, auch sind die unbrauchbar
gewordenen Sauger jedesmal in der
Apotheke abzuliefern. Über die in
en Geschäften vorrätigen Sanger

nn
sind keine besonderen Bestimmungen
getroffen, sic können also ausverkauft
werden. Bei der Preisbemessug be-
achte men, dab die Preisprüfungs-
stellen einen Gewinn über 209, als
zu hoch bezeichnen. (Siehe auch
unter „Gummiwaren“.)

Gummmnttcaren sind vom 31. Juli 1915
ab beschlagnahmt. Unter Gummi-
waren sind hier zu verstehen: Roh-
kautschuk und Guttapereha, auch in
Halb- und Ferfigfabrikaten, wie Luft-
und Wasserkissen, Wöärmetlaschen,
Wärmekompressen, Eisbeutel, Rönt-
genhandschuhe,  Operationsschuhe,
Operationshandschuhe, Gum ihand-
schuhe, Fingerlinge, Bettunterlagen,
Präservativ,,  Irrigatorschläuche,
CGummisauger. Die Bestände dieser
Waren mußten zuerst bis zum 31. ‚Juli
1915 an die Kautschuk-Meldestelle
der Kregsrohstoff-Abteilung des Kgl.
Preuß. Kriegsministeriums, Berlin W,
Potsdamer Strabe 10/11 auf be-
sonderen Meldescheinen gemeldet. wer-
den. Von da ab sind die Meldungen
alle 2 Monate zu wiederholen. Die
Meldescheine werden von den Post-
ämtern kostenlos geliefert. Von der
Beschlagnahme werden betrofien von
Rohgummiarten Mengen von über
1 kg von jeder Art; von Gummi-
abfällen und (Gummilösungen Mengen
von über 10 kg, femer alle vor-
genannten chirurgischen Gummi-
waren. Über diese Waren ist außer-
dem ein Lagerbuch zu führen Es
genügt hierzu ein Heft, wain «die
Vorräte, der Zu- und Abgang regel-
mäßig vermerkt werden.

Zuwiderhandlungen werden mit
tiefängnisstrafen bis zu 6 Monaten
oder mit (Geldstrafen bis zu 3000 M.
bestraft.

Guttaperchapapier. Auf (rund
Kaiserl. Verordnung vom 31. Juli
1914 und durch Bekanntmachung
vom 22, Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten. (Näheres ziehe
unter ‚„Gummiwaren‘.)

Hojerflocken und Hafergriltze
dürfen im Kleinhandel lose aus-
gewogen höchstens mit 55 Pf. ver-
kanft werden. In Packungen beträgt
der Höchstpreis 65 Pi.



Haferfuttermehl
Hajerfuttermehl. Der Übernahme-

preis beträgt laut Verordnung vom
26. März 1916 130 M. für I Tonne
-= 1000kg. (Siehe auch unter „Kraft-
iuttormittel.’*)

Hajergrütze  siche
ilneken“.

Hajerkakao wie Kakao,

Hlafermehl. Der Höchstpreis ist fü
lose ansgewogene Ware auf 66 Pi.
für das Pfund destgesetzt. In
Packungen beträgt der Preis 37 Pf.
tür das !/4-Pfuncdpaket.

Hagebutten, gedörrt. Die Ausfuhr
ist. durch Verfügung vom 15. No-
vember 1914 (M.Bl. Landw. 5. 329)
allgemein gestuttet.

Handel, YFerahaltung vom — siehe
unter „Unzuverlässigk&gt;it im Handel“.

Handel mit Lebensmitteln. Unter
Lebensmittel sind alle Nahrungs- und
Genußmittel, auch Delikatessen, Ge-
würze usw. zu verstehen. Siehe unter

„Konzessivnspfliehtig”, „Preisaus-
hang“, „Übermäßiger Gewinn" und
„Höchktpreise“.

„Bafer-

Hanjsamen ist lurch Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135), wenn
er vom Auslande eingeführt wird,
vom Einfuhrzoll befreit. (Siehe auch
unter „Olfrüchten‘“.)

Harz. „owohl Rohharz, das sich zur
Herstellung von Kelophonium eignet
als auch Fertigharz (Kolophonium)
ist. durch Verordnung vom 7. Sep-
tember 1916 (R.G.Bl. 327) be-
schlagnahnt, sofern der vorhandene
Vorrat am 10. September 1916 mehr
als 10 kg betrug. Das vorrätige
Harz, sojern es mehr wie 10 kg war,
mußte dem Kriegsausschuß für pflanz-
liche und tierische Ole und Fette
G. m. b. H., Berlin, bis zum 20. Sep-
tember 1916 mit Angabe der Menge
und des Aufbewahrungsortes ge-
meldet. und auf Verlangen abgeliefert
werden. Vom Ausland eingeführtes
Harz oder Rohharz uls auch Harz
produkte, wie Harzleim, Harzseile .
und Brauerpech sind «bentalls ab-
zuliefern. Als Ausland gilt auch das
besetzte Gebiet. Hat der Krieg-
aasschuß drei Wochen nach der er-

nnnu
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folgten Aumeldung nieht erklärt, dab
er das gemeldete Harz abnimmt, so
Kann der Besitzer anderweitig darüber
verfügen. uwiderhandiungen gegen
die Verordnung werden mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geld-
strafen bis zu LÜ0UO M. bestraft,

Hasenleim siehe unter „Leim.

Heizstoffe siche unter „Übermäßige
Preissteigerung‘”.

Hirse und Buchweizen \ürien laut
Verordnung vom 29 Juni 1916
{R.G.BL 8. 625) nicht verfüttert
werden. Sie dürfen ferner nur durch
die vom Reichykanzler bestinmto
Stelle in den Verkehr gebracht
werden. Der Übernahmepreis durch
die vom Reichskanzler bestimnite
Stelle beträgt 30 M. für den Doppel-
zentner ungeschälte Hirse und Buch-
weizen, 4Ü M. für den Deppelzentner
geschälten Buchweizen und 48,50 M.
für den Doppelzentner geschälte oder
Bruchhirse. Für Säcke darf 25 Pf.
Leihgebühr für die Woche oder der
Preis von 1 M. bis 1,60 M. berechnet
werden. Vom ‘Ausland kann Hirse
zöllfrei eingeführt werden.

Hirsespreu siehe unter „Kraitiutter-
mittel“.

Höchstpreise. Für «die Dauer des
gegenwärtigen Krieges können für
(egenstände des täzlichen Bedarfs,
insbesondere Nahrungs- und Futter-
mittel aller Art. sowie für rohe Natur-
erzengnisse, Heiz- und Leuchtstofie
dureh Gesetz vom 4. August 1914
(R.G.Bl. S. 399) Höchstpreise fest-
gesetzt werden. Der Bundesrat kann
bestimmen, «daß auch für andere
Gegenstände Höchstpreise festgesetzt
werden. Das Tigentum von Gegen-
ständen, für «die Höchstpreise feit-
gesetzt sind, kann durch Anprdnung
der zuständigen Behörde einer von
ihr bezeichneten Person übertragen
werden. Der Anorduung hat eine
Aufforderung der zuständigen Be-
hörde zur Überlassung vorauszugehen.
Diese Aufforderung hat die Wirkung,
dab anderweitige Verlügungen über
die betroffenen Waren nichtig sind.
Der bisherige Besitzer der Ware ist
verpflichtet, diese bis zum Ablaufe

3*
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der :in der Anordnung angegebenen
Frist zu verwahren. Für die Ver-
wahrung kann die Behörde eine Ver-
gütung festsetzen. Der Übernahme-

preis wird unter Berücksichtigung deslöchstpreises sowie der Güte und
der Verwertbarkeit der Ware von der
höheren Verwaltungsbehörde fest-
gesetzt. Handelt es sich um Gegen-
stände, «leren Höchstpreis sich zu
bestimmten Zeiten ändert, so ist der
zur Zeit der Anordnung geltende
Höchstpreis maßgeblich, die zu-
ständige Behörde kann dem Besitzer
von (regenständen, für die Höchst-
preise festgesetzt sind, auffordern,
die Gegenstände zu den festgesetzten
Höchstpreisen zu verkaufen. Weigert
er sich, der Aufforderung nachzu-
kommen, so kann die Behörde die
Gegenstände übernehmen und auf
Rechnung und Kosten des Besitzers
zu len Häöchstpreisen verkaufen. Mit
trefängnis bis zu einem Jahr oder
mit 10000 M. wird bestraft: wer die
festgesetzten lNöchstpreise _über-
schreitet, oder andere zur Über-
schreitung auffordert, oder sich zur
Überschreitung arbietet.

Wer ferner Gegenstände, die von
einer Aufforderung betroffen sind,
beiseite schafft, Vorräte verheimlicht,
sich zum Verkauf betroffener Waren
weigert, oder sonst den Bestimmungen
zuwiderhandelt.

Die Verurteilung des Schuldigen
kann öffentlich bekannt gemacht
werden, auch kann neben Gefängnis-
strafe auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrachte erkannt. werden. "

Höllenstein. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten. (Siehe auch unter „Salpeter-
saure Salze“,)

Honig. Hür Bayern ist durch Ver-
ordnung vom 1. September 1916 der
Höchstpreis für Honig im Kleinhandel
auf 2 M. festgesetzt. Der Preis ist
ohne Gefäß berechnet. Gefäße dürfen
extra berechnet, müssen aber inner-
halb drei Monaten zum selben Preise
zurückgenommen, werden. Die Aus-
fuhr von Honig aus Bayern ist nur

nach Genehmigung der Honigvermitt-
lungsstelle, München, Theatinerstr. 21,
zulässig. Verkauft der Erzeuger Honig
in Mengen bis zu 9 Pfund direkt an
den Verbraucher, so darf der Preis
für das Pfund nicht mehr wie 1,75 M.
betragen.

Hülsenfrüchte durften infolge der
Verordnungen vom 26. August 1915
und 29. Juni 1916 nur durch die
7 £ I,5nhb £, &amp; 1Ir Laft m. b. H.

in Berlin abgesetzt werden. Nun-
mehr ist die Rewirtschaftung einer
besonderen Stelle, der Reichshülsen-
fruchtstelle (. m. H., Berlin,
Universitätsstr. 2, übertragen worden.
Die Besitzer von Hülsenfrüchten
dürfen 2 Zentner Saatgut für den
Hektar Anbaufläche sowie 6 kg für
jede Person des Haushaltes zur Er-
nährung zurückbehalten. Die fest-
esetzten höchsten Preise sind nur
ür beste, reine, gesunde, trockene und&amp; kochende Hl senfrüchte zu zahlen.
jie betragen:

bei Erbsen 60 M. für den Deppel-
zentner,

bei Bohnen 70 M. für den Doppel-
zentner,

bei Linsen 75 M. für den Deppel-
zentner.

Für die leihweise Überlassung der
Säcke darf eine Leihgebühr bis zu
1 M. für die Torne berechnet werden.
Wird der Sack mitverkauft, so darf
er berechnet werden bei Mengen bis
zu 75 kg 80 Pf., bei größeren Mengen
1,20 M. Zuwiderhandlungen werden
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafen bis zu 15000 _M.
bestraft. — Aus dem Auslande können
Hülsenfrüchte zollfrei eingeführt
werden, sie sind aber ebenfalls der
Reichshülsenfruchtstelle sofort nach
Eingang nach Mengen und Arten
getrennt anzuzeigen. Diese zahlt
dafür als Übernahmepreis den im
Ausland bezahlten Einkaufspreis mit
einem Aufschlag von etwa D v. H.
Säcke werden extra berechnet oder
aber eine Leihgebühr dafür hereehnet.

Ingicer. Die Einfuhr ist laut’ Ver-
ordnung vom 26. Februar 1916
(Reichsanz. Nr. 49) bis auf weiteres
verboten.
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Ipekakuanhawürzel. Auf Grund
Kaiserl. Yerordnung vom 31. Juli1914 und durch Bekanntmachung
vom 22. Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten,

Irländisch Moos. Die Aus- und
Durehfuhr ist durch Verordaung vom
10. September 1915 (Reichsanz.
Ar. 215) verboten,

Irreführende Bezeichnungen bei
Nahrungs- und Genußmitteln sind
{durch Bekanntmachung vom 26. Juni
1916 (R.G.Bl. 8. 588) verboten. Wer
solche Waren auch Seifenersatz-
mittel unter einer zur Täuschung
geeigneten Bezeichnung anbiotet, Teil-
hält, verkauft oder onst in den
Verkehr bringt, wird mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit (seld-
strafe bis zu 1500 M. bestraft.

Irrigatorschläuche siche unter
„Gummiwaren”.

Jod. Auf Gründ. Kaiserl, Verordnung
vom 31. Juli 1914 und durch Be-
kanntmachung vom 22. Mai 1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Johannisbrot (such gesehroten) siehe
unter „Kraftfuttermittel“.

Jutesücke können «durch Verordnung
vom 3. September 1914 (R.G.Bl.
S. 395) zollfrei eingeführt werden.
Als Verpackung bei der Ausfuhr von
Salz, Zueker, Kalisalzen, Sämereien,
Zement, Gips usw, durften Jutesäcke
nach Verfügung vom 29. Dezember
1914 nur bis zum 1. Februar 1915
"benutzt werden.

Kaffee und Kaffeeersatzmittel.
Wer am 8. April 1916 roben oder ge-
brannten Bohnenkaffee der auch
Kaffeemischungen, ferner Tee oder
Kakao auf Lager hatte, war auf
(‚rund der Verordnung vom 6. April
1916 verpflichtet, diese Bestände
auf besonderen Vordrucken dem
Kriegsausschuß für Kaffee, Tee und
deren Ersatzwitte G, m. b. H.,
Berlin, zu melden. Befreit von dieser
Meldepflicht waren Mengen bis zu
10 kg Kaffee und 2!/; kg Tee, sofern
sie zum Gebrauch im eigenen Haus-
halt bestimmt waren. Vorräte, die
verschwiegen worden sind, können

km

dem Staat verfallen erklärt werden.
Durch Yersrinung vom 4. April 1916

ist der Reichskanzler ermächtigt
'worden,. (den. Verkehr mit Kafiee,
Tee und Kakao und‘ deren Ersatz-
miitel zu regeln sowie Bestimmungen
über die Gestaltung der Preise: zu
treffen. Wer Kaffee oder auch
Mischungen von Kaffee mit anleren
Erzeugnissen vom Ausland einführt;
hat die Ware dem Kriegsausschuß für
Kaffee, Tee und deren Ersatzmittel

- G. m. b. H. in Berlin mit Angabe ler
Menge, des. Einkaufspreises und des
Aufbewahrungsortes’zu melden. Bis
zur Abnahme durch den Kriegs-
ausschuß ist die Ware sorgfältig
anfzabewahren. Die Durchfuhr von
Kaffee über die Grenzen des Deutschen
Reiches ist «durch Bekanntmachung
vom 29. Mai 1916 verboten. Im
Kleinhande] dürfen stets nur 250 g
Kaffee und gleichzeitig 250.g Ersatz-
mittel abgegeben werden. Der Preis
für beide Teile dari höchstens 2,20 M.
betragen. Für Kaffeemischungen mit
50 %, Bohnenkaffee ist der Vorkaufs-
preis auf 2,20 M., für solche mit
25%, Bohnenkaffee auf 1,40 M. und
bei Mischungen mit 10°; Bohnen-
kaffee auf 92 Pf. Yür das Pfund iest-
esetzt worden, Andere Mischungen
ürfen nicht verkauft werden. Auf

den Verpackungen muß angegeben
werden, wieviel Prozent Bohnenkaffee
in der Mischung enthalten: ist.

kafjeeersatzmittel dürfen im Klein-
verkauf nur mit genauer äußerer
Kennzeichnung (siehe unter „Kenn-
zeichnung der Waren“) abgegeben
werden. Auch sollen sie nicht tenrer
wie höchstens 60 Pf. das Pfund
verkauft werden.

Kakao ist. durch Bundesratsverordnung
vom 13. Juni 1916 ab beschlagnahmt.
Wer am 13. Juni 1916 mehr als je
25 kg Kakan, Nährkakao oder
Sehokolale im Besitz hatte, war
verpflichtet, den Bestand der Kriegs
Kakaogesellschaft m. b. H., Hamburg,
Mönkebergstr. 31, durch eingeschrie-
benen Brief zu melden. Über die
angemeldeten Bestände sowie über
weitere Bezüge ist genau Buch zu
führen, und zwar derart, daß der
Kriegs-Kakaogesellschaft auf Ver-
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langen jeweils am Mecmatsschluß an-
zugeben ist, welche Warenmengen n
dem betreffenden Monat eingekauft
wurden, und zu welchen Preisen,
ferner «ler Warenabgang nach Menge
und Verkaufspreisen: Wer am
13. Juni weniger wie je 25 kg der
genannten Waren im Besitz hatte,
ist nicht verpflichtet, Buch zu führen,
dagegen unterliegen alle Ein- und
Verkäufe nach dem 13. Juni der
Buchführungspflicht. Wor aber am
13. Juni mehr wie 25 kg einer dieser
Waren besaß, muß auch über diese
ersten 25 kg Bücher führen. Muster-
bogen für die Verbuchungen im Klein-
handel liefert die Kriegs-Kakangesell-
sehalt unentgeltlich.

Großhändler «dürfen Kakao und|
Schokolade nur mit Erlaubnis der
Kriegs-Kakaogesellschaft. verkaufen.
Der Antrag muß die Ware, den Ver-
kaufspreis und den Käufer genau
bezeichnen. Zur Lieferung an Klein-
händler genügt Jagegen die Vorlage
einer beglaubigten behördlichen Be-
scheinigung und Einreichung eines
Verpflichtungsscheines, daß die Ware
nur an Kleinhändler geliefert wrd.
Die Warenausgänge sind im Grob-
handel halbmonatlich anzugeben, am
Ende jeden Monats ist ferner der
Warenbestand zu melden.

Auch vom Ausland eingeführter
Kakao unterliegt diesen. Bestim-
mungen, während die Ausfuhr und
Durchfuhr verboten ist.

Kakae, der nach dem 4. März 1916
vom Auslande eingeführt wird,
darf nach Verordnung vom 3. März
196 (R.G.Bl. vom 4. März 1916,
Ss. 145) nur durch die Kriegs- Kakao-

sellschaft m. b. H. in Hambnrg
in den Verkehr gebracht werden.
Derselben Bestimmung unterliegen
auch Kaksobutter, Kakanmasse,
Kakanschrot und Kakaopreßkuchen.
Die vom Ausland bezogene Ware ist.
der Kriegs-Kakangesellschaft sofort
mit Angabe der Menge, des Einkaufs-
preises und des Aufbewahrungsortes
zu melden. Erfolgt die Überlassung
nicht freimillig, so wird die Ware ent-
eignet. Im Kleinverkauf darf Kakao
nur mit genauerer äußerer Kenn-
zeichnung (s. unter „Kennzeichnung
der Waren‘) abgegeben werden.

Kakaobutter — Kakaoschalen.

:; kakaobutter, die nach lem 4. März
1916- vom Auslande eingeführt wir,
darf nach Verordnung vom 3. März
1316 (R.G.BlL vom 4. März 1916,
5. 145) nur durch lie Kriegs-Kakan-
gesellschaft m. b. H., Hamburg, in
den Verkehr gebracht werien. Der-
selben Bestimmung unterliegen auch
Kakaumasse, Kakao, Kakanschrot
und Kakaopreßkuchen. Die bezogene
Ware ist der Kriegs-Kakasgesellschaft
sofort mit Angabe der Menge, des
Kinkaufspreises und des Aufbewah-
rungsortes zu melden. Erfolgt die
Überlassung nicht freiwillig, so wire
die Ware enteignet.

Kakaoersatzmittel dürfen im Klein-
verkauf nur mit genauer äußerer
Kennzeichnung (siehe unter „Kenn-
zeichnung der Waren‘) abgegeben
werden.

Kakaomasse, die nach dem 4. Mäz
1916 vom Auslande eingeführt wird.
darf nach Verordnung vom 3. März
1916 (R.G.Bl. vom 4. März 1916,
S 145) nur durch die Kriegs-Kakao-
gesellschaft m. b. II. in Hamburg in
den Verkehr gebracht werden. Der-
selben Bestimmung unterliegen auch
Kakao, Kakanbutter, Kakasschrut
und Kakaopreßkuchen. Die bezogene
Ware ist. der Kriegs-Kakaogesellschaft
sofort mit Angabe der Menge, des
Einkaufspreises und des Aufbewah-
rungsortes zu melden. Eriolgt die
Überlassung nicht freiwillig, so wirl
die Ware enteignet

Kakaopreßkuchen wie Kakanmasse.

Kakaoschalen, auch pulverisiert oder
Erzeugnisse mit pulverisierten Kakav-
schalen gemischt dürfen durch Ver-
ordnung von 19. August 1915 (R.G.Bil.
S. 507) nicht verkauft, feilgehalten
oder sonst in Verkehr gehracht
werden. Die Einfuhr von Kakar-
schalen oder solchen Erzeugnissen
und Mengen von über 5 kg ist nur
nach genauer chemischer Unter-
suchung durch das Zollamt gestattet.
Die bei der technischen Verarbeitung
von Kakaokernen unvermeidbaren
Bestandteile von Schalen werden
hiervon nieht berührt. Zuwiderhand-
lungen werden mit Grefüngnis bis zu
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b Monaten oder mit Geldstrafen bis
zu 1500 M. bestraft. Zuwiderhanil-
lungen, die aus Fahrlässigkeit be-
gangen werden, werden mit Gelul-
strafe bis zu 150 M. bestraft. Da-
neben sind die Gegenstände ein-
zuziehen. Giepulverte Kakasschalen
oder damit vermischte Erzeugnisse,
«lie zum menschlichen GennB un-
brauchbar gemacht und als Viehfutter
verwendet werden sollen, sind laut
Verordnung vom 21. August 1915
{R.G.Bl. S 513) mit Härcksel oder

-Spreu im Verhältnis von 3:5 zu
mischen. _

Vom Ausland eingeführte Kakao-
schalen sind laut Verordnung vom
24. Mai 1916 der Zentraleinkaufs-
gesellschaft m. b. H., Berlin. zu melden
und auf Verlangen abzuliefern. Der
Übernahmepreis beträgt 48 M. für
1 Tonne 1000 kg:=

Kakaoschrot wie Kakanmasse.

Kakes sind dureh Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135), wenn
sie vom Auslande eingeführt werden,
vom Einfuhrzoll befreit.

Kalisalpeter siehe unter
saure Salze“.

Kaliumnitrat und -nitrit siehe
unter „Salpetersaure Salze‘,

Kalium-Platinchlorid siehe unter
„Platin“

Kalksalpeter siehe unter „Salpeter-
saure Salze‘,

„‚Salpeter-

Kampfer. Infolge der Chemikalien- :
verordnung vom 1. März 1916 war |
der Vorrat an

Kriegsrohstoffahteilung,
melden, wenn er mehr als 20 kg
betrug. Der gesamte Bestand, als
auch weniger wie 20 kg, ist jedoch
beschlagnahmt. Verbraucht oder ver-
kauft dürfen an eine Person ohne
Erlaubnisscheinim Monat. höchstens
50 g werden. Im ganzen dürfen
monatlich höchstegs 500 g verkauft
oder verbraucht werden. - (ber den

Vorrat, den Zu- und Absang anKampfer ist ein Lagerbuch zu
führen.

Berlin, zu
Japankampfer der |

Kandiszucker. Für len Stadtbezirk
Berlin sind vorn Magistrat Höchst-

„preise für Kandiszucker festgesetzt
_ warden, und zwar;

für Kandiszucker
weiß.... 50 Pf. für das Pfund
braun ... 4 s og „

schwarz. 60 .

Die Preise gelten mit Ve ackung
und dürfen bei der Abgabe von
Y/, Piund nicht erhöht werden.

Kaolin. Die Ausfuhr und Durchfuhr
ist durch Bekanntmachu vom
17. August 1915 (Reichsanz. Nr. 193
vom 17. August 1915) verboten.

Karbolsäure. Auf Grund Kaiserl.
Verordnung vom 31. Juli 1914 und
«urchBekanntmachung von 22. Mai
1915 ist die Durchfuhr und Ausfuhr
verboten.

Kartoffelmehl. Die VerwendungvonK werl
Herstellung von Sei ist durch Be-
kanntmachung vom 22. Dezember
1914 (R.G.Bl. S. 457) verboten. Die
Beamten der Polizei oder von der
Polizeibehörde beauftragte Sachver-
ständige können die Räume, in denen
'Seife hergestellt, verpackt, aufbe-
wahrt oder ‚feilgebalten wird, jeder-
zeit während der Geschäftszeit be-
siehtigen. Sie können ferner Unter-
suchungsproben gegen Enmipfangs-
bestätigung entnehmen. Auf Ver-
langen sind amtlich verschlossene
Teile der Proben zurückzulassen;
auch sind die Proben auf Verlangen
entsprechend zu bezahlen. Mit
1500 M. wird bestraft, wer Seife mit
Kartoffelmehl herstellt, oder solebe
Seife feilhält, verkauft oder sonst ir
Verkehr bringt. Mit 160 M. oder
Haft wrd bestraft, wer den Eintritt
in die Betriebsräume oder die Be-
sichtigung oder die Entnahme einer
Probe verweigert. Kaufvorträge von
Kartoffelmehl aus der Ernte 1915
sind durch Bekanntmachung vom
. Juli 1915 (R.G.Bl. S. 419) nichtig
erklärt worden. Durch Bekannt-
machung ‚vom 26. Februar 1915
(R.G.Bl. S. 116) sind ferner folgende
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Höchstpröise für Kärtoffelmehl fest-
‚gesetzt würden:

“In den preußischen Provinzen, Öst

grenden,Schlesien, Pommern, Branden-
burg, in den Großherzogtümern
Mecklenburg-Schwerin, Meckler-
barg-Strelitz 49,30 M.;

in der preußischen Provinz Sachsen,
in Kreise Herrschaft Schmal-
kalden, im Königreiche Sachsen,
im (roßherzögtume Sachsen ohne
die Euklave Ostheim a. Rhön,
im Kreise Blankenburg, im Amte
Calvörde, in den Herzogtümern
Sachsen - Meiningen, Sächsen-
Altenburg, Sachsen-Coburg und
(iotha ohne die Enklave Königs-
berg i. Fr, Anhalt, in den
Fürstentümern  Schwarzburg-
Sondershausen,  Schwarzburg-
Rudolstadt, Reußä. L., Reußj. L.
49,86 M.:

in deu preußischen Provinzen
Schleswig-Holstein,. Hannover,
Westfalen ohne den Regierungs-
bezirk Arnsberg und den Kreis
Recklinghausen, im Kreise Graf-
schaft Schaumburg, im Groß-
herzogtium Öldenburg ohne das.
Fürstentum Birkenfeld, im Her-
zogtume Braunschweig ohne den
Kreis Blankenburg und das Amt

Kohvörda, in den Fürstentümernchaumburg-Lippe, Lippe, inLübeck, Eremen Homburg
50,30 M.;

in den‘übrigen Teilen des Deutschen
Reiches 50,50 M.

_ Die Preise gelten für Lieferung mit
Sack bei Barzahlung, Wird der
Kaufpreis gestundet, so können 1 bis
3%, Zinsen erhoben werden. Die
‚Höchstpreise schließen die Transport-
kosten in sieh ein. Die gesamte Er-
zeugung an Kartoffelmehl aus dem
Erntejahr 1915 wur durch Bekannt-
wiächung vom 25. Februar 1915 an die
Troekenkartofiel - Verwertungsgesell-

schaft m.b. H., Berlin, abzuliefern.

Kautschuk. Aut Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die Durchführ und Ausfuhr ver-
boten, (Biehe auch unter „Gummi-
waren“,)

| Keks darf im Kleinverkauf fur. ‚mit

Westpreußen, Posen,

genauer äußerer Kennzeichnung (siehe
unter „Kennzeichnung der. Waren‘):
abgegeben werden,

Kennzeichnung der Waren. Durch
Verordnung vom 18. Mai 1916 ist
der Reichskanizler ermächtigt worlen,
die äußere Kennzeichnung von Waren
anzuordnen. Das ist dann mit der
Bekanntmachung vom 26. Mai 1916
u. 0. für diätetische Nährmittel,
Fleischbrühwürfel, Suppenwäürfel,
Kaffee-, Tee- und Kakaversatzmittel,
Kaffeemischungen, Schokoladen,
7,wieback, Keks, Kakao, Marmeladen
und Kunsthonig geschehen. Diese
Artikel müssen bei der Abgabeim
Kleinhandel mit folgenden Angaben
versehen sein: &gt;

1. Name oder Firma und Ort der
grwerbliohen Niederlassung des
Herstellers der Ware,

. Zeit der Herstellung oder Küllng
nach Monat und Jahr,

. Inhaltsangabe nach handels-

üblicher Bezeichnung und nach
deutschem Maß oder Üewicht
oder nach. Anzahl,

4. den Kleinverkaufspreis in deu
scher Währung,

DD

»

Die Angaben sind anzubringen, bevor
‘der Verpflichtete die Waren weitergibt.

Die Beseitigung oder Unkenntlich-
machung einer Preisangabe z. B. durch
Überklebezettel ist verboten. Zu-
widerhandlungen werden mit (ie-
ängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 M. bestraft.

Die Bestimmungen finden auf
Waren, («ie vor dem 1. Juni 1916
hergestellt und in Tackungen ein-
gefüllt sind, nur soweit Anwendung,
daß Hersteller und: Inhaltsangabe
nach Gewicht oder Maß mit dem
Vermerk „Hergestellt vor dem 1. Juni
1916“ genügt.

Irreführende Bezeichnungen- bei
Nahrungs- und Genußmitteln sind
durch Bekanntmachung vom 26. Jyni
1916 (R.G.11. 8. 588) verboten. Wer
solche Waren unter einer zur Tän-
schung geeigneten Bezeichnung an-
bietet, feilhält, verkauft oder sonst
in den Verkehr bringt, wird mit Ge-
füngnis bis zu 6 Monaten. oder mit
(zeidatrafe bis zu 1500 M. bestraft.
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Kerzen dürfen laut Bekanntmachung
vom 25. September 1915 (R.G.Bl.
S. 621) auch in anderen als in den
Bestimmungen für den Kerzenhandel
vom 4. Dezember 1%1 vorgeschrie-
benendewichtspackungen feilgehalten
und verkauft werden Die Preis-
prüfungsstelle Magdeburg hat eine
scharfe Überwachung des Verkehrs

mit 12,1 L+ £ + 212.1 an-

geordnet, um damit Preistreibereien
im Kerzenhandel zu verhindern.

Kiejernharz siehe unter „Harz“.

Klauenöl siehe unter „Öle und Fette“
und unter „Schmiermittel“.

Koffein. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai1915 ist
die Durehfuhr und Ausfuhr verboten.

Knochenleim sehe unter „Leim”.
Kograkversehnitt. Die am 1. März

1916 in Berlin abgehaltene Ver-
sammlung der Spiritunseninteressen-
ten bat den Mindestverkaufspreis für '
das Liter Kognakverschnitt auf
3,50 M. festgesetzt.

Kondensierte Milch und Milch-
pulver, die aus dem Auslande ein-
geführt werden, sind laut Verordnang
vom 18. April. 1916 an die Zentral-
Einkaufsgesellschaft m. b. H. in
Berlin abzuliefern. Die Ware ist.
mit Angabe der Menge..des Einkaufs-
preises und «les Aufbewahrungsortes
zu melden und bis zur Abnahme
sorgsam aufzubewahren.

Konserven. Der Verkauf von Ge-
müsekonserven und Faßbohnen ist
dureh Verordnung vom 9. September
1916 bis auf weiteres verboten.

Konservierungsmittel siehe unter
„Benzoesaures Natron“.

Konzessionspflichtig ist vom
1. August 1916 ab «der Öroßhandel
mit Lebensmitteln und Futtermitteln.
Der Begriff lebensmittel ist hierbei
im weitesten Sinne auszulegen. Nach
behördlicher Erklärung sind darunter
auch alle Genußmittel, diätetische
Nährmittel, Gewürze usw. zu ver-
stehen. Auch Kleinhändler bedürfen
der Genehmi_ng, wenn sie neben

dem Kleinhandel noch KEngroshbandel
treiben. Betriebe (dieser Art haben
bei dem Antrag um die Erlaubnis
das volkswirtschaftliche Bedürfnis zu
begründen und anzugeben, mit
welchen Artikeln sie vor dem1. August
1916 gehandelt haben, auch ist zu
bemerken, ob schon eine Bestrafung
auf Grund der Kriegsverordnungen
erfolgt ist.

Kopfschützer siehe unter „Web- und
Wirkwaren‘.

Korkholz. Die Ausfuhr und Durch-
fuhr ist durch Verordnung von
29. Mai 1916 verboten.

Kosmetische Mittel Jürfen durch
Verordnung vom 12. Februar 1915
(R.G.Bl. 5. 93) weder von Frank-
reich, noch von England, nuch von
den Koalonien «dieser Länder in
Deutschland eingeführt oder durch
Deutschland durchgeführt werden.
Sie dürfen ferner laut Verordnung
vom 1. Mai 1916 nicht mit pflanz-
lichen oder tierischen Ölen bereitet
werden. Daregen können kosmetische
Mittel mit Saccharin gesüßt werden,
ohne «daB diese Süßung besonders
kenntlich gemacht zu werden braucht.

Hnocherleim. Die Ausfuhr und
Durehfuhr ist durch Verordnung vom
15. ‚Juni 1916 (Reichsanz. Nr. 139)
verboten. (Siehe auch unter „Leim‘.)

Kraftjuttermittel. Durch Verord-
nung vom 28. Juni 1915 (R.G.Bl.
S. 399) sind alle Kraftiuttermittel
beschlagnahmt, sofern der Vorrat am
1. Juli 1916 mehr als 100 kg betfagen
hat. Die beschlagnahmten Waren
dürfen nur durch die Bezugsvereini-
gung der Deutschen Landwirte G. m.
b. H.. Berlin, abgesetzt werden. Die
Vorräte sind zu Beginn eines jeden
Ralendervierteljahrs nach Arten ge-
trennt der Bezugsvereinigung zu
melden mit Angabe der Mengen und
des Eigentümers. Die. Meldungen
sind bis spätestens zum 5. des ersten
Ouartalmonats zu erstatten. Die
Besitzer der Waren sind verpflichtet,
anf Verlangen der Bezugsvareinigung
Proben gegen Berechnung der Porto-
kosten zu liefern. Der Eigentümer
der Ware kann beantragen, daß die

4
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Bezugsvereinigung binnen 4 Wochen
erklärt, welche Mengen und Waren
sie übernehmen will. Für diejenigen
Mengen, welche die Vereinigung hier-
nach nicht übernehmen will, erlischt
dann die Absatzpflicht. Gibt die
Vereinigung innerhalb 4 Wochen
nach Kingang des Antrages keine
Erklärung ab, so erlischt ebenfalls
die Absatzpflicht. Bis zur Abnahme
durch die Vereinigung hat der Eigen-
tümer die Ware aufzubewahren,
pfleglich zu behandeln und in handels-
üblicher Weise zu versichern. Er
erhält dafür für jeden angefangenen
Monat und jede angefangene Tonne
60) Pf. vergütet. Die Bezugsvereini-
gung hat dem Verkäufer ferner einen
angemessenen Übernahmepreis zu
zahlen. Dieser beträgt für je 1000 kg:

Mais 220200 260 M.
Johannisbrut ........2.2.. 300

(geschroten 10 M. nehr)
Hirseschalen .....-.......

Maiskernmehl ........... 200

Haferflockenmehl 260
Leinmehl......-......... 30
Fisehfuttermehl ...... 240-- 260
Fleischkuchen .......-... 240

Fleischfuttermehl ........ 330

Phosphorsaurer Futterkalk 230
38—42nitratlöslichen phos-

phorsauren Ölkuchen 200— 300
Für bare Auslagen und Transport-

kosten werden laut Verordnung vom
5. August 1915 (R.G.Bl. 8. 489) 20 M.
für die Tonne berechnet.

Wird eine Einigung über den Preis
nicht erzielt, so setzt «die böhere
Verwaltungsbehörde den Übernahne-
preis endgültig fest. Se bestimmt
auch, wer die Auslagen des Ver-
fahrens zu tragen hat. Die Zahlung
erfolgt spätestens 14 Tage nach Ab-
nahme. Erfolgt die Überlassung nicht
freiwillig, so kann (ie Ware enteignet
werden. Beim Verkauf an Ver-
braucher ist ein Aufschlag bis zu
7 v. H. zu den iestgesetzten Über-
nahmepreisen zuzüglich der Transpott-
kosten zulässig. Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen werden
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 15000 M. be-
straf. Zur Durchführung der Be-
stimmungen ist ferner durch Verord-

ittel—Kriegsbedarf.

nung vom 23, Juli 1915 eine Reichs-
futtermittelstelle gebildet worden,
deren vierte Abteilung «en Verkehr
mit. Kraftfuttermitteln zu regeln hat.
Als Aufsichtsbehörde ist durch Ver-
ordnung vom 31. Juli 1915 ferner ein
Landesamt für Füttermittel errichtet
worden.

r U 4. r 1, IFwe| dür-

fen nach Bekanntmachung lerGeneral-
kommandos in den meisten Festungs-
bezirken nicht angekündigt oder an-
geprieser werden. Auch der Hausier-
handel Jamit st verboten.

Kreosot. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Kresol. Auf Grund Kaiserl. Verorl-
nung vom 31. Ji 1914 und durch
Bekanntmacltung vom 22. Mai 1915 ist.
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Kresolseijenlösung, nach der Vor-
schrift des Deutschen Arzneibuches
hergestellt, darf nach Verordnung
vom 1. Mai 1916 außerhalb der
Apotheken nicht feilgehalten und
verkauft werden. Diese Einschrän-
kung betrifft nicht den Großhandel.
In den Apotheken darf nach dem
Deutschen Arzneibuch hergestellte
Kresolseifenlösung nur auf jedesmal
erneute mit Datum und Unterschrift
versehene Anweisung eines Arztes
(nicht: eines Zahnarztes oder Tier-
arztes) nur an Iiebammen abgegeben
werilen.

Kriegsbedarf. Die Sicherstellung
des Kriegsbedarfs wird durch Ver-
ordnung vom 24. Juvi 1915 (R.G.Bl.
5. 357) geregelt. Danach können für
die Dauer des gegenwärtigen Krieges
alle Gegenstände, die bei der Her-
stellung oder zum Betriebe von
Kriegsbedarfsartikeln gebraucht wer-
den, sowehl von dem zuständigen
Militärbefehlshaber als auch durch
Anordnung der Kriegsministerien oder
des Reichsmarineamtes oder durch
sie bezeichnete Behörden enteignet
werden. Die Anordnung ist an den
Besitzer der Gegenstände zu richten.
Das Eigentum geht au die näher
bezeichnete Person oder Behörde
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über, soball die Anordnung in den
Händen des Besitzers ist. Der Über-
nahmepreis wird unter Berücksichti-

. gung des Friedenspreises zuzüglich
eines nach den Verhältnissen des
Einzellalles angemessenen Gewinnes
durch ein Schiedsgericht endgültig
iestgesetzt. Bei aus dem Auslande
eingeführten Gegenständen ist der
zinstandspreis des Einführenden zu-

grunde zu legen. Der Übernahme-
preis wird bar bezahlt. Die zur Ner-
stellung oder zum Betriebe von
Kriegsbedarfsartikeln benötigten Ge-
genstände können ferner durch die
vorgenannten Behörden durch öffent-
liche Bekanntmachung beschlagnahnt
werden. Die Beschlagnahme kann
auch durch «irckte Zustellung an
den Besitzer der Gegenstände ans-
gesprochen werden. Sie tritt mit. der
öffentlichen Bekanntmachung oder
mit dem Empfang der Mitteilung in
Kraft, wenn nichts anderes vermerkt
ist. Näheres siehe unter Beschlag-
nahme. Wer den Bestimmungen zur
Sieherstellung des Kriegsbedaries zu-
widerhandelt, wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bis zu 10000 M.,
nach allgemeinenStrafgesetzen höbere
Strafen verwirkt sind, bestraft.

Kriegsernährungsamt.DasKriegs-
ernährungsamt ist auf Grund der
Verordnung vom 22. Mai 1916 durch
Jen Reichskanzler errichtet worden.
Es ist mit der Wahrnehmung der
Bestimmungen zur Sicherung der
Volksernährung betraut wurden.

Kriegsmaßnahmen zur Sicherungder Volksernährung siehe unter
„Sicherung der Volksernährung“.

Kriegswucher. Im (ibiet des
|. bayer. Armeekorps wird jeder Fall
von Kriegswucher durch das (eneral-
kommando energisch zur Bestrafung
gebracht.

Kriegswucheramt. Das Kriegs-
wucheramt hat als Zentralstelle zur
Bekämpfung des Wuchers und
sonstiger unlauterer (febaren im
Verkehr mit Gegenständen des täg-
lichen Bedarfes am 15. August 1916
seine Tätigkeit aufgenommen. Es
soll besonders auf ein Zusammen-

soweit nicht.

wirken von Polizei, Gericht und
Staatsanwalt hinarbeiten. Neben den
Beamten sollen Sachverständige zu-
gezogen und ein beratender Aus-
schuß gebildet werden. °

Künstliche Düngemittel siehe
unter „Düngemittel“,

Künstliche Riechstojfje. Die Ein-
fuhr ist laut Verordnung vom 26. Fe-
bruar 1916 (Reichsanz. Nr. 49) bis
auf weiteres verboten.

Kunsthonig. Der von der Reichs-

zuckerstelle festgesetzte Höchstpreis
beträgtfür1 [a k-Paket an ueruene 0,55 M.

Ya „Gefäß .......... 0,65 „,
Bm rennen 125,

Bl Hreneneene 3.00 „

4 „ .„ (5kgBrutto) 4,75 ,„
Do kr 5,00 n
1a rer 16,00 ,,

Auf diese Höchstpreise muß dem
Kleinhandel vom Lieferanten ein
Rabatt von 20°, eingeräumt werden.

Kunsthonig darf ferner im Klein-
verkauf nur mit genauer äußerer
Kennzeichnung (siehe unter „Kenn-
zeichnung der Waren“) abgegeben
werden.-

Kunstsalpeter siehe unter „‚Salpeter-
saure Salze“,

Kunstvaseline ist durch Verordnung
vom 7. September 1916 beschlag-
nahmt. (Näheres siehe unter
„Schmiermittel‘‘.)

Kupferritriol. Durch Bekannt-
machung vom 12. April 1915 (R.G.Bl.
8. 222)ist der Höchstpreis für Kupfer-
vitriol auf 67 M. für 100 kg fest-

gesetzt, Vom Auslan eingeführtes
tupfervitriol ist nach Jer V rerdnungvom 8. März 1915 (R.G.Bl. 135)

vom Einfuhrzoll befreit.
Laboratoriumsgeräte aus Platin

siehe unter „Platin“.
Lacke siehe unter „Anstreichen“,

„Farben‘“, „Firnisse“, „Leinöl“.
Lackmus. Die Durchfuhr und Aus-

fuhr ist. durch Bekanntmachung vom
1. September 1915 (M.Bl. Med. 8. 304)
verboten.

Lärchenharz siehe unter „Harz“.
g*



22 Lagerbücher — Lieferungsverträge.

ücher über Vorräte, Zu- und
Abgang müssen geführt werden für
Gummiwaren, Glyzerin, Kampfer,
Schwefel, Salpeterstiekstoff, Chlor,
Kakao, Schokolade, Platin u. Schmier-
mittel.

Besondere Formulare oder Bücher
mit Vordruck sind als Lagerbücher |
nicht erforderlich, es genügt ein kleines
Heft zu 5 Pf. oder 10 Pf. Anf die
linke Seite trägt man zunächst den
Bestand ein, darunter, also gleich-
falls auf der linken Seite, den durch
Neueinkauf etwa noch folgenden
Zugang. Auf die rechte Seite bucht
man den Abgang. Am Schlusse des
Monats wird jedes Lagerbuch abge-
schlossen; man zieht den Abgang von
dem Bestande und Zugang ab, er-
mittelt auf diese Weise den Bestand
nen und trägt ihn auf den neuen
Monat wieder vor.

Lanolin. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und dureh
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915 ist
die Durehfuhr und Ausfuhr verboten.

Lebensmittelhandel. Der Begriff
Lebensmittel ist im weitesten Sinne
auszulegen, es sind darunter auch
Genußmittel, Delikatessen, Gewürze
usw. zu verstehen. (Siche auch unter
„Kenzessionspflichtig",  „Preisaus-
hang“, „Übermäßiger Gewinn“ und
„Höchstpreise".)

Lebensmüittelwucher. Durch einen
MinisterialerlaB vom 20. März 1916
(M.Bl. Med. S. 128) ist eine schärfere
polizeiliche Überwachung des Nah-
rungsmittelverkehrs gefordert worden.
Besonders soll die Überschreitung von
Höchstpreisen und ev. Fälle von
Lebensmittelwacher schnell und ein-
gehend verfolgt werden. Die (ie-
meinden sollen zu diesem Zweck mit
den errichteten Preisprüfungsstellen
zusammen arbeiten und (die Polizei-
beamten sollen über die hier in Frage
kommenden Bestimmungen eingehend
unterrichtet werden.

Lebert L tung Durch
Verfügung vom 17. März 1916 (2.Bl.
Zölle S. 53) ist bei der Herstellung
von Lebertranpräparaten die Ver-
wendung von Saecharin an Stelle von
Zucker gestattet.

Lederfettesind durchVerordnung vom
7. Septenber 191 beschlagnahmt.
(Näheres siehe unt. ‚„‚Schmiermittel‘‘.)

Lederleim siehe unter „Leim“.

Leibbinden siehe unter „Web- und
Wirkwaren‘“.

Leim, sowohl Leder- wie Knochen-
oder Mischlein ist bis zum 10. jeden
Monats dem Kriegsausschuß für
Ersatzfutter G.m.b. H., Berlin, nach
Arten getrennt, mit Angabe des
Eigentümers zu melden, sofern die
Vorräte insgesamt mehr als 100 kg
betragen. Infolge Verordnung vom
14. September 19165 mußte zuerst
der Bestand am 15. September 1916
bis 1. Oktober 1916 gemeldet werden.
Sofern die Vorräte mehr als 5000 kg
betrugen, mußten auch die ver-
schiedenen (Qualitäten angegeben
werden. Für die Meldungen sind
vom Kriegsausschuß besondere Vor-
drucke erhältlich.

Leinöl. Das Anstreichen von Häusern,
Zäunen und Mauern mit Farben, zu
denen pflanzliche oder tierische Öle
verwendet werden, ist nach der Ver-
ordnung vom 14. Oktober 1915
(R.G.Bl. 5. 671) verboten (Siehe
auch unter „Öle und Fette“, „An-
streichen“, ‚„‚Farben", „Firnisse‘.)

Leinsamen ist durch Verordnung
vom 8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135),
wenn er vom Auslande eingeführt
wird, vom Einfuhrzoll befreit. (Siehe
auch unter „Ölfrüchte“.)

Leuchtstoffe können bei Zurück-
haltung durch Verordnung vom
23. Juli 1915 (R.G.Bl. S. 467) ent-
eignet werden. Für Petroleum und
Benzin bestehen Höchstpreise. (Siche
unter „Benzin“ und „Petroleum‘.)

Liejerungsverträge, «ie während
des Krie es eingegangen un nicht
freibleibend abgeschlossen sind,
können nicht ohne weiteres einseitig
gelöst werden. Bei Lieferungs-
verträgen, die durch den Krieg unter-
broehen worden sind, kann die
Bindung der Parteien bis nach dem
Kriege angenommen werden, wenn
es sich um Waren handelt, «ie immer
verwendbar und zum  Tagespreis
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gekauft sind. Die Leistung muß in
jedem Fall den! Willen und dem
4weck des Vertrages entsprechen.

Liköre, einfache. Die am 1. März
1916in Berlin abgehaltene ‚Versamm-
lung der Spirituoseninteressenten hat
den Mindestverkaufspreis für das
Liter einfacher Liköre auf 2,50 M.
festgesetzt. Die Einfuhr vonLikören
ist. durch Verordnung vom 26. Februar
1916 verboten. Liköre dürfen mit
Saccharin gesüßt werden, auch braucht
diese Sübung nicht besonders an-
gegeben zu werden.

Limonaden dürfen mit Saccharin
gesüßt werden, auch braucht diese _
Süßung nicht besonders angegeben
zu werden.

Linsen siche „Hülsenfrüchte“.

Luftkissen s. unter „Gummiwaren“.

Lungenschützer siehe unter „Web-
und Wirkwaren“,

Lysol. Auf Grund Kaiserl. Verordnung
vom 31. Juli 1914 und durch Be-
kanntmachung vom 22. Mai 1915 st
die Durchfahr und Ausfuhr verboten.

Magenbitter. Die am 1. März 1916
in Berlin abgehaltene Versammlung
der Spirituoseninteressenten hat den
Mindestverkaufspreis für das Täter
Magenbitter auf 2 M. festgesetzt.

Magnesit (natürliche kohlensaure
Magnesia), auch gebrannt. Die Anus-
fuhr und Darchfuhr ist durch Bekannt-
wachung vom 27. Juli 1915 verboten.

Mais siche unter ‚.Kraftfuttermittel“.

Margarine darf von den Fabriken
nur noch an den Kriegsausschuß für
pflanzliche und tierische Öle und
Fette geliefert werden, der sie durch
die Kommunalverbände den Ver-
brauchern, den Bestimmungen der
Fettkarte gemäß, zuführt. Im Klein-
handel darf Margarine nur.zum
Höchstpreis von 2 M. für das Pfund
abgegeben. werden.

‚Margarine darf ferner zu tech-
nischen Zwecken nicht verarbeitet
werden (V erorilnung- von 6. Januar
1916, R.G.Bl. 8. 3. Vom Ausland
eingeführte Margarine ist an die

Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H.,
Berlin, abzuliefern. ‚leder Einkanf‘
im:Auslande ist mit Angabe der
Menge, des'Preises :und des Be-
stimmungsortes der Zentral- Einkauis-
gesellschaft zu melden.

Marmeladen. Yür den Verkauf von
Marmeladen sind durch Verordnu
vom 3. August 1916 (R.G.Bl. S. 3&amp;6
nachstehende Höchstpreise festgesetzt
worden:

1. beim Verkauf von pfundweise
ausgewogener Ware für 0,5 kg Rein-
gewicht:

Erdbeermarmelade ...... 1,40 M.
Himbeermarmelade ..... 140,
Johannisbearmarmelade . 1.08
Kirschmarmelale .:;..... 1,08
Heidelbeermarmelade ... 1,02
Stachelbeermarmelade ... 0,93 ,

Pflaumen- oder Zwetschen-
marmelade .:......... Ö,

2, beim Verkaufin Blecheimern nder
sonstigenefäben,von 10biseinschließ-

‚lich 15 kg für 0,5 kg Bruttogewicht:
Erdbeermarmelade ...... 1.15 »r
Himbeermarmelade ..... 115 „
Johannisbeermarmelade . 0,95 „

Kirschmarmelade ......- 0,95 ,,

Heidelbeermarmelade ... 0,90
Stachelbeermarmelade ... 0,82
Pflaumen- oder Zwetschen-

marmelade ........... 0,53 „,
3. beim Verkauf in Gefäßen von

5 bis einschließlich 10 kg für 0,5 kg
Bruttogewicht:

Srdbeermarmelade ...... 1,20 M.
Himbeermarmelade ..... 120 ,
Johannisbeermarmelade . 1,00 .

Kirschmarmelade ....... 1,00
Heidelbeermarmeläde ... 0,95

Starbelbeermarmelade...0,87
Pflaumen- oder Zwetschen-

marmelade ........... 0,58,
4. beim Verkanfiin Gefäßen von

2,5 kg für 0,5 kg Bruttogewicht.:

“we.

a=!=

Erdbeermarmelade ....-. 1,25 M.
Himbeermarmelade ..... 1,25 „

‘ Johannisbeermarmelade . 1,05 „
Kirschmarmelade ....... ‚05

Heidelbeermarmelade ... 1,00 .,

Stachelbeermarmelade ... 0,92
Pilaumen- oder Zwetschen-

masrmelade ...........

5. beim Verkaufin Ble«. heimern and
Blechdosen von 1 kg in Blechdosen
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von d,5kg und in Hartpappdosen von
0,5 kg für 0,5 kg Bruttogewicht:

Erdbeermarmelarle 1,35 M.
Himbeermarmelade 1.35
Johannisbeermarmelade 1,15
Kirschmarmelade ....... 1.15

Heidelbeermarmelade 1,10
Stachelbeermarmelade 1.02
Pflaumen- oder Zwetschen-

marmelade ........... 0,73.
6. beim Verkauf in Gläsern von

ungefähr 0,5 kg Inhalt für das Glas:
Erdbeermarmelade 1.40
Himbeermarmelade ..... 1.40
Johannisbeermarmelade 1,20
Kirschmarmelade ....... 1.20
Heidelbeermarmelade 1.15
Stachelbeermarmelade 1.07
Pflaumen- ader Zwetschen-

marmelade ........... 0,78 ,.

Sie dürfen zum Verkauf nur mit
genauer Bezeichnung der Sorte und
des Grewichtes feilgehalten werden.

Maschinenöle sind durch Verord-
nung vom 7. September 1016 be-
schlagnahmt. (Näheres siehe unter
„Schmiermittel‘“.)

Mastix. Auf Grund Kaiserl. Verord-
nung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten.

Mehl jeder Art darf dureh Verordnung
vom 18. Februar 1915 (R.G.Bl. S. 99)
nieht zur Herstellung von Seife be-
nutzt werden.

Menstruationsmittel. Die An-
kündigung, Anpreisung, Ausstellung
und das Vorrätighalten ist infolge
Bekanntmachungen der General-
kommandos in den meisten Festungs-
bezirken verboten. Die Vorräte dieser
Art von Waren müssen der zustän-
digen Polizeiverwaltung gemeldet und
versiegelt aufbewahrt werden. Die
Abgabe ist nur den Apotheken gegen
ärztliche Bescheinigung gestattet.

Methylsalizylat. Die Ausfuhr und
Durchfuhr ist durch Bekanntmachung
vom 3]. Juli 1915 verboten.

Milchpulver und kondensierte
Milch, die aus dem Auslande ein-
geführt werden, sind laut Verordnung
vom 18. April 1916 an die Zentral-

.

Einkaufsgesellschaft m. b. H. in
Berlin abzuliefern. Die Ware ist mit.
Angabe der Menge, des Einkaufs-
preises und des Aufbewahrungsortes
zu melden und bis zur Abnahme
sorgsam aufzubewahren. (Siehe auch
unter „Kondensierte Milch”.)

Mineralöle. Die Ausfuhr von Mineral-
rohölen, Steinkohlenteer und allen
aus diesen hergestellten Ölen über
die Grenzen des Deutschen Reiches
ist durch Verordnung vom 31. Juli
1914 (R.G.Bl. S. 260) verboten. Sie
können dagegen auf Grund der Ver-
ordnungen vom 4. August 1914
(R.G.Bl. S. 338. 350 und 352) zoll-
frei vom Ausland eingeführt werden.
Mineralöle sind ferner durch Ver-
ordnung vom 7. September 1916 be-
schlagnahmt. (Näheres siehe unter
„Schmiermittel“.)

Mineral fl . Die Aus-

und Durchfuhr ist durch Verordnung
vom 10. September 1915 (Reichsanz.
Nr. 215) verboten.

Mischleim siehe unter „Leim“,

Mittel gegen Fettsucht dürfen
nach Bekanntmachung.der General-
kommandos in den meisten Festungs-
bezirken nicht angekündigt oder an-
gepriesen werden. Auch der Hausier-
handel damit ist verboten.

Mittel gegen Körperschäden
dürfen nach Bekanntmachung der
Generalkommandos in den meisten
Festungsbezirken nicht angekündigt
oder angepriesen werden. Auch der
Hausierhandel damit ist verboten.

Mittel gegen Magerkeit dürfen
nach Bekanntmachung der General-
kommandos in «len meisten Festungs-
bezirken nicht angekündigt oder an-
gepriesen werden. Auch der Hausier-
handel damit ist verboten.

Mittel zur Beseitigung derSchwangerschaft. Die Ankündi-
gung, Anpreisung, Ausstellung und
das Vorrätighalten ist durch Bekannt-
machungen der Generalkommandos
in den meisten Festungsbezirken ver-
boten. Die Vorräte dieser Art. von
Waren müssen versiegelt aufbewahrt
und der zuständigen Polizeiverwaltung
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gemaldet werden. Die Abgabe ist
nur den Apotheken gegen ärztliche
Bescheinigung gestattet.

Mittel zur Verhütung der
Ernpfängnis. Die Ankündigung,
Anpreisung. Ausstellung und das
Vorrätighalten ist durch Bekannt-
machungen der Generalkommandos
in den meisten Festungsbezirken ver-
boten, Die Vorräte Jieser Art von
Waren müssen versiegelt aufbewahrt
und der zuständigen Polizeiverwaltung
gemeldet werden. Die Abgabe ist
nur den Apotheken gegen ärztliche
Bescheinigung gestattet.

Mittel zur Verhütung, Heilung
und Linderung von Krank-
heiten dürfen nach Bekanntmachung
der Generalkommandos in den meisten
Festungsbezirken nicht angekündigt
oller angepriesen werden. Auch der
Hausierhandel damit ist verboten.

Mohnöl siehe unter „Öle un Fette".

Mohnsamen ist durch Verordnun,
vom &amp;. März 1915 (R.G.Bl. Ss. 135),
wenn cr vom Auslande eingeführt
wird, vom Einfuhrzoll befreit. (Siehe
auch unter „Ölfrüchte“.)

Montanwachs. Die Eigentümer von |
rohem und raffiniertem Montanwachs
sind durch Verordnung vom 26.
1916 verpflichtet, dieses ler Kriegs-
schmieröl-Gesellschait m. b. HN. in
Berlin auf Verlangen zu überlassen.

Morphiun. Auf Grund Kaiser). Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1015
ist die Durchfuhr und Ausfahr ver-
boten.

Mostrich «Jarf mit Saeckarin gesüßt
werden, auch braucht diese Süßung
nicht besonders angegeben zu werden.

Mullbinden siehe unter „Binden“.

Mund- und Zahnwasser dürfen
mit Saccharin gesüßt werden, auch
braucht diese Süßung nicht besonders
angegeben zu werden.

Mutterspritzen (auch „Birnspritzen
und Klysos“). Die Ankündigung,
Anpreisung, Ausstellung und das
Vorrätighalten ist durch Bekannt-
machungen der (eneralkommandos|

Mui |

in den meisten Festungsbezirken ver-
boten. Die Vorräte dieser Art von
Waren müssen der zuständigen Polizei-
verwaltung gemeldet und versiegelt
aufbewahrt werden. Die Abgabe ist
nur den Apotheken gegen ärztliche
Bescheinigung gestattet.

Nährmittel dürten im Kleinverkauf
nur mit genauer äußerer Kenn-
zeichnung (siehe unter „Kennzeich-
nung der Waren”) abgegeben werden.

Nährsalzkakao wie Ka

Nahrungsmittel können durch Ver-
ordnungen vom 4 August 1914
‘GB N 338, 350 und 352) zoll-
{rei vom Ausland eingeführt werden.

Nach einer Äußerung «des Staats-
sekretärs des InnernsindalsNahrungs-
mittel alle zur Nahrung im allgemeinen
gebräuchlichen Waren, also auch Tee.
Gewürze, Kurhenmehl usw. anzu-
sehen. Sie können bei Zurückhaltung
narh Verordnung vom 23. Juli 1915
{R.G.BL S. 4167) enteignet werden.
(Siehe auch unter „‚Kouzessions-
pflichtig“, „Preisaushang“, !ber-mäßiger Gewinn" ..Höchstpreise“
und „Kennze iehnung der Waren“.

Nahrungsmittelverkehr s. unter
"berwachung des Nahrungsmittel-

verkehr”. .

Natriumperborat. Die Ausfuhr und
Durebfuhr ist dureh Bekanntmachung
vom 15. ‚Juli 1915 verboten.

Natriumnitrat un -nitrit sie
unter „Salpetersaure Salze“.

Natriumnitritnitrat
„„Salpetersaure Salze“.

Natronsalpetersiche unter „Salpeter-saure Salze“

Natromwasserglas. Die Ausfuhr
und Durchfahr ist laut Verordnung
vom 23. März 1916 (Reichsanz. Nr. 72)
verboten.

Naturerzeugnisse, rohe, siehe unter
„Übermübige Preissteigerung“

Nitrite
Salze“.

siche unter „Salpetersaure

Norgesalpeter siehe unter „Salpeter-
saure Zalze”.
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Oblaten sind‘ durch.Verordnung vom
‚8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135), wenn
sie vom Auslande eingeführt werden,
vom: Einfuhrzoll befreit.

:Obstweine dürfen mit Saccharin
gest werden, auch’ :braucht diese |Bung nicht besonders angegeben
zu werden,

Öle und Fette tierischer oder pflanz-
lieher Herkunft dürfen nach der Ver-
ardnung vom 9. Oktober 1915 (R.G.Bl.
8. 646) zum Schmieren, Brennen oder |;
zum Einfetten und Behandeln von
Metallen nicht unvermischt verwenulet
werden. Gemischte Öle, konsistente
Fette und andere Schmierfette dürfen
nicht mehr vH tierische
oder pflanzliche Öle oder Fette ent-
halten. Zuwiderhandhingen werden
init Gefängnis bis zu 3 Monaten oder °
mit Geldstrafen bis zu 1500M. bestraft.

Wer insgesamt über 10 Doppel-
zentner Öle und Fettein Gewahrsam
hatte, war nach Vererdnung vom

8. November 1915 (R.G.Bl. 8. 735)
verpflichtet, «diese nach Art und
Menge getrennt bis zum 15. November
1915 dem Kriegsausschuß für pflanz-
liche und tierische Öle und Fette
G. m. b. H. in Berlin zu melden.
Auf Verlangen waren die Vorräte
ferner abzuliefern und bis zur Ab-

forderung sorglältfg aufzubewahren.r

für den Doppelzentner bei:
Leinöl, Rüböl, "Erdnußöl,

Sesamöl, Mohnöl 250 M.
‚Denselben raffiniert ...... 260
1 17171) 260
Olivenöl, raffiniert ....... 25,

{isenäl, extrahiert ( Sulfur-ebensnenrerenterine 22

Olivenöl, für Speisezwecke
raffinierbat .u22.2...-. 250.

Rizinusöl erster Pressung.
Rizinusöl zweiter Pressung 270 „
Klavenöl, roh 2.22.22... 275 „

Klauenöl, raffinie 300
(0)5) 225
Tran, gehärtet........... 275
SteariNn ---2&lt;cneennernenn 300

Medizinaltran, auch Dampf-
medizinaltran........... 25.

Andere Trane ........... 230
Walfkett u. Wollfett u. -ül 225 „

Übernahmepreis ist festgesetzt:
worden und darf nieht übersteigen;

m

 mnmner

Aus dem Ausland eingeführte Öle
und Fette unterliegen sliesen. Be-
stimmungen nicht.

Öle und Fette pflanzlicher und
tierischer Terkunft dürfen ferner
nach der Verordnung vom 4. März
1916 (R.G.Bl. vom 15. Mägz 1916,
3 164) zur Herstellung von Degras,
Moillon, Farben, Firnissen und
Lacken, die zur T.acklederfabrikation
dienen, nur noch nit Genehmigung.
des  Kriegsausschusses verwendet
werden, Pflanzliche Ole dürfen außer-
dem zur Herstellung von Farben,
Lacken und Firnissen zum An-
streichen nur in Mischungen mit

anderen Stoifen benutzt werden. TisMischung darf nicht mehr ala 25 v.des (jewichtes des Enderechnbians”
bei Lacken, Farben und Firnissen,
die im Öfen getrocknet werden
müssen, nicht mehr als 50 v. I.
des (jewichtes des Endergebnisses
an pflanzlichen Ölen enthalten.
Farben, Lacke und Firnisse, die zu
künstlerischen Zwecken gebraucht
werden, unterliegen nicht diesen.
Bestimmungen. Am 15. März 1916
bereits fertiggestellte I,acke, Virnisse
und Karben dürfen noch unverändert
benuft2t werden,.sofern sie nicht. mehr
in den Händen des Herstellers sind.
Vom Ausland eingeführte Öle,
Fette und Fettsäuren pflanzli«her
öiler tierischer Herkunft sowie Lacke
und Firnisse sind laut Verordnung
vom 4. März 1916 (R.G.Bl. S. 148)
ebenfalls dem Kriegsausschuß für
pflanzliche und tierische Öle und
Fette G. m. b. H, zu melden und
auf Verlangen abzuliefern. Bei der
Meldung ist die Menge, der Einkaufs-
preis und Anfbewahrungsort an-zugeben. Bis zum Abruf sind die
Waren sorgfältig aufzubewahren. Den
Ü'bernahmepreis setzt.in diesen Fällen
der Ausschuß fest. Erfolgt die Über-
lassung nicht freiwillig, so wird die
Ware enteignet.

Ferner dürfen Öle und Feite
pflanzlicher und tierischer Herkunft
nach Verordnung vom 1, Mai 1916
zur Herstellung von kosmetischen
Mitteln, zu Arzneimitteln zum äußer-
lichen Gebrauch sowie zu De
infektionsmitteln nicht verwendet
werden. (Ausgenommen ist die Ver-
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wendung von Leinöl zur. Herstellung
von Kresolseifenlösung.) Die. Ver-

“ wendung pflanzlicher. oder tierischer
Öle ‚und Fette ist weiter verboten
zur Herstellung von. Seite oder Leder.
Sie dürfen ferner nicht gespalten
werden (Verordnung vom 6. Januar
1916, R.G.Bl. S. 3). Für die Auf-
bewahrung der dem Kriegsausschuß
abzuliefernden Ola und Fette wird eine
Vergütung von 10 Pf. für je 100 kg
Ruhgewicht und jede angefangene
Woche gezahlt. (Margarine siehe
auch unter „‚Margarine”.) "u

Öle, die zum Schmieren verwendet
. werden können, sind dnrch Verordnung

vom 7.September1916 bischlagnahnt.
(Näheres siehe unt. „Schmiermittel‘“.)

Ölfrüchte wie Rühsamen, Mohnsamen,
Lein-, Senf- und Hanfsamen sind durch
Verordnungen vom 15. Juli 1915 und
26. Juni 1916 an den Kriegsausschuß
für pflanzliche und tierische Öle und
Fette G. m. b. H., Berlin NW7,
Unter en Linden 68a, abzuliefern.
Die Ablieterungspflicht gilt nicht. für
kleinere Mengen von insgesamt 10 kg.

leinsamen ist nur soweit ab-
zuliefern, als der Vorrat 5 Doppel-
zentner übersteigt. Die Vorräte von
Ölfrüchten sind, wenn sie mehr als

insgesamt 10 kg, bei Leinsanen
mehr als 5 Doppelzentner ‘betragen,am Anfange jedes Kalenderviertel-
jahres nach Arten getrenut mit An-
gabe (les Eigentümers an den Kriegs-
ausschnd zu melden. Der Kriegs-
ausschuß übernimnit die Ölfrüchte
zu folgenden Preisen für 100 kg:

Rübsumen (Winter- und
Sommer-)......-....- 57,50M.

Mohnsamen .......:.... 35,00 „
Leinsamen ....+.-..,.- 50,00
Hanfsamen ..........-. 40,00 „,

-SEenfsamen :-.-.- cr. AN,00 .

Nach den Ausführungsbestimmun-
gen vom 3. August 1915 (Z.Bl. D. R,
3. 341) gelten die. Preise für gesunde
Ware von mindestens mittlerer. Be-
schaffenheit. Bei geringerer Be-
schaffenheit werden die Preise ent-
sprechend herabgesetzt. -

Der Lieferungspflichtige hat die
Samen bis zur Abnahme aufzu-
bewahren und pfleglich zu behandeln.
Er hat ierner den Zeitpunkt zu

melden, an ‚lem er zu liefern.bereit:
ist, erfolgt innerhalb 14 Tagen nach:

. diesem Zeitpunkt nicht die Abnahme, .
so kann er auf'den Kaufpreis 1 v. H:
Zinsen über den jeweiligen: Reichs-
bankdiskunt aufschlagen. ° Für Auf-
bewahrung® und Behandlung erhält
der Lieferungspflichtige außerdeni
nach Ablauf der Frist für jelen an-:
gefangenen Monat und jede an
gelangene Tonne 1M. Kommt eine
Finigung über den Preis nicht zu-
stande, se setzt die höhere Ver-
waltungsbehörde den Übernahnw-
preis endgültig fest. Sie darf dabei

"aber die vorstehenden Preise "nicht
überschreiten. Der Übernahmepreis
ist spätestens 14 Tage nach Annahme
zu zeblen. Erfolet die Lieferung
nieht freiwillig, so können die Vor-
räte enteignet werden. Die Vor-
schriften gelten auch für die aus den
besetzten Gebieten: eingeführten ‚Öl-
früchte. Wer die Meldung Jer melde-
pflichtigen Vorräte unterläßt, oder
solche Vorräte verarbeitet, beiseite
schafft, mangelhaft aufbewahrt, zer-
stört. oder bei der Meldung unrichtige
Angaben macht, wird mit (refängpis
bis zu 6 Monaten „der mit Geld-
strafe bis zu 1500 M. bestraft. Auch
die aus dem Ausland eingeführten
Olfrüchte unterliegen den Bestim-
‚mungen (lieser Verordnung. Die Vor-
schriften der. Verordnung sind ferner
ausgedehnt worden auf die aus Raps,
Rübsen, 'Hederich und Ravison,
Dotter, Iein und Hanf gewonnenen
Olfrüchte, lie künftig aus dem Aus-
land, auch abgesehen von den be-
setzten Gebieten, eingeführt werden,
sowie auf die nachstehend benannten
Ölfrüchte: Ölrettich-, Sonnenblumen-,
Sesam-, Baumwoll- und Rizinus-
samen, Erdmandeln, Erdnüsse, Buch:
erkern. Sojabahnen, Mowrasaat,
JNipe-, Schi- und geraspelte Kokas-
nüsse, Palmkerne und Kopra, soweit
sie kürftig aus dem Auslande ein-
geführt werden: Höhere Verwaltungs-
behörde ist rach Verordnung vom
26. Oktober 1915 (H.M.Bl. 8. 353)
der Regierungspräsident, für Berlin
der Oberpräsident.

Ölkuchen siehe unter „Kraftfutter-
mittel‘.



Oleum. Der Preis für Schwefelsäure;
und Oleum darf folgenile Sätze nieht
übersteigen:
a) Gloversäure: 330 M. für 1000 kg

Sehwefelinhalt im Erzeugnis, ub-
züglich 15 M. für 1000 kg Er-
zeugpis in abgelieferter Be-
schaffenheit;

b) heile Kammersäure sowie hüher-
grädige Säure und Oleum: 470 M.
für 1000 kg. Schwefelinhalt im
Erzengnis, abzüglich 45 M. für;|

mm

1000 kg Erzeugnis in abgelieferter '
Beschaffenheit.

Disse Preise gelten für unverpackte
Ware frei Bahnstation der Erzeugungs-
stelle und schließen die nach der Ver-
ardnung, betreffend «die private
Schwefelwirtschaft, vom 13.November
1915 zu entriehtende U mlage ein.

Insoweit als Schwefelsäure und
Oleum für besondere Anwendungs-
"älle, wie chemische Analysen, wegen
ihrer besonderen Beschaffenheit im
Frieden gegenüber den für helle
Kammersäure friedensüblichen Preise
mit Preisaufschlägen belegt waren,
dürfen die friedensüblichen Auf-
schläge auf dieim Abs. 1 unter b ver-
zeichneten Preise berechnet werden.
Diese Verordnung tritt mit dem
15. April 1916 in Kraft.

Olein siehe unter ‚Öle und Fette“.

Olivenöl siehe unter „Öle und Fette“,
, 2 „&gt; re 2» R’per siehe unter
.Gummiwaren“.

Opium. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Ozokerit. Die Ausfuhr und Durch-
fuhr ist. durch Bekanntmachung vom
17. August 1915 (Reichsanz. No. 193
vom 17. August 1915) verboten.

Palmkernöl siehe unter ‚KRraftfutter-
mittel“.

Parfümerien dürfen durch Verord-
nung vom 12. Februar 1915 (R.G.Bl.
Ss. 93) weder von Frankreich, noch
von England, noch von den Kolonien
‚dieser Länder in Deutschland ein-
geführt oder durch Deutschland
Aurehgeführt werden,

Oleum _ Petroleum.

Parajjin. Die Aus- und Durchfuhr
ist durch Verordnung vom 10. Sep-
tember 1915 (Reichsanz. Nr. 215)
verboten. Vom Ausland eingeführtes
Paraffin ist nach Verordnung vom
8. März 1916 vom Eingangszoll
befreit.

Paraffinöl ist durch Verordnung von
7. September 1916 besch
(Näheres siehe unt. „Schmiermittel.‘ ;)

Pepsin. Die Aus- und Durchfuhr ist
durch Verordnung vom 10. September
15 (Reichsanz. Nr. 215) verboten.

Perubalsarn (nuch künstlicher), Auf
Grund Kaiserl. Verordnung vom
31. Juli 1914 und durch Bekannt-
machung vom 22. Mai 1915 ist die
Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Pessare (Okklusiv- und stilförmige).
Die Ankündigung, Anpreisung, Aus-
stellung und das Vorrätighalten ist
durch Bekanntmachungen der Ge-
neralkommandos in den meisten
Festungsbezirken verboten. Die Vor-
räte dieser Art von Waren müssen
der zuständigen Polizeiverwaltung
gemeldet und versiegelt aufbewahrt
werden, Die Abgabe ist nur den
Apotheken gegen ärztliche Bescheini-
gung gestattet.

Petroleum kann durch die Verord-
nungen vom 4. August 1914 (R.G.Bl.
8. 338, 350 und 352) vom Auslarl
zollfrei eingeführt werden. Durch
Verordnung vom 8. Juli 1915 (R.G.Bl.
S. 420) ist ferner der Höchstpreis
für Petroleum auf 30 M. für 100 kg,
bei Abgabe von 100 kg und mehr,
festgesetzt worden. Der Preis pilt
für Lieferung von einem deutschen
Lager oder von der deutschen Grenze
ab. Für die Versendung an einen
anderen Ort und für Zurollen können
außerdem die baren Auslagen be-
rechnet werden. Bei der Verwendung
des eigenen Fuhrwerks darf der Vor-
käufer hierfür 1 M. für 100°kg Rein-
gewicht berechnen. Die Leihgebühr
für Kesselwagen ist im Höchstpreis
enthalten, eine (Gebühr darf dafür
also nur «dann erhoben werden, wenn
der Aufenthalt des Kesselwagens auf
der Station 48 Stunden überschreitet.
Für Holzfässer darf eine Vergütung
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von 4,50 M, für jede 100 kg des ver-
kauften Petroleums berechnet werden.
Werden Holzfässer zurückgekauft, so
darf der Rückkaufspreis richt weniger
wie 2,75 M. für je 100 kg Reingewicht
betragen. Für Eisenfässer darf eine
Leihgebühr von 1 M. für je 100 kg
Reingewicht «des verkauften Petro-
leums berechnet werden. Werden die
Fässer nicht binnen zwei Monaten
zurückgeltefert, so darf für jeden
weiteren Monat und für jedes Faß
1 M. weitere Vergütung in An-
rechnung gebracht werden. Stellt
der Käufer die Gebinde, so kann der
Verkäufer für das Füllen 50 Pf. für
je 100 kg Reingewicht berechnen.

also auch im Kleinhandel, dark für
1 Liter Petroleum nicht mehr als
32 Pf., bei Lieferung ins Haus des
Käufers nicht mehr als 4 Pf. ge.
nommen werden. Für das Füllen
oder Leihen von Gefäßen (darf in
diesem Falle keine Gebühr berechnet

‘erden. Beim Verkauf nach Maß
sind 125 Liter der Gewichtsmenge
von 100 kg gleich zu erachten.

Aus den Straßentankwagen darf
ohne Rücksicht auf die abgegebene
Menge nach Verordnung vom 21. Ok-
tober 1915 (R.G.Bl. S. 683) der Preis
28 Pf. für das Liter nicht über-
steigen.

Diese Höchstpreise gelten bei Bar- °
zahlung nach Empfang, bei Stundung
des Betrages dürfen 2 v. H. Zinsen
über Reichsbankdiskont zugeschlagen
werden. Unter Petroleum im Sinne
des (Gresetzes sind die nach der Ab-
destillation von Naphtha (Benzin)
übergehenden flüssigen Erdölprodukte
mit einem Flammpunkt von min-
destens 21 Grad zu verstehen, die
sich zum Brennen auf handels-
üblichen Lamper eignen. Die Vor-
schaften gelten auch für Petroleum
enthaltende Mischungen. Über die
Verteilung «der Bestände an die Ver-
braucher kann der Reichskanzlier
nähere Anordnungen trefien. Wer
diesen Anordnungen zuwiderhandelt,
wird mit Geldstrafe bis zu 1500 M.
oder mit Haft bestraft. Die Strafen
für Überschreitung der Höchstpreise
siehe unter ‚„‚Höchstpreise"‘,

Wer am 1. Mai 1916 mehr wie
1000 kg Petroleum auf Lager hatte,
war nach Verordnung vom 1. Mai
1916 verpflichtet, die vorhandenen
Mengen der Zentralstelle für Petro-
leumverteiling, Berlin, Schiffbauer-
damm 15, zu melden und auf Ver-
langen abzuliefern.

Pflanzenwachs ist durch Verordnung
vom 8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135),
wenn es vom Auslande eingeführt
wird, vom Einfuhrzoll befreit.

" Pflanzliche Öle und Fette sich:
unter „Öle und Fette“,

Pharmazeutische Erzeugnisse.
Bei Verkäufen unter 100 Liter, Die Aus- und Durchfuhr ist durch

Verordnung vom 10. September 1915
(Reichsanz. Nr. 215) verboten

Phenazetin. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 2, Mai 1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten.

Phosphorsaurer Futterkalk.
Dureh Verordnung vom 28. Juni 1915
(R.ti.Bl. S. 399) sind alle Kraftfutter-
mittel beschlagnahmt, sofern der
Vorrat am 1. Juli 1915 mehr als
100 kg betragen hat. Die beschlag-
nahnten Waren dürfen nur durch
die Bezugsvereinigung der Deutschen
Landwirte G. m. b. H., Berlin, ab-
gesetzt werden. Die Vorräte sind
zu Beginn eine jeden Kalender-
vierteljahres nach Arten getrennt.
der Bezugsvereinigung zu melden
mit Angabe der Meng.n und des
Eigentümers. Die Meldungen sind
bis spätestens zum 5. des ersten
Quartalsmonats zu erstatten. Die
Besitzer der Waren sind verpflichtet,
auf Verlangen der Bezugsvereivigung
Proben gegen Berechnung der Porte-
kosten zu liefern. Der Eigentümer
der Ware kann beantragen, daß die
Bezugsvereinigung binnen 4 Wochen
erklärt, welehe Mengen und Waren
sie übernehmen will. Für diejenigen
Mengen. welche die Vereinigung hier-
nach nicht übernehmen will, erlischt
dann die Absatzpflicht. Gibt die
Vereinigung innerhalb 4 Wochen nach
Eingang des Antrages keine Er-
klärung ab, so erlischt ebenfalls die
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Absatzpflicht.. Bis zur Abnahme
durch die Vereinigung hat der-Eigen-
tümer. die Were aufzubewahren,
pfleglich zu behandlein und in handels-
üblicher Weise zu versichern. Er

erhält dafür für jeden angefangenenMonat und jede angefangene Tonne
60 Pf. vergütet. Die Bezugsvereini-
gung hat dem Verkäufer ferner einen
angemessenen Übernahmepreis zu
zahlen. Wird eine Einigung über
den Preis nicht erzielt, so setzt die
höhere Verwaltungsbehörde den Über-
nahmepreis endgültig fest. Sie be-
stimmt auch, wer die Anslagen des
Verfahrens zu tragen hat. Die
/ahlung erfolgt spätestens 14 Tage
nach Abnahme. Erfolgt die Über-
lassung nicht freiwillig, so kann die
Ware enteignet werden. Beim Ver-
kauf an Verbraucher ist ein Aul-
schlag bis zu 7 v. II. zu den fest-
gesetzten Übernahmepreisen zuzüglich
der Transportkosten zulässig.  Zu-
widerhandlungen gegen diese  Be-
stimmungen werden mit (Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit (Geldstrafe
bis zu 15000 M. bestraft. Zur Durch-
führung der Bestimmungen ist. ferner
durch Verordnung vom 23. Juli 1915
eine Reichsfuttermittelstelle gebildet
worden, deren vierte Abteilung den
Verkehr mit Kraftfuttermitteln zu
regeln hat. Als Aufsichtsbehörde ist
durch Verordnung vom 31. Juli 1915
ferner ein Landesamt für Futtermittel
errichtet worden.

Piz flava siehe unter „Harz“.

Plasmon. Die Aus- und Durchfuhr
ist durch Verordnung vom 10. Sep-
tomber 1915 (Reichsanz. Nr. 215)
verboten,

Platin in Salzen und Lösungen, als
auch Labnratoriunsgeräte aus Platin
sind durch Verordnung vom 1. Sep-
tember 1916 beschlagnahmt. Platn
in Legierungen ist nur dann beschlag-
nahmt, wenn der Reingehalt an
Platin 98 v. H. beträgt. Die beschlag-
nahmten Geräte dürfen im eigenen
Betriebe weiter benutzt werden unter
der Voraussetzung, daß sie dadurch
keine sichtbare Abnutzung erleiden.
Die Vorräte an Platin und Platin-
salzen sind auf den amtlichen Melde-

"7

scheinen der Metallmobilmachungs-
stelle der Kriegsrohstoff-Abteilung
des Kgt. Preuß. Kriegsministeriums,
Berlin 5W 48, Wilhelmstr. 20, bis
zum 15. September 1916 zu melden,
sofern sie mehr wie 10 g Platininhalt
betragen. Gleichzeitig ist eim Lager-
buch anzulegen, aus dem jede Ver-
änderung der Vorratsmenge und (ie
Verwendung ersichtlich ist.

Platinchlorid. siehe unter ‚Plati

Präservatirs siehe unter „Gummi-
waren”.

Preisaushang. Durch Bundesrats-
verordnung vom 24. Juni 1915 und
Ausführungsbestimmung vom 2, ‚Juli
1915 wird bestinmt, daß der in den
$$ 73 und 74 der Reichsgewerbe-
ordnung vorgesehene Preisaushang
für Backwaren ausgedehnt wird auf
alle Verkäufe von (regenständen: des
täglichen Bedarles, insbesondere
Nahrungs- und Futtermittel aller Art
söwie von rohen Naturerzeugnisser
Heiz- und Lenchtstsffen. Der Preis-
ausheng muß polizeilich gestempelt
sein (wird kostenlos bewirkt) und ist
so anzubringen, daß er von außen
gut sichtbar ist. Er muB ferner
genaue Preis- und Grewichtsangaben
enthalten. Die Preise dürfen zwar
nach Belichen des Geschäftsinhabers
geändert werden, sie bleiben aber
solange in Kraft, bis ein neuer mit
polizeilichem Stempel versehener An-
Se ordnungsgemäß ausgehängi:
ist. Die Überschreitung (der im Aus-
hang angegebenen Preise wird mit
150 M. bestraft.

Preisprüfungsstellen. Zur Preis-
regelung der Gegenstände des not-
wenigen lLebensbedarfs und zur
Unterstützung der zuständigen Stellen
bei der Überwachung des Verkehrs
mit diesen (regenständen sind durch
Verordnung vom 25. September 1915
(R.G.Bl. 5. 607) Preisprüfungsstellen
errichtet worden. Die Preisprüfungs-
stellen bestehen aus einem Vor-
sitzenden und einer angemessenen
Zahl von Mitgliedern. Der Vor-
sitzende wird vom Vorstand der Gre-

winde oder des Kommunalverbandes
oder, falls eine Einigung nicht zu-
stande kommt, von (der höheren Ver-
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waltungsbehörde ernannt. Die Mit-
glieder der: Prüfungsstelle setzen sich
zur Hälfte aus Warenerzengern, Groß-
und Kleinhändlern, zur anderen
Hälfte aus unbeteiligten Sachver-
ständigen und Verbrauchern zu-
sammen.

Durch Erlaß vom 20. März 1916.
(H.M.Bl. 8. 80) soll dem Kleinhandel
die gleiche Vertretung vingeräumt
werden wie dem Großhandel und «en
Fabrikanten. In einzelnen Fällen,
wo die Vertretung der Erzeuger und
Großhändler nur geringe Bedeutung
hat, steht nchts im Wege, die Klein-
händler in größerer "Zahl in die Preis-prüfungsstellen zu berufen. Bei der
Auswahl der Vertreter können (lie
örtlichen Kleinhandelsorganisationen
gute Dienste leisten.

Die Preisprüfungsstellen haben die
Aufgabe:

. aus ihrer Kenntnis der Markt-

verhältnisse auf der Grundlage
der Erzeugungs-, Verarbeitungs-
und sonstigen (iestehungskosten
die den örtlichen Verhältnissen an-
gemessenen Preise zu ermitteln:
die zuständigen Stellen bei der
Überwachung des Handels mit
Gegenständen (des notwendigen
Lebensbedarfes sowie bei der Ver-
folgung von Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften über Höchst-

reise und über die Regelung (es
Verkehrs mit Gegenständen des
notwendigen Lebensbedarfes zu
unterstützen;
Gutachten über «lie Angemessen-
heit. von Preisen für Gerichte und
Verwaltungsbehörden abzugeben;

. die zuständigen Stellen bei der
Aufklärung der Bevölkerung über
lie Preisentwieklung und deren
‘Ursachen zu unterstützen.

Die Preisprüfungsstellen können
bestimmen, daB, wer bestimmte
Gegenstände des notwendigeral,ebens®
bedarfs im Kleinhandel feilhält, ver-
flichtet ist, ein Verzeichnis in seinem
'erkaufsraum oder an seinem Ver-

triebsstand anzubringen, aus dem der
genaue Verkaufspreis der Waren im
einzelnen sowie ein etwa vorgeschrie-
bener Höchstpreis ersichtlich ist.

ai
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Die angekündigten Preise dürfen
nicht überschritten werden. Die Ab-
gabe der im ‚Kleinverkauf üblichen
Mengen än Verbraucher zu dem an-
gekündigten Preise gegen Barzahlung
darf nieht verweigert werden.

Die Preisprüfungsstellen erlassen.
die näheren Vorschriften. Sie sind
auch befugt. Ausnahmen zu ge-
statten.

Die Bekanntmachung über den
Aushang von „Preisen in Verkaufs-
räumen des Kleinhandels vom
24. Juni 1915 (R-G.Bl. $. 353) und
die auf Grund dieser Bekanntmachung
erlassenen Anordnungen bleiben un-
berührt.

Die Preisprüfungsstellen sind ferner
befugt, mit anderen Preisprüfungs-
stellen in gegenseitigen Nachrichten-
austausch über Zufuhr, Bestand un«l
Preise der Gegenstände des not-
wendigen Lebensbedarfes zu treten.
Sie sind weiterhin ermächtigt, inner-
halb ihres Bezirkes

‚ von jedermann über alle Tat-
sachen Auskunft zu verlangen, die
für die Preisbildung von Wichtig-
keit sind, insbesondere über den
Bestand, die Zufuhr und die
Preise von Gegenständen des not-
wendigen Lebensbedarfes  Er-
hebungen anzustellen;

. Räume, in denen Gegenstände des
notwendigen Lebensbedarfs her-
gestellt, gelagert oder feilgehalten
werden, zu betreten und daselbst
Besichtigungen vorzunchmen;
mit Zustimmung der zuständigen
Behörde die Vorlage von Schlub-
scheinen, Rechnungen, Fracht-
briefen, Konnossementen, Lager-
scheinen, Ladescheinen und sonsti-
gen im Tlaudelsverkehr üblichen
Schriftstücken und Büchern, s0-
weit sie sich auf den Ein- oder
Verkauf von Gegenständen des
notwendigen Lebensbedarfes be-
ziehen, zu fordern und darin Ein-
sicht zu nehmen.

Zur Durchführung der Versorgung
der Bevölkerung mit bestimmten
Gegenständen d twendigenLebens-
bedarfes zu angemessenen Preisen
können die (iemeinden ferner mit

1.
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Zustimmung der Landeszentral-
behörden oder der von ihnen be-
stimmten Behörden .

1. für die Erzeuger und Hersteller
solcher (regenstände sowie für die
Handel- und Gewerbetreibenden
ihres Bezirkes Vorschriften hin-
sichtlich des Betriebes, insbeson-

Preissteigerung — Quecksilber.

dere des Absatzes, des Erwerbes, |
der Preise und der Buchführung
erlassen;

, unter Ausschluß des Handels und

(rewerbes die Versorgung selbst
übernehmen;
in Verträge über Lieferung solcher
Gegenstände eintreten;
die ausschließliche Versorgunggomeinnützigen Einrichtungen oder
bestimmten Handel- und Ge-
werbetreibenden übertragen und
dabei über den Betrieb, ins-
besondere den Weiterverkauf und
lie Preise, Bestimmungen treffen;
Vorschriften zur Regelung des
Verbrauches erlassen.

Mit Zustimmung der Landeszentral-
behörden oder der van ihnen be-
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stimmten Behörden können die
Gemeinden für ihre Bezirke an-
ordnen:
l. daß, wer Gegenstände des not-

wendigen Lebensbedarfs in (e-
wahrsam hat, die vorhandenen
Mengen getrennt nach Arten und
Figentümern unter Nennung der
letzteren binnen einer zu be
stimmenden Frist anzeigt;
daß Hanlel- und Gewerbetreibende
verpflichtet. sind,
a) binnen einer zu bestimmenden

Frist: Auskunft über die Ver-
träge zu geben, kraft (deren sie
Lieferung von Gregenständen
der von einer Maßnahme nach
$ 12 betroffenen Art. verlangen
können;

b) ihre Vorräte der Gemeinde auf
Verlangen käuflich zu über-
lassen:

6) der Gemeinde die Benutzung
de Betriebsmittel gegen Ent-
gelt zu gestatten.

Erfolgt die Überlassung ihrer Vor-
räte nicht freiwillig, so kann das
Eigentum daran ler (remeinde durch
Beschluß «ler zuständigen Behörde
übertragen werden. Das Eigentum

Lo

geht. über, sobald der Beschluß dem
Besitzer zugeht.

Der Übernahmepreis wrd, falls
eine Einigung mit dem Besitzer nicht:
zustande kommt, unter Berücksichti-
gung «des Einkaufs-, Herstellungs-
sder Erzeugungspreises und der (üte
und Verwertbarkeit der Gegenstände
von der höheren Verwaltungsbehörde
nach Anhörung der Preisprüfungs-
stelleendgültig festgesetzt. Bestehende
Höchstpreise dürfen dabei nicht über-
schritten werden.

Das zu gewährende Iintgelt wird
im Streitfall von der höheren Ver-
waltungsbehörde endgültig festgesetzt.

Preissteigerung siehe unter „Über-
mäßige Preissteigerung‘“.

Preistreiberei siche unter „Höchst-
preise“, „Unzuverlässigkeit im Han-
del“ und „Übermäßige Preissteige-
rung“.

Puddingpulver. Die Bestimmungen
über die äußere Kennzeichnung von
Waren (siehe unter „Kennzeichnung
von Waren“) finden laut Bekannt-
machung vom 25. August 1916 auch
Anwendung auf Puddingpulver und
Backpulver, sowie alle ähnlichen für
die menschliche Nahrung bestinmiten
Pulver.

Punschessenz. Die an 1. März 1916
in Berlin abgehaltene Versammlung
der Spirituoserinteressenten hat den
Mindestverkaufspreis für das Liter
Punschessenz auf 3,50 M. festgesetzt.
Derartige Essenzen dürfen mit Sac-
charin gesüßt werden, auch braucht
diese Süßung nicht besonders an-
gegeben zu werden.

Putztücher siehe unter „Web- und
Wirkwaren'“.

Pyramidon. Auf Grund Kaiserl, Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist d&amp; Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten.

Quecksilber- auch Salbe. Auf
Grund Kaiserl. Verordnung vom
31. Juli 1914 und durch Bekannt-
machung vun 22. Mai 1915 ist die
Durehfuhr und Ausfuhr verboten.
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Reis. Wer Vallreis, Bruchreis .oder
Reismehl mit Beginn des 26. April
1915 im Gewahrsam hatte, war auf
Grund der Verordnung vom 22. April
1915 (R.G.Bl. 5. 237) verpflichtet.
die vorhandenen Mengen getrennt
nach Arten und Eigentümer der
Zentral-Einkaufsgesellschaft m. b. H.
in Berlin anzuzeigen. Mengen von
insgesamt weniger als zwei Doppel-
zentner waren von dieser Anzeige
befreit. Die gemeldeten Vorräte über
zwei Doppelzentner waren der Zentral-
Einkaufsgesellschaft auf Verlangen
käuflich abzulassen. Die Aufforderung
zur Überlassung hatte die rechtliche
Wirkung, daß anderweitige Ver-
fügungen : unzulässig bzw. nichtig
wurden. Der Übernahmepreis betrug:

Patna-Reis, grob ......... 76 M,
Patna-Reis, kurz ......... w,
Spanischer Reis........-.. 72 „
Italienischer-Glac&amp;-Reis....72„
Italienischer unglacierterReis 68
Siam-Patna, grob ......... 0,
Siam-Patna, kurz .......... 66 „
ÄTFRCHN » ne ueeneeanenenn 66 „

Moulein ........2.2cs0.0. 66 „

Bassein ©....2.22-0r20.00. 64 „,

Rangoen, grub............ 62,
Rangoon, normal ......... 60.
Rangoon, Stürzung ....... 56 „
Bruchreis I.....-......... 44,
Bruchreis IT ............. 40 „

Bruchreis III, IV ........ 40
Reißmehl für Eßzwecke ... 50 ‚,

Daneben ist für die Aufbewahrung
eine angemessene Vergütung zu
zahlen, deren Höhe die höhere Ver-

waltungsbehörde enden festsetzt.Kommt über den Übernahmepreis
eine Einigung nicht zustande, so
wird auch dieser von dem Regierungs-
präsidenten, in Berlin vom Ober-
präsidenten festgesetzt. Erfolgt die
Überlassung nicht freiwillig, 30 können
die Vorräte durch de Landräte ent-
eignet werden. Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen werden
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 15000. M.
bestraft. Vom Ausland eingeführter
Reis ist vom Einfuhrzoll befreit.

Reisfuttermehl siehe unter „Kraft-
futtermehl“.

Hhabarber. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die. Durchfuhr ‘und Ausfuhr ver-
boten.

Riechnmiltel dürfen durch Verordnung
vom 12. Februar 1915 (R.G.Bl. 8. 99)
weder von Frankreich, noch von
England, noch. von den Kolunien
dieser Länder in Deutschland ein-
geführt oder durch Deutschland durch-
geführt: werden. Auch die Einfuhr
künstlicher Riechstoffe ist verboten.

Rizinusöl. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten. (Siehe auch unter „Öle und
Fette.)

Rizinusölzubereitungen. Durch
Verfügung vom 17. März 1916 (Z.Bl.
Zölle S. 53) ist bei der Herstellung
von Rizinusölzubereitungen die Ver-
wendung von Saccharin an Stelle von
Zucker gestattet.

Röntgenhandschuhe siehe
„Gummiwaren“.

Rohharz siche unter „Harz“.

unter

Rüböl siehe unter „Öle und Fette“.

Rübsamen ist durch Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. S. 135). wenn
er vom Auslande eingeführt wird.
vom Einfuhrzoll befreit (Siehe auch
unter „Ölfrüchte“.)

Rumvrerschnitt. Die am 1. März
1516 in Berlin abgehaltene Versamm-
lung der Spirituoseninteressenten hat.
den Mindestverkaufspreis für das
Liter Rumverschnitt auf 3,50 M.
festgesetzt.

Saccharin. Durch Verordnung vom
25. April 1916 (R.G.Pl. vom 26. April
1916, S. 340) ist neben der Saccharin-
Fahrik Aktiengesellschaft vorm. Fahl-
berg. List &amp; Co., Magdeburg-Südost,
die Chem. Fabrik von IIeyden A.-G.,
Radebeul-Dresden, zur Herstellung
von Saccharin ermächtigt. Saccharin
wurde durch den eingetretenen Zueker-
mangel durch Bekanntmachung vom
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25. April 116 (R.G.Bl, $. 340) zur
Herstellung von Limanarde und limo-
nadenartigen Getränken durch Be-
kauntmachng vom 26. Mai 1916
(R.G.Bl. $. 421), ferner zur Süßung
natürlicher und künstlicher Frucht-
säfte und schließlich durch Bekannt-
machung vom 7. Juni 1916 (R.(.Bl.
$, 459) zur Ilerstellung vun Dunst-
obst, Schaumweinen, Mostrich, Li-
kören, Bowlen, Punschextrakten,
kosmetischen Mitteln usw. freigegeben.
Durch Bekanntmachung vom 20. Juni
1916 (R.G.BlL S. 533) ist alsdann
die Überweisung von Saecharin an
die Verbraucher in beschränktem
Maße durch die Kommunalverbände
angeordnet worden. Zur Abgahe an
die Verbraucher sind die Apotheken
und Drogenhandlungen zugelassen
Diesen wird der Süßstoff durch
den zuständigen Kommunalverband
zugeteilt. Der Kommunalverband
erhält von der Reichszuckerstelle
bzw. der Zentraleinkuufsgesellschaft
für den Kopf der Bevölkerung für
jeden Monat höchstens !/;g Süßstoff.
Die Verablolgung des Büßstaffes
durch die Drogenhandlungen erfolgt
in Briefchen von 11/4, g zum Preise
von 25 Pf. an die Verbraucher. Für
Wirtschaftsbetiiebe wird der Süß-
stoff (Täfelehen) in Schachteln zu
1,55 M. geliefert.

Säcke siehe ,Jutesäcke“.

Sagjoist durch Verordnung vom &amp; März
115 (R.G.Bl. 8. 135), wnn er vom
Auslande eingeführt wird, vum Ein-
fuhrzoll hefreit,

Salatölersatzmittel. Bei der Ab-
gabe von Salatölersatzmitteln beachte
man, dal keine übermäßigen Preise
gefordert werden dürfen und daß
keine zur Irreführung geeignete Be-
zeichnung gewählt wird. (Siehe auch
unter „Iirsatzmittel‘‘, „Irreführende !
Bezeichnung“ und „Übermäßige Preis-
steigerung‘*.)

Salben aus tierischen, pflanz-
lichen oder Mineraljetten. Auf
Grund Kaiserl. Verordnung vam
31. Juli 1914 und durch Bekannt-
machung vom 22. Mai 1915 ist die
Durehfuhr und Ausfuhr verboten.

Säcke -- Salpetar- und salpetrigsaure. Salze.

—
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Salep ist durch Verordnung vom
&amp; März 1915 (R.G.Bl. 5, 135), wenn
er vom Austande eingeführt wird,
vom Einfnhrzoll befreit.

Salizylsäure,auchZubereitungen
und Salze. Aufl Grund Kaiserl.
Verordnung vom 31. Juli 1914 und
durch Bekanntmachung vom 22. Mai
1915 ist die Durchfuhr und Ausfuhr
verboten.

Salpeter siehe unter „Salpetersaure
Salze’.

Salpetersäure siehe unter „Salpeter-
saure Salze”.

Salpetersaures Ammoniak und
Ammonium siehe unter „Salpeter-
saure Salze“.

Salpetersaures Baryt siche unter
„Salpetersaure Salze“,

Salpetersaures Blei ist durch Ver-
erdnung vom 8. März 1915 (R.G.Bl.
S. 135), wenn es vam Auslande ein-
geführt wid; vom Einfuhrzoll befreit.

Salpetersaures Caleium siehe
unter „Salpetersaure Sakze‘.

Salpetersaures Silber. Auf Grund
Kaiserl. Verordnung vom 31. Juli
1914 und durch Bekanntmachung
vom 22. Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten.

Salpetersaures Strontium siehe
unter „Salpetersaure Salze“.

Salpeter- und salpetrigsaure
Salze. Durch Verordnung vom
1. März 1916 war der Vorrat an
salpetersauren und salpetrigsauren
Salzen der Kriegurohstoff-Abteilung,
Berlin, zu melden, wenn er insgesamt
mehr wie 75 kg Salpeterstickstoff-
inhalt betrug. Der gesamte Vorrat,
also auch weniger als 75 kg Salpetor-
stickstoffinhalt, ist jedoch beschlag-
nahnt. Verbraucht ader verkauft
darf ohne Trlaubnisschein monatlich
von salpetersauren Salzen insgesamt

nur 1 ke Salpeterstickstoffinhalt.werden. Der Gehalt an Salpeter-
stiekstaffinhalt ergibt sich aus folgen-
der Übersicht:
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Tabelle zur Berechnung des Stickstolfinhaltes

In stickstoffhaltigen. Substanzen.
..In100 kg nachsenannter Stoffarten ind enthälten:

Salpetersuure Salze (Nitrate). en  Bikekstntt
Ammoniaksalpeter (auch Ammsniumnitrat).........-.- Kernennereren ‚17,5

(auch Ammoniumsalpeter)
( „, salpetersaures Ammoniak)
( „ salpetersaures Ammonium)

(Nur_Salpeterstickstoff, außer diesem sind noch.
17,5 kg Ammoniakstickstoff vorhanden.)

Barytsalpeter .........22cserereersensersenenenerannnnenen renen 10,7

(auch Baryumnitrat)
Un Bary umsalpeter)
( „. salpetersaures Baryt)
( ,„ salpetasaures Baryum)

Chilesalpeter ......2cecsesecensenenerenenesensarennarnensnernenenn15,6
Kalisalpeter ......22-222ue2eoneneeeneeneneesseneensernenseneenenen 13,8

(auch Kaliumnitrat)
©.  Kaliumsalpeter)
{ .. salpetersaures Kali)
( .„ salpetersaures Kalium)

Kalksalpeter ....222cccccnecen- Kannenennernenbernennnnndersnennen 17,0

(aueh Calriumnitrat)
(» Caleinmsalpeter) \ -ascerfrn!
( ‚, salpetersaurer Kalk) j wasserfrei( .„. salpetersanres Caleiam)

Kalksalpeter .......2222suceeseeeensenenenterennn Kerrerenreraneenen 13,0

(auch Calciumnitrat.)
Ü. Calciumsalpeter) \
U. salpetersaurer Kalk)( „. Salpetersäures Calekm)

Kunstsalpeter ....ceucosceenseneesensennenenenensennnentnenER16,0
(siehe auch Natronsalpeter, synthetisch)
I. „ synthetischer Sulpeter)

Norgesalpeter rree nennen ennsaneernanere eure uanseerenrerereuren13,0

(auch Kalksalpeter)
( .. Unleinmnitrat) |
U. Caleinmsalpeter)
( .. salpetersaurer Kalk)
( .. sälpetersaures Calcium)

Natronsalpetor......2-c@seeeeeaeeereeeneeereeesenennennennen16,3
(auch Natriumnitrat)
U .„  Natriumsalpeter)
{ ,„ reiner Natronsalpeter)
{ ., salpetersaures Natron)
( ,„. salpetersaures Natrium)

| wasserhaltig

| wasserhaltig

Natronsalpeter, synthetisch ......-vereeseenseueeeneneneoraneenae 16,0
(siebe auch Kunstsalpeter)
Ü» .. synthetischer Salpeter)

Silbernitratz..u-20-22ceeneeeneneeneerenesenennnnPernaseannenernenen32
(auch salpetersaures Silber, Höllenstein)



36. Salpeter- und salpetrigsaure Salze:

BtickstottStrontiansalpeter ......... Kuerkenenensenenesenkernennennennen132
{auch Strontiumnitrat)

65  Strontiumsalpeter)
{ ,„ salpetersaures Strontian)
( „. salpetersaures Strontium)

Sy nthetischer Salpeter .......22ccceeeeeenumesserenununeheneennenn16,0
. (siehe. auch Kunstsalpeter)
 r »  Natronsalpeter, synthetisch)

Salpetrigsaure Salze {Nitrite).
Ammoniumnitrit (salpetrigsaures Ammonium) .......- eenenena annns 21,8

Baryumnitrit (salpetrigsaures Baryum) .....0-2cecceeceeneneneenennen- 12.2
Caleiumnitrit (salpetrigsaures Caleium).........22.22200scennsnnerenen 21,2
Kaliumnitrit (salpetrigsaures Kalium) ......2..222200-0cnaeneuenanune16,1
Natriumnitrit (salpetrigsaures Natrium) -..-.-2222c2ceeeneeseenennnnn 20,3
Strontiumnitrit (salpetrigsaures Strontium) ....--srceseaeeeeeeneunnene 15,6
Natriumnitritnittat .2ceecesecseeenensunenneneenneennennerenenennnn 19,0

Salpetersänretahelle.
, In 100 ka In 100 kg In im ke In 100 ke

Beaume- | yind enthalten | sind enthalten Beaume- viod enthalten | sind entbalten
grade Salpetersäure Stickstoff grade Salpetersäure Stickstoff

-k rund) kg kg (rund kg
10 1: . 2.89 38 Di 12,67
11 14,5 3.22 39 59,5 13,22
12 15,5 3.4 40° 62 13,78
13 17. 3,78 41,5 63 14,00
14 18,5 4,11 4] 14,5 14,33
15 19,5 4,33 41.5 66 14,67
16 21 4,67 42 675 15, Mi
17 25 5,00 42,5 69 15,33
18 235 | 522 43 70,5 15,67
19 25 5,56 13.5 7235 16,11
20 26,5 5,80 4 14 16,44
21 28 6,22 44,5 16,5 17,00
22 295 ; 6,56 45 18 17,33
23 3 b 6,89 45,5 80,5 17,89
24 32,5 0 | 1,22 46. 82,5 18,33
2% 34 ' 7,56 46,5 85 18,89
26 3,5; 7.89 47 87 19,33
27 37 i 8,22 47,5 41 20,00

28 Bi 8,56 48 % 20,22
Er) 40 | 8,89 48,1 22 20,44
30 42 | 9,33 und 98 20,67
31 235 |: 1,67 darüber - 2 20,89
3 45 i 10,00 95 21,11
33 47 I 10,48: 3% 21,33
3 49 10,89 ir 21,56
35 505 ii 11.22 3 21,78
36 53 I 11,78 9 22,00
37 i 55 : 12.22 100 22,22



Sauger — Schönheitsmittel.

Über die Vorräte, den Zu- und
Abgang an salpeter$auren. Salzen ist :
ein Lagerbuch zu führen.

Sauger siehe unter „Gummisauger“.

Säuglingsnährnrittel dürfen nach
Bekanntmachung der Generalkom-
mandos in den meisten Festungs-
bezirken nicht. angekündigt uder an-
gepriesen werden. Auch der Hausier-
handel damit ist verboten.

Schaumitvein darf durch Verordnung
vom 12. Februar 1915 (R.G.Bl. S. 93)
weder von Frankreich, noch von
England, noch von den Kolonien
dieser Länder in Deutschland ein-
geführt oder durch Deutschland
durchgeführt werden. Schaumweine
dürfen ferner mit Saecharin ge-
süßt werden, auch braucht diese
Süßung nicht besonders angegeben
zu werden.

Scheuertücher siehe unter „Web-
und Wirkwaren“.

Schieferöl kann durch die Verord-
nungen vom 4. August 1914 (R.G.Bl. |;
c. 338, 350 und 352) zollirei vom '
Ausland eingeführt. werden. Durch
Verordnung vom 7. September 1916
ist Schieferöl, sofern ea als Schmier-
mittel verwendet werden kanu, be-
schlagnahmt. (Näheres siehe unter
„schmiermittel".)

Schlehen, gedörrt.
ist durch Verfügung vom 15. XNo-
vember 1914 (M.Bl. Landw. S. 329)
allgemein gestattet.

Schmiermittel. Mit der Verordnung
vom 7. September 1916 sind beschlag-
nahnit: alle Mineralöle und Mineral-
ölerzeugnisse, die als Schmier- oder
Spindelöl für sich allein oder in
Mischungen verwendet werdenkönnen.
Diese Öle sind auch in Mischungen
beschlagnahmt, ferner alle Öle, die
zum Schmieren von Maschinenteilen,
zu Härtungs- oder Kühlzwecken ver- ;

| Schönheilsmittel dürfen infolge Ver-wendet, sowie auch solche, die zur
Werstellung von Textilien, zur Er-
haltung von Leder, zur Bereitung
von konsistenten Fetten, Putzmitteln

Die Ausfuhr

oder Schühsreme gebraucht werden
können. Ferner sind beschlagnahmt:
alle Mineralölrückstände, Laternenöle
(Mineralnischöle), 'konsistenten Fette
und alle der Stein--öder Brannkohle
oder dem bituminösen Sehiefer ent-
stam enden Öle, sofern sie als
Schmiermittel verwendet werden
können. Der Beschlagnahme unter-
liegt auch Vaseline, ganz gleich, ob
lose oder abgefaßt, ob Natur- oder
Kunstvaseline, Bohnerwachs, Leder-
fett u. derg. Die beschlagnalmten
Stoffe dürfen nur gegen Freigabe-
schein weiter verkauft ader verwendet
werden. (restattet ist die Verwendung
der Schmiermittel nur im eigenen
Betriebe, sowie die Abgabe von
Mineralöl von einer Viskosität nicht
über 5 bei 50° C nach Engler an Ver-
braucher bis zur Höchstmenge eines
Monatsliedarfes. Die Viskosität des
in den Arzneibüchern aufgeführten
Paraffinum liquidum liegt unter 5
bei 500C. Anträge auf Freigabe von
Schmiermitteln sind auf besonderen
Vordrucken bei der Kriegsschmieröl-
G. m. b. H. (Abt. Beschlagnahme),
Berlin W8, Kanonierstr. 29/30 zu
stellen. Die Vordrucke sind dert zu
haben. Für jede Ware ist ein be-
sonderer Antrag zu stellen. Bis zum
12. Oktober 1916 mußten die Vor-
räte an Schmiermitteln, sofern sie
mehr wie 500 kg betrugen, auf be-
sonderen Meldescheinen der Kriegs-
schmieröl - Gesellschaft gemeldet.
werden. Zuwiderhandlungen gegen
diese Verordnung werden mit Ge-
fängnis bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafen bis zu 10000 M.
bestraft.

Schnüerseije. Die Herstellung von
Schmierseife unter Verwendung von
pflanzlichen oder tierischen Ölen und
Fetten und Fettsäuren ist verboten.
Auch die Abgabe solcher Schmier-
seife ist: im Kleinhandel untersagt.
An Inhaber von Bezugsscheinen dari
Sohmierseife zu technischen Zwecken
jedoch verabfolgt werden.

ordnung vom 12. Februar 1915
(R.G.Bl. 5. 93) weder von Frankreich,
noch vor England, noch von den
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Kolonien dieser Länder in Deutsch-
land eingeführt oder Jurch Deutsch-
land:durchgeführt werden. Sie
dürfen ferner wit Saccharin gesäßt
werden, auch braucht diese Süßung
nicht besonders angegeben zu werden.
Siehe auch nnter „Kosmetische
Mittel”,

Schokolade ist durch Bundesrats-
verordnung vom 13. Juni 1916 ab
beschlagnalimt. Wer am 13. Juni
1916 mehr wie je 25 kg Kakao,
Nährkakan oder Schokolarle im Besitz
hatte, war verpflichtet, aen Bestand
der Kriegs- Kakaogesellschaft m. b. H.,
Hamburg, Mönckebergstr. 31, durch
eingeschriebenen Brief zu melden.
Über die angemeldeten Bestände :
sowie über weitere Bezüge ist genau
Buch zu führen, und zwar (lerart,
daß der Kriegs-Kakasgesellschaft: auf
Verlangen jeweils am Monatsschluß
anzugeben ist, welche Warenmengen
n dem betreffenden Monat ein-
gekauft wurden, ferner zu welchen
Preisen, sowie der Warenabgang nach
Menge und Verkaufspreisen und
schließlich die Bestände am Monats-
schluß. Wer am 13. Juni weniger
ala je 25 kg der genannten Waren
in Besitz hatte, ist: nicht verpflichtet,
Buch zu führen, dagegen unterliegen
alle Ein- und Verkäufe nach dem
13. Juni der Buchführungspflicht.
Wer aber am 13. Juni mehr als
35 kg einer dieser Waren besaß, muß
auch über diese ersten 25 kg Bücher
führen. Musterbogen für die Ver-
buchungen im Kleinhanilel liefert. die

Isriegs-Kakaogesellschaft unentgelt-ich.

_ Großhändler dürfen Kakao und
Schokolade nur mit Erlaubnis der
Kriegs-Kakasgesellschaft verkaufen.
Der Antrag mufi die Ware, den Vor-
kaufspreis und «en Käufer genau
bezeichnen. Zur Lieferung an. Klein-
händler genügt dagegen (ie Vorlage
einer beglaubigten behördlichen Be-
scheinigung und Winreichung eines
Verpflichtungsscheines, daß die Ware
nur an Kleinhändler geliefert wird.
Die Warenausgänge sind im GroßB-
handel halbmonatlich anzugeben, am
Ende jeden Monats ist Terner der
Werenbestandzu melden.

Schokolade — Schwefelsäure.

} ‚Auch vom „Ausland eingeführter
| Kakas unterliegt diesen Bestim-

| mungen.
!
|

Schokoladen dürfen im Klein-
verkauf nir mit genauer äußerer
Kennzeichnung (siehe unter „Kenn-
zeichnung der Waren“) abgegebuu
werden.

Schokoladenmasse wie „Schoko-
' lade“.
| Schokoladenpulver „Schoko-

:Jade”.

| Schwefel. Die Vurräte an Schwefel
- in jeder Form waren «durch Verord-

nung vom 1. März 1916 «er Kriegs-
rohstoff-Abteilung zu melden, sofern
sie mehr als 1500:kg ‚betrugen. Die
gesamten Vorräte, also auch geringere
Mengen wie 1500 kg sind beschlag-
nahmt.  Verbraucht "dürfen ohne
Erlaubnisschein monatlich nur ins
gesamt 50 kg Schwefelinhalt werden.
Dieser Schwefelinhalt ist aus allen
schwefelhaltigeen Stoffen, z B.
Schwefel, Schwefelsäure usw. zu be-
rechnen. Von allen Stoffen zu-
sanmengenommen darf der ver-
kaufte oder verbrauchte Schwefel-
inhalt monatlich 50 kg nicht über-
steigen. Über den Vorrat, den
Zu- und Abgang an Schwefel und
schwefelhaltigen Stoffen ist ein
Lagerbuch zu führen.

eure:

Schicefeläther in Fässern oder Kessel-
wagen ist, wenn seine Verwendung
den Bestimmungen der Befreiungs-
ordnung entspricht, auf Grund der
Verordnung vom 4. Februar 1915
(R.G.Bl: 8. 57) vom "Tingangszoll
befreit,

Schwefelsäure. Die Vorräte an
Schwefelsäure in jeler Form waren
durch Verordnung vom 1. März 1916
der  Kriegsrohstoff-Abteilung zu
melden, sofern sie mehr als 1500 kg
betrugen. Die gesamten Vorräte,
also auch geringere Mengen wie
1500 kg. sind beschlagnahmt. Ver-
braucht dürfen ohne Erlaubnisschein
monatlich” nur insgesamt 50 ke
Schwefelinhalt werden. Dieser

—
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Schwefelinhalt ist aus;allen schwefel- | übersteigen. _Übe
haltigen Stoffen, zB. Schwefel, | Zu- un "Abgang
Schwefolsäure usw. zu berechnen. Yon !

‚allen: Steffen zusammengenommen :;
darf der verkaufte: oder verbrauchte :
Schwefelinhalt monatlich 50 kg nicht |

Umrechnungstabelle für Schwefelinbalt.

schwefelhaltigen

ber den Vorrat,‚den
an Schwefel und,

toffen ist ein Lager-
buch zu führen. Der Schwefelinhalt
der Schwefelsäure ergibt: ‚sieh aus
fulgender Tabelle:

Schwefel-100 kg entsprechen inhalt
Schwefelsäure 45° Bö = Schwefelsäure 55 9, «4. v4 2 rarensenn inne 18 kg

2 470, ze 2 BU unseren nennen 1.

480 BOOEsensenme195„
50°, = en 20

„. 55° WO eeeeneenueenennnnerene 2
1, BB = n N eneeeseeeen nenn 245,

n 600, = EOS nennen 25,5
" 66° „= v.92--99 %

GBU eenneneesseersnenennen
are, eeeessererssterensenene Fr
Bene BLB u
MIN 2er eeeeeeeenasennernen32;

Schwefelsäure 100%»... 2-2 seems nsenuseneeeneneenennerenrennn rare 32.6
Öleum -uaenseneseeseneneeennenn ABU ocean rennen 33,5

 ER BO een neenennairennn 34
en 300D 35

I Hertennensaneienenetennerenen MO GE eeeennennneneneneenn 35,5
PP a GO euren ernennen 31
I Herreesneneteensneneerssnenen WO eneenaeneenereeeeeen38

Akkumulatorensäure 1,18 spez. Gew. 290" B&amp; 81 kg
1,23 spez. Gew. 27° B&amp; 10,1 kg.

100 kg Schwefelinhalt entsprechen:
556 kg Schwefelsäure ....-.--.-..cue-eeseenneonareenennnene 45° Be (55 9)

26 „ BR eerereerererernrrerenena 479 » (58 %5)
515. 1 N ennknnunennunenteeeenennnnanerbeneneen 48° „ (600%)

500, Bo kaeeesekrensskeeennensesersenerareeneen 50° „ (622%)
435 n enesunuuensunnennesnnensnentenenennn .. 550, (70%
408 I rrrreraneenerereerentenesueterenren 580, (75%,
392 Wo keaareererseesenenserenn erseresrennenn 60° „ (789,)

233, IB Rereeeeseneeenerserennesententnsneeen 972--93 9%,
328 „ Bo rereesenenenrenensnenaeneresrenserene 93-940;

223 „ BE rerruerenkeeseannesseneeneenenstennen 94-95 9%,
317 VE 95-970;
313 , Bo Rreekreeesemesensereersstsenreentenene Y7-9%

307 „ BI Kereeananseseenerseneerasneranenrenne 100°

Der Preis für Schwefelsäure und-
Oleum darf folgende Sätze nicht über-
steigen:

3) Gloversäure: 330 M. für 1000 kg
Sthwefelinhaltim Erzeugnis, ab-
zöglich 15 M. für 1000 kg Er-
zeugnis in abgelieferter Be-
schaffenheit:

b) helle Kammersäure sawie höher-
grädige Säure und Öleum: 470 M.
für 1000 kg Schwefelinhalt im
Erzeugnis, abzüglich 45 M. für
1000 kg Erzeugnisin abgelieferterBeschaffenheit.

Diese Preise gelten für unverpackte
Ware frei Bahnstation der Erzeugungs-



40 Schwefelsaures Zink — Seifenpulver.

stelle und schließen die nach. der Ver-
ordnung, betreffend (die private
Schwefelwirtschaft, vom 13. Nu
vember 1915 zu entrichtende Um-

 ein.

Insuweit als Schwefelsäure und
ÖOleum für besondere Anwendungs-
fälle, wie chomische Analysen, wegen
ihrer besonderen Beschaffenheit im
Frieden gegenüber den für helle
Kammersäurefriedensüblichen Preisen
mit Preisaufschlägen belegt waren,
dürfen die friedensüblichen Auf-
schläge auf die im Abs. 1 unter b
verzeichneten Preise berechnet werden
Diese Verordnung tritt mit dem
15. April 1916 in Kraft.

Schwefelsaures Zink. Auf Grund
Kaiserl. Verord vom 31. Juli
1914 und durch Bekanntmachung
vom 22. Mai 1915 ist die Durehfuhr
und Ausfuhr verboten.

Seifen. Nach der Verordnung vom
21. Juli 1916 darf Seife nuc noch
nach den Weisungen des K:iegs-
ausschusses für pflanzliche und
tierische Öle und Fette G. m. b. H.
in Berlin hergestellt werden. Die
Stücke müssen den Aufdruck K.-A.-
Seife tragen. Die Abgabe darf nur
gegen Seifenkarte erfolgen, und zwar
für jede Person in einem Monat zu-
sammen nur 50 g Fein-, Räsier- und
Kernseife. Daneben darf für jede
Person im Monat 250 g Seifenpulver
verabfolgt werden. Der Höchstpreis
für die K.-A.-Seife beträgt für:

das SQ-g-Stück 20 Pi,
das 100-g-Stück 40 Pf.

Vorräte von Seifen, die noch mit
flapzlichen und tierischen Ölen und
atten hergestellt sind, dürfen noch

verkauft werden, jedoch darf davon
nicht mehr als 50 &amp; für die Peison
im Menat verabfelgt werden.

Vom Auslan eingeführte Seifen,
Öle, Fette und Fettsäuren pflanzlicher
oder tierischer Herkunft sind laut
Verordnung vom 4. März 1916 (R. 11. Bl
S. 148) an den Kriegsausschuß für
pflanzliche und tierische Öle und

* Fette G. m. b. H. zu liefern. Bei der
\ Meldung ist die Menge, der Einkaufs-

preis und Aufbewahrungsort unzu-
geben. Bis zum Abruf sind die Waren

Seifenersatzmittel.

sorgfältig aufzubewahren. Den Über-
nahmepreis setzt der Ausschuß fest.
Erfolgt die Überlassung nicht frei-
willig, so wird die Ware enteignet.
Die Aus- und Durchfuhr von Seifen
ist verboten.

Durch Verordnung vom 22. De-
zember 1914 (R.G.Bl. S. 547) ist die
Verwendung von Katoffelmehl und
durch Verordnung vom 18. Februar
1915 (R.G. 1 3. 99) die Verwendung
von Mehl jeder Art zur Herstellung
von Seife verboten.

Seifen dürfen in Berlin an Militär-
persunen nur noch gegen Seifenkarte
abgegeben werden, nachdem die Ver-
sorgung der beurlaubten oder ab-
kommandierten Mannschaften durch
Erlaß vom 12. August 1916 ge-
regelt ist.

Für Seifen-
ersatzmittel sind vielfach ungewöhn-
lich hohe Preise gefordert worden, su
daß die Preisprüfungsstellen so ie
der Verband der Fabrikanten von
Markenartikeln dagegen Stellung gr-
nommen haben. Kleinhändler, die
solche wucherisch verteuerten Ersatz-
nuttel vertreiben, machen sich mit
strafbar. Durch Verordnung vom
6. Oktober 1916 ist ferner bestimmt,
daß Seifenersatzmittel nicht mehr in
Verbindung mit dem Wort Seife an-
geboten werden «dürfen. Der Ver-
kaufspreis darf bei Waschmitteln in
Stückform 1 Pf. für je 25 g und bei
Waschmitteln in Pulverform 25 Pi.
für 1 kg and 13 Pf. für !/, kg nicht
übersteigen. Jedes Stück muß außer-
dem den Namen, die Firma oder das
eingetragene Warenzeichen des Her-
stellers in einer für den Käufer leicht
erkennbaren Weise und in deutacher
Sprache enthalten, ferner bei Waren
in Stückform das Wort „Tonwasch-
mittel“, bei Waren in Pulverform
das Wort „Tonpulver“ und den
Kleinverkaufspreis. Andere Auf-
schriften auf dem Stück oder
der Packung sind verboten, ebenso
ist die Beipackung von An-
preisungen verboten.

Setfenpulver. Nach der Verördnung
vom 21. Juli 1916 darf Seifenpulver
nur noch nach den Weisungen dex
Kriegsausschusses für ‚pflanzliche und
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tierische Öle und Fette G. m. b. H.
in Berlin hergestellt werden. Das
Seifenpulver muB
K.-A.-Seifenpulver tragen. Die Ab-
gabe darf nur gegen Seifenkarte er-
folgen, und zwar für jede Person im
Monat 250 g Seifenpulver. Der
Höchstpreis für K.-A.-Seifenpulver
beträgt. für 250 g 30 Pf. Vorräte
von Seifenpulver, die noch mit
flanzlichen und tierischen Ölen und
‘etten hergestellt sind, dürfen noch

verkauft werden, jedoch dürfen davon
nicht mehr als 250 g für die Person
im Monat veorabfolgt werden.

Senegawurzel. Auf Grund Raiserl.
Verordnung vom 31. Juli 1914 und
durch Bekanntmachung vom 22. Mai
1915 ist die Durchfuhr und Ausfuhr
verboten.-

Senf dari mit Saccharin gesüßt werden,
auch braucht diese Süßung nicht be-
sonders angegeben zu werden.

Senfmehl unterliegt nicht: der Be-
schlagnahrme.

Senjsaat ist beschlagnahmt. (Siche
unter „Ölfrüchte*.) Dor Kriegsaus-
schuß für Fette und Öle hat sich aber
bereit erklärt, kleinere Mengen für
medizinische Zwecke freizugeben ‚weun
es beantragt wird.

Sennesblätter. AufGrund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli19M4 und dureh
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Sennesschoten. Auf Grund Kaiserl.
Verordnung vom 31. Juli 1914 und
durch Bekanntmachung vom 22. Mai
1915 ist die Durchfahr und Ausfuhr
verboten.

Sesamöl siehe unter ‚Öle und Fette‘.

Sicherstellungvon.Kriegsbedarf.
Die Entscheidung über die Entschädi-
gung, die für die Verwahrung und
pflegliche Behandlung der von der
Besehlagnahme betroffenen Gegen-
stände und für die durch die Be-
schlagnahme bewirkte Verfügungs-
beschränkung gewährt werden kann,
erfolgt durch denjenigen Regierungs-
präsidenten, in dessen Bezirk sich
(die Gegenstände bei der Anordnung
der Beschlagnahme befanden. Im

den Aufdruck

Landespolizeibezirk Berlin entscheidet
‚der Palzeipräsident.

Der Besitzer. ist durch Verordnung
vom 9. Oktober 1915 (R:G.Bl. S. 645)
verpflichtet, die Gegenstände heraus-
zugeben, insbesondere sie auf. Ver-
langen und Kosten des Erwerbers
zu überbringen oder zu versenden.

Sicherung der Volksernährung.
Durch Verordnung vom 22. Mai 1916
ist der Reichskanzler ermächtigt
worden, Kriegsmaßnahmen zur Siche-
rung der Volksernährung anzuordnen.
Er kann den Verbrauch von Nahrungs-
mitteln, Rohstoffen und Futtermitteln
regeln und Bestimmungen über (die
Preise dieser Stoffe treffen,

Süberverbindungen. Auf Grund
Kaiserl. Verordnung vom 31 Juli
1914 und durch Bekanntmachung
vom 22. Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten.

Silbernitrat siehe unter „Salpeter-
saure Salze".

 Soda. Die zurzeit gültigen Höchst-
preise für Soda sind durch Bekannt-
machung vom 26. Juni 1916 (R.G.Bl.
Ss. 597) festgesetzt. Sie betragen für:

A. Kalzinierte Soda (Ammoniak-
soda, Leblanesoda, Sodapulver).
1. Bei Abgebe von 50-500 kg für

100 kg Reinge ieht ausschließlich
Verpackung frei Bahnstation oder
irei Haus am Orte des Lieferers 15 M.
Bei Abgabe von geringeren Mengen
als 50 kg für 1 kg einschließlich
Verpackung 0,24 M., für lis kg
einschließlich Verpackung 0.12 M.
B. Kristall- und Yeinsoda.

. Bei Abgabe durch den Hersteller
(Fahrikpreis):
a) Kristallsoda: für 100 kg Rein-

gewicht ausschließlich Ver-
packung {rei Bahnhof Versand-
station oder frei Haus am Orte
der Herstellung 8 M.

b) Feinsada: für 100 kg Rein-
gewicht ausschließlich  Ver-
packung frei Bahnhof Vorsand-
station oder. frei Haus am Orte
der Herstellung

l. im Sacke 9 M.;
II. in Packungen zu je !/a oder

1 kg einschließlich dieser
Packungen 10 M.

m
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2.- Beim Weiterverkauf in Mongen | Npeiseöle können durehVerordnungen
von 50 kg und darüber

.a) Kristallsoda: für 100 kg Rein-
gewicht ausschließlich Ver-
packung frei Bahnhof Versand-
station oder frei Haus am Orte
des Liefgrers 10.25 M.;

b) Feinsoda: für 100 kg Rein-
gewicht ausschließlich  Ver-
packung frei Bahnhof Versand-
station oder frei Haus am Orte-
des Lieferers
l. im Sacke 11,25 M.,

IL. in Packungen zu je 1/3 oder
1 kg einschließlich dieser
Packungen 12 M.

3. Beim Verkaufe von geringsren
Mengen als 50 kg Kristall- oder
Feinsoda für 1 kg einschließlich
Verpackung 0,18 M., für !/, kg
einschließlich Verpackung 0,09 M.
Durch Verordnung vom 11. Oktober

1916 ist bestimmt, daB Soda in
Packungen an die Verbraucher nur
mit folgenden Angaben abgegeben
werden darf:
1. Namen und Niederlassung des

Herstellers;
2. Zeitpunkt der Füllung nach Monat

und Jahr;
3. Inhalt nach bandelsüblicher Be-

zeiehnung und Gewicht;
. Kleinverkaufspreis,

Die Beseitigung oder Unkenutlich-
machung einer Preisangabe z.B. durch
Überklebezettel ist verboten.

Sojamehls. unter „Kraftfuttermittel“.
Solventnaphthasiehe unter „Benzul“,
Somatose. Die Aus- und Durchfuhr

ist durch Verordnung vom 10, Sep-
tember 1915 (Reichsanz. Nr. 215)
verboten.

Speisefette dürfen von den Fahriken
nur noch an den Kriegsausschuß für
pflanzliche und. tierische Öle und
Fette geliefert werden, der sie dureh
die RKommnunalverbände den Ver-
brauchern, den Bestimmungen der
Fettkarie gemäß, zuführt. In Kleir-
handel dürfen Speisefette nur zum
Höchstpreis von 2,32 M. für das
Pfund abgegeben werden. Vom Aus-
land können Speisefette zallfrei ein-
geführt werden. (Siehe auch unter
„Öle und Fette‘)

fa
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vom 4. August 1914 (R.G.Bl. 5. 338,
350 und 352) zellfrei vom Ausland
eingeführt werden. (Siehe auch unter
„Ole und Fette“)

Spindeläl ist durch Verordnung vom
7. September 1916 beschlagnahmt.
(Näheressiehe unter „Schmiermittel“.)

Spiritus ist durch Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. 5. 135), wenn
er vom Auslande eingeführt wir,
vom BEinfuhrzoll befreit. (Siehe auch
unter: „Weingeist“.)

Sprengstoffe. Die Ausfuhr und
Durehfuhr von Sprengstoffen suwie
von anderen Artikeln des Kriegs-
bedarfs ist durch Verordnung vom
31. Juli 1914 (R.G.Bl. 8. 265) ver-
boten.

Stärke ist «durch Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. $. 135), wenn
sie vom Auslande eingeführt wird;
vom Einfuhrzoll befreit.

Stearin siehe unter „Öle und Fette“.

Steinkoh ch. Die Ausfuhr und
Durchfuhr ist durch Bekanntmachung
vom 2. April 1916 (Reichsanz. vom
3. April 1916, Nr. 80) verboten.

Steinkohlenteer, Mineralrohöle und
alle aus diesen bereiteten Öle dürfen
dureh Verordnung vom 31. Juli 1914
(R.G.Bl. &amp; 260) nicht über die
Grenzen des Deutschen Reiches aus-
geführt werden. (Siehe auch unter
„Schmiermittel“.)

Strontiansalpeter siehe unter „Sal-
petersaure Salze“.

Styrax Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten.

Sublimatpastillen. Auf Grund
Kaiserl. Verordnung vom 31. Juli
1914 und durch Bekanntmachung
vom 22. Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten.

Süßstojj siehe unter „‚Saccharin“.

Supernhosphat siehe unter ‚„Dünge-mittel“.
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Suppentajeln können durch Yerord-
nungen vom 4. August 1914 (R.G.Bl.
S. 338, 350 und 352) zellfrei vom
Ausland eingeführt werden. Sie
dürfen im Kleinverkauf nur mit
genauer äußerer Kennzeichnung (siehe
unter „Kennzeichnung der Waren‘*)
abgegeben werden.

Suppenwürfeldürien imKleinverkauf
nur mit genauer äußerer Kennzeich-
nung (siehe unter „Kennzeichnung
der Waren‘) abgegeben werden.

Synthetischer Kampjer fällt nicht
unter die Chemikalienverordnung, ist
also uneingeschränkt verkäuflich.

Synthetischer Salpeter siehe unter
„Salpetersaure Salze‘.

Tulg kan durch Verordnungen vom
d. August 1914 (R.G.Bl. 5. 338, 350
und 352) zollfrei vom Ausland ein-
geführt. werden.

Tannenharz siche unter „Harz“.

Tee. Wer am 8. April 1916 Tee oder
auch Kaffee, Kaffeemischungen oder
Kakao auf lager hatte, war auf
Grund der Verordnung vom 6. April
1916 verpflichtet, liese Bestände
auf besonderen Vordrucken zu melklen.
Befreit von dieser Meldepilicht waren
Mengen bis zu 2'/» kg Tee und 10 kg
Kaffee, sofern sie zum Gebrauch im
eigenen Haushalt bestimmt waren.
Vorräte, die verschwiegen worden
sind, können dem Staat verfallen
erklärt werden. Die Ausfuhr und
Durehfuhr von schwarzem und grünem
Tee ist verboten. Im Kleinhandel
darf höchstens 125 g Tee auf einmal
äbgegeben werden und auch nur mit
genauer Kennzeichnung,

Wer Tee oder auch Mischungen
von Tee mit anderen Erzeugnissen
vom Ausland einführt, hat die Ware
dem Kriegsausschuß für Kaffee, Tee
und deren Ersatzmittel (. m. b. H.,
Berlin, mit Angabe der Menge, des
Einkanispreises und des Aufbewah-
rungsertes zu melden. Bis zur Ab-
nahme durch den Kriegsausschuß ist
die Ware sorgfültig aufzubewahren.

Teeersatzmittel dürfen im Klein-
verkauf nur mit genauer äußerer Kenn-
zeichnung {siehe unter „Kennzeich-
nung der Waren”) abgegelen werden.

re

Terpentinölersatz(Testhbenzin),De
dureh. Bekanntmachung vom 7. Jwi
1916 Testgesetzte Höchstpreis beträgt
bis zum 31. Dezember 416 bei
Mengen unter 100 kg 60: M., bei
Mengen unter 25 kg bis zu:7ZU:M, die
1Ü0kg. (Näheres siehe unt. „Ben -)

Testbenzin siehe unter „Benzin“.

Thermosjlaschen. Die Ausfuhr und
Durehfuhr ist durch Verordnung vom
10. September 1915 (Reichsa
No, 315) verboten.

Thymol. Die Ausfuhr und Durch-
fuhr ist durch Verordnung vom
17. November 1915  (Reichsanz:
No. 272) verbuten.

Tierische Öle und Fette siehe unter
„Ole und Fette“.

Tinte und Tintenpulver. Die Aus-
fuhr und Durehfuhr ist durch Ver-
ordnung vom 30. Dezember 1615
(Reichsanz. No. 358) verboten.

Torjöl kann durch Verordnungen vom
4. August 1914 (R.G.bl. 8. 338, 350
und 352) zollfrei vom Ausland ein-
geführt werden.

Tran. siehe unter „Öle und Fette“,

Trockenplatten. Jürien «durch Ver-
ordnung vom 12. Februar 1915
(R.(1.Bl. 3. 93) weder von Frankreich,
voch von England, noch von den
Kelonien dieser Länder in Deutsch-
land eingeführt oder dureh Dentsch-
land durchgeführt werden.

Trockenplattenglas. ie Ausfuhr
und Durchfuhr st laut Verordnung
vom 23 März 1916 (Reichsahz.
Nr. 72) verböten.

Tropon. Die Aus- und Durchfuhr
ist dureh Verordnung von 10. Sep-
tember 1915 (Reichsanz. Nr. 215)
verboten.

Übergangswirtschaft. Fir (le
Beschaffung und Verteilung der Roh-
stoffe in der Übergangszeit vum
Kriegs- in den Friedenszustand ist.
dureh Verordnung vom 3. August
19165 ein Reichskommnissar für die
Übergangswirtschaft bestellt: worden.
Ihm wird ein Beirat zur Seite gestellt,
auch sullen Sachverständige aus allen
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Gebieten zugezogen werden. Dem
Reiehskommissar oder seinen Be-

jederzeit. Auskunft über:amten:;
»Rehstöffaufkäufe zu erteilen, auch ist

er. zür Besichtigung von Vorräten be-
rechtigt, wie er auch tieschäfts
bücher usw. nachprüfen kann.

Übermäßige Preissteigerung.
Gegenstände des täglichen Bedarfes,
insbesondere Nahrungs- und Futter-
mittel aller Art sowie rühe Natur-
erzeugnisse, Heiz- und Leuchtstoffe
künnen bei Zurückhaltung «durch
Verordnung vom 23. Juli 1915
{R.G.Bl. 5. 467) enteignet werden,
Der Begriff Artikel des täglichen Be-
darfs ist nach Äußerung des Staats-
sekrotärs des Innern hierbei im wei-
testen Sinne aufzufassen. Die Fassung
sall besagen, (dab Nahrungsmittel
ganz allgemein, ferner auch (jenuß-
mittel, Gewürze usw davon be-
troffen werden. Auch wenn ein
Gegenstand für gewisse Volkskreise,
2.B. für die reicheren Kreise, ein
Gegenstand des täglichen Bedarfs ist,
fällt er unter diese Bestimmungen,
so daß also auch Feinkost und ähn-
liche Genußmittel dazu gehören.
Das Eigentum geht auf eime van
der Behörde bezeichnete Person
über, sobald die Anerdnung in
den Händen des bisherigen Eigen-
tümers ist. Der Übernahmepreis wird
unter Berücksichtigung des Einkaufs-
preises und der Güte der Gegenstände
von der höheren Verwaltungsbehörde
festgesetzt. Sie bestimmt auch, wer
die baren Auslagen des Verfahrens zu
tragen hat. Verträge, die in den
letzten zwei Wochen vor der Ent-
eignungsanordnung in der Absicht,
einen höheren Übernahmepreis zu
erzielen, geschlossen wurden, bleiben
unberücksichtigt. Subald der von
der höheren Verwaltungsbehörde fest-
gesetzte Übernahmepreis den Ein-
kaufspreis um 5 v. H. übersteigt,
bedarf es der Bestätigung der Landes-
zentralbehörde. Bei den nach dem
23. Juli 1915 aus dem Auslande ein-

geführten Gegenständen ist alsMindestpreis der Einkaufspreis im
Ausland und ein Zuschlag für die
Einführungskasten zu bewilligen. Der
Übernahmepreis ist bar zu zahlen.

——nm
Mit Gefängnis bis zu einem: Jahr und
mit Geldstrafe bis zu 10000 M. wird
bestraft, wer für die vorgenannten
Gegenstände sowie für (Gegenstände
des Kiegsbedaris Preise fordert.
die unter Berücksichtigung der ge-
santen Verhältnisse, insbesondere der
Marktlage, einen übermäßigen Ge-

inn enthalten. oder solche Preise
sich oder einem anderen gewähren
oder versprechen läßt. Mit der
gleichen Strafe wird bedroht, wer
(egenstände der bezeichneten Art

irückhält, u i dadurch einen. über-
mäßigen Gewinn zu erzielen, oder
wer Vorräte vernichtet, die Erzeugung
oder Jen Hawdet einschränkt, oder
sonstwie unlautere Machenschaften
vornimmt. Neben (der Strafe kann
auf Einziehung der Vorräte erkanni
werden, ohne Unterschied, ob sie
dem Verurteilten gehören oder nicht.
Die Verurteilung kann auf Kosten
des Schuldigen öffentlich bekannt
gemacht werden.

Die Frage, was unter über-
mäßigem (iewinn zu verstehen ist.
hat: zu lebhaften Meinungsverschieden-
heiten Anlaß gegeben. Zu beachten
ist, daß mehrere Preisprüfungsstellen
einen Gewinn von 20—25%, als hin-
reichend erachteten und einen Mehr-
verdienst als „übermäßig” bezeich-
neten. Das Überkommando in den
Marken hat ferner erklärt, daß als
angemessener Gewinn grundsätzlich
nur derjenige anzusehen ist, der auch
in Friedenszeiten für gleiche Waren
und unter sonst gleichen Verhält-
nissen erzielt worden ist. Dieser
Friedensgewinn ist zahlenmäßig fest-
zustellen. Nur dieser zahlenmäßig
festgestellte Betrag darf, ohne Rück-
sicht auf die Gestehungskusten, als
angemessener Gewinn zugeschlagen,
werden. Hat beispielsweise im
Frieden eine Ware 4 M, gekostet und
ist sie mit 5 M. verkauft worden,
sn daß der Gewinn IM. = 25%
betrug, so darf auf den "heutigen
Einkaufspreis von vielleicht 8 M.
nicht ebenfalls 260, aufgeschlagen
werden, da der Verdienst dann ja
2 M. betragen würde. Der (rewinn
soll an der gleichen Ware nur so
viel wie früher betragen. Die Ware
müßte somit mit 9 M. verkauft
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werden. Es dürlte sich empfehlen,
diese grundlegenden Anguben hei
der
berücksichtigen. Die erlaubten 20%
oder 25%, Gewinn sollen den Rein-
ewinn — nach Abzug aller Un-

kosten, wie allgemeine Geschäfts-
unkosten, Lagergeld, Miete, Licht,
Zinsen, Steuern usw. -- darstellen.

Als höhere Verwaltungsbehörde ist
laut Verordnung von 6. August 1915
(G.M.Bl. 8. 204) der Regienings-
präsident bestimmt.

Überwachung des Nahrungs-
mittelverkehrs. Durch einen
Ministerialerlaß vom 20. März 1916
(M.Bl. Med. S. 128) ist eine schürfere
polizeiliche Überwachung des Nah-
rungsinittelverkehrs gefordert. wörden.
Besonders soll die Überschreitung
von Höchstpreisen und ev. Fälle von
Lebensmittelwucher schnell und ein-
gehend verfolgt werden. Die Ge-
meinden sollen zu diesem Zweck mit.
den errichteten Preisprüfungsstellen
zusammenarbeiten und die Polizei-
beamten sollen über die hier in Frage
kommenden Bestimmungen eingehend
unterrichtet werden.

Unterchlorige Säure siehe unter
„Chlorsalze“.

Unzuverlässigkeit im Handel.
Der Handel mit

Feststellung des Gewinns zu |

Giegenständen _

des täglichen Bedarfs, insbesondere |
Nahrungs- und Futtermwitteln aller
Art sowie rohen Naturerzeugnissen,
Heiz- und Leuchtstuffen, oder mit.
Gegenständen des Kriegsbedarfs ist
zu untersagen, wenn Tatsachen vor-
liegen, die die Unzuverlässigkeit des
Handeltreibenden in bezug auf den
Handelsbetrieb dartun. Das Handels-
gewerbe, dessen Betrieb untersagt
wird, ist genau zu bezeichnen. Die
Untersagung ist im Amtsblatt der
ustersagenden Behörde und im Reichs-
anzeiger bekanntzugeben. — Rei der ;
Feststellung «der Tatsachen, welche
die Unzuverlässigkeit in bezug auf
den Handelsbetrieb dartun, sind
insbesondere zu berücksichtigen Zu-
widerhandlungen gegen «die Vor-
schriften über Höchstpreise, Vorrats-
erhebungen, Preisausbang und über-
mäßige Preissteigerung.

|um

Die Untersagung des Handels-
betriebes wirkt für das Reichsgebiet.
Ist dem: Handeltreibenden für den.
untersagten Handelsbetrieb ein Er-
laubnisschein (Wandergewerbeschein,
Legitimationskarte u. dgl.) erteilt, so
hat die Untersagung Jen Verlust:
dieseg Scheines ohne weiteres zur
Fulge.

Die Behörde, die den Betrieb unter-
sagt hat, kann seine Wiederaufnahme‘
gestatten, sofern seit der Untersagung
mindestens drei Monate verflossen
sind.

Der Reichskanzier und die Landes-
zentralbebüörden können anördnen,
daß der Beginn des Handels mit
Gegenständen der im $ 1 Abs. 1 be-
zeichneten Art allgemein oder unter
bestimmten Voraussetzungen einer
Erlaubnis bedarl. Die Erlaubnis darf
nur versagt werden, wenn gegen den
Nachsuchenden Tatsachen vorliegen,
die seine Unzuverlässigkeit in bezugauf den Handelsbetrieb dartun.

Gegen die Untersagung des Be-
triebes und gegen die Versagung der
Erlaubnis ist nur Beschwerde zu-
lässig; sie hat keine aufschiebende
Wirkung.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bis zu 10000 M.
wird bestraft:
1. wer der gegen ihn ergangenen

Untersagung des Handelsbetiiebex’
zuwiderhandelt,

2, wer den Handelsbetrieb ohne die
erforderliche Erlaubnis beginnt.
Für die Untersagung des Handels

mit Gegenständen des täglichen Be-
darfs, insbesondere Nahrungs- und
Futtermitteln aller Art, sowie rohen
Naturerzeugrissen, Heiz- und Leucht-
stoffen, oder mit Gegenständen des
Kriegsbedarfs und für die Entschei-
dung über die Erteilung der Erlaubnis
zum Beginne des Handels wit: Gegen-
stäinden der bezeichneten Art, soweit
etwa der Reichskanzler oder der
unterzeichnete Minister eine solche
Erlaubniserteilung vorschreiben sollte
ist in Städten über 10000 Einwohnern
die Ortspelizeibehörde, im Landes-
polizeibeziik Berlin der Polizei-
präsident zu Berlin, im übrigen der
Landrat und in den Hohenzallerr-
schen Landen der Oberamtmann zu-
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ständig, . falls der Handeltreibende in
dem irke dieser. Behörde seinen
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
S:shatöder eine gewerbliche XNieder-

""Jassung errichtet hat oder errichten
will.

Die Untersagung richtet sich gegen
dio Person des Handeltreibenden,
dessen Unzuverlässigkeit dargetan
ist. Damit über die Tragweite der
Untersagung keine Zweifel bestehen,
sind die Handelszweige, auf welche
sich. die: Untersagung erstreckt, in
jedem Falle genau anzugeben.

Urotropin. Auf Grund Kaiserl, Ver-
ordnung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915 ist
die Durehfuhr und Ausfuhr verboten.

Fanille. Die Einfuhr ist laut. Verord-
nung vom 26, Februar 1916 (Reichs-
anzeiger Nr. 49) bis auf weiteres ver-
boten.

Yanillin. Die Ausfuhr und Durch-
fuhr ist dutch Bekanntmachung vom
31. Juli 1915 verboten.

Vaseline. Auf Grund Kaiserl. Verord-

nung vom 31. Juli 114 und durch
Bekanntmachung vom22. Mai 1N5
ist die Durchfuhr und Ausfuhr ver-
boten. Vaseline, sowohl Natur- wie
Kunstvaseline, ist ferner durch Ver-
grenung vom 7. September 1916
beschlagnahmt. (Näheres siehe unter
„Schmiermittel“.)

Faselinöle sind ebenfalls durch Ver-
ordnung van 7. September 1916 be-
schlagnahmt, sobald ihre Viskosität
über 5 bei 500C beträgt. (Näheres
siehe unter „Schnmiermittel“.)

Ferbandmittel, Die Austuhr von
Verband- und Arzneimitteln ist durch
Verordnung vom 31. Juli 1914 (R.G.Bl.
S. 268) verboten,

Verbandatte, Verbandstojfe u.
ärztliche Instrumente. Auf
(rund Kaiserl. Verordnung vom
31. Juli 1914 nnd durch Bekannt-
machung vom 22.. Mai 1915 ist die
Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Ferbandmull. Der Kriegsausschuß
der Deutschen Baumwollintustrie hat
den Verbandstuffabriken bei der
Lieferung von Material die Be-

dingung gestellt, dab sie 'bei der
Abgabe von Verbandmull an Wieder-
verkäufer folgende Höchstpreise.nieht
überschreiten:

Verbandmull (100 em breit)
in Papierpackung.

Pakete ul 5 2 1 1gm
24fädie 3,35 1,68 0,68 0,35 0.19 M.
20füdg 2,95 1,18 0,50 031017 „
14fädig 2.15 1.12 0,46 0,24 0,13'/,,,

Lieferung ausschließlich Verpackung
ab Fabrik.” 30 Tage Ziel 2%,Abzug.
(Binden siehe. unter,„Binden“.)

Ferbandstoffe. Textilverbandstoffe
sowie daraus hergestellte Verband-
mittel dürfen durch Verordnung vom
10. Juni 1916 von den Herstellern
nuf noch an solche Abnehmer ge-
liefert werden, mit denen sie bereits
vor dem 1. Mai 1916 in laufender
Greschäftsverbindung standen. (Siehe
auch unter „.Binden“.)

Verbandatte. Der Kriegsausschuß
der Deutschen Baumwollindustrie hat
den Verbandstoffahriken bei der
Lieferung van Material die Bedingung
gestellt, daß sie bei der Abgabe von
Verbandwatie au Wielerverkäufer
folgende Iöchstpreise nicht über-
schreiten:
Verbandwatte in Papierpackung.

10m 502 1
450 237 115 048 M.

 5 WE
02, 015 OO M.

Lieferung ausschließlich Verpackung
ah Fabrik. Ziel 30 Tage, 295 Abzug.

Fergällter Brannticein siche unter
„Brennspiritus”.

Verführung. Die Ansprüche, welche
heim Inkrafttreten der Verordnung
über die Verjährungsfristen vom
22. Dezember 1914 (R.G. Bl. S. 543)
noch nicht verjährt waren, verjähren
nicht vor Ablauf des Jahres 1916.

Verpflegungsmüttel siehe „Futter-
mittel“.

Feronal. Auf Grund Kaiserl. Ver-
ordnung vom 31. ‚Ioli 1914 und durch
Bekanntmac hung vom 22, Mai 1915 ist
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.
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Verkaujszwang. Die Abgabe von
Waren, für die Höchstpreise fest-
gesetzt "sind, darf nach $ 2 des
Höchstpreisgesetzes nicht verweigert
werden. Diese unbedingte Abgabe-
pflicht jst auch vom Reichsgericht
in einer Entscheidung vom 27. Juni
1916 betont würden. (Siehe auch
unter „„Höchstpreise‘‘ und ‚Zurück-
haltung von Waren“.)

x

Verträge, linwirkung von Hlöchst-
preisen auf Verträge siehe unter ‚‚Ein-
wirkung“.

Vorratserhebungen. \Während der
Dauer des gegenwärtigen Krieges ist
auf Grund der Verordnung vom
2. Februar 1915 (R.G.Bl. 5. 4) der
Behörde (in Landkreisen den Land-
räten, in Hohenzollern den Ober-
amntmännern, in Stadtkreisen den
Polizeiverwaltungen) jederzeit Aus-
kunft über vorhandene Vorräte zu
geben. Dies erstreckt sich auf alle
Artikel des Kriegsbedarfs wie auch
auf Gegenstände, die zur Herstellung
von Kriegsbedarfsartikeln dienen und
ferner auf alle Gegenstände des täg-
lichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs-
und Futtermittel aller Art, rohe
Naturerzeugnisse, Heiz- und Leucht- |
stoffe. (Der Begriff Nahrungsmittel
ist im weitesten Sinne aufzufassen.)
Die Auskunft kann auch durch
öffentliche Bekanntmachung
gefordert werden. Zur Auskunft sind
alle Besitzer oder Erzeuger der be-
treffenden Ware verpflichtet. Aus
kunit kann verlangt werden über
«he vorhandenen Vorräte, ferner über
die Mengen, auf deren Lieferung man
noch Anrecht hat, wie auch über den
Ort der Aufbewahrung. Es kann
weiter darüber Auskunft verlangt
werden, wann «liese Vorräte ab-
geliefert: werden können. Bei der
Auskunftseinholung ist das Ein-
dringen in die Vermögensverhältnisse
unstatihaft. Die Behörde oder die
von ihr beauftragten Beamten sind
berechtigt, die Räume, in denen sic
Vorräte vermuten, zu untersuchen
und die Geschäftsbücher zu prüfen.
Wer varsätzlieh die Auskunft. zu Jer
er verpflichtet ist, nicht erteilt, oder
wissentlich unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben macht, wird mit

ein- |

ar

Gofängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 10000 M.
bestraft. Auch können Vorräte, die
verachwiegen wurden, dem Staate
verfallen erklärt werden. Wer bei
der Auskunft in fahrlässiger Weise
über Vorräte unrichtige oder un-
vollständige Angaben macht oder
die Frist der Auskunftserteilung ver-
säumt, wird mit Geldstrafe bis zu
30600 M. bestraft.

Die zuständige Behörde kann die
Führung besonderer Lagerbücher vor-
schreiben. Wer die Führung der
Lagerbücher vorsätzlich oder fahr-
lässig unterläßt, wird ebenfalls nut
den vorstehenden Strafen belegt.
Neben den erwähnten Behörden ist
auch die Kriegsrohstoff-Abteilung des
Kriegsministeriums berechtigt, Aus-
kunft über die Vorräte an (iegen-
ständen des Kriegsbedarfs oder zur
Herstellung von Kriegsbedarfsartikeln
zu verlangen.

Wacholderbeeren, gedörtt. Die
Ausfuhr ist durch Verfügung vom
15. November 1914 (M.Bl. Tandw.
S. 329) allgemein gestattet.

Wachswaren. Die Ausfuhr und
Durchfuhr ist durch Verordnung vom
10. September 1915 (Reichsanz.
Nr. 215) verboten.

Wärmflaschen-und Kompressen
siehe unter „Gummiwaren“,

Wagenschmiere ist durch Verord-
nung vom 8. März 1915 (R.G.Bl.
$. 135), wenn sie vom Auslande ein-
eführt wird, vom Einfuhrzall befreit.
m Inlande ist Wagenschmiere be-

sehlagnahnt. (Siehe unter „Schmier-
mittel‘.)

Walrat ist durch Verordnung vom
8. März 1915 (R.G.Bl. $. 135), wenn
er vom Auslande eingeführt wird, vom
Einfuhrzoll befreit.

War 7 Dureh das
(Gesetz über einen Wearenumsatz-
stempel vom 26. Juni 1916 (R.G.Bl.
8.639), in Kraft getreten am 1.Oktober
1916 ist eine Umsatzsteuer eingeführt
worden, die jeder Waren umsetzende
Gewerbetreibende, der in ‚Jahre mehr
als 3000 M. umsetzt, zu entrichten
hat. Bei dieser geringen Höhe des
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stenerpflichtigen Umsatzes ist jede
Drogerio-zur Entrichtung der Waren-
umsatzsteuer verpflichtet. Gewerbe
im Sinne der Steuer ist jede auf
Erwerb, also auf Gewinn gerichtete
Tätigkeit, auf die Form des Gc-
werbebetriebes (G.m.b.1H., Akt-
Gesellschaft, Genossenschaft, Einzel-
Inhaber usw.) Kommt «es nicht an.
Der Steuer unterliegt der Gesamt-
betrag der im (seschäfte für erfolgte
Verkäufe, gemschte Lieferungen usw.
innerhalb eines Kalenderjahres ein-
gehenden Zahlungen. Kingehende
Wochselzahlungen sind von der Um-
sstzsteuer frei {weil der Wechsel
durch Wechselstempel bereits be-
stene ist). Darlehnsschulden, die aus
Warenschulden in Darlehnsschulden
umge leltsind, sindsteuerpflichtig;
ebenso Tauschleistungen, die an die
Stelle von Zahlungen für Waren ge-
treten sind. Frei von der Steuer sind
dagegen Zahlungen, die für Lieferung
von inländischen Waren ins Ausland
erhalten werden und ferner sind Ver-
käufe von _ Wertpapieren umsatz-
stempelfrei. Wenn Käufe rückgängig
gemacht werden und der Empfänger '
der Ware sein Geld wieder zurück-
erhält, fällt für den betreffenden Be-
trag die Steuerpflicht fort. -- Nur
der muB die Umsatzsteuer bezahlen,
der die Ware in Natur überträgt,
nicht z. B. ein Agent, der nur das
Geschäft "vermittelt, die Ware selbst
aber nie ins Haus bekommt: hat ein
Agent in dieser Weise ein Geschäft
vermittelt, so ist nur 1, der Her-
steller (ader Großhändler), der die
Ware an den Kileinhändler liefert,
und'2. der Kleinhändler, der sie an
das Publikum weiter verkauft, zur
Steuer verpflichtet.

Diejenigen Geschäfte, («die viele
Kleinwaren verkaufen und deshalb
nicht jede eingehende Zahlung buchen
— es dürfte kaum solche Drogen-
geschäfte geben —, dürfen den Ge-.

+ d . h Aag dereing Zahlungen
schätzen und «lanach die Steuer ant-
richten. Hält «lie Stenerbehörde «ie
Schätzung nicht für richtig, so muB
sie dem Geschäftsinhaber davon
Kenntnis geben und kann selbst eine
Schätzung der eingehenden Zahlungen
vornehmen. Gegen den ergehenden

Watte.

Schätzungsbescheid hat der ‚Steuar-
pflichtige nur Beschwerde an die vor-
gesetzte Steuerbehörle.

Der &amp; 81 des Gesetzes sieht vor,
daB der Steuerpflichtige statt der
eingegangenen Zahlungen als Grund-
lage für die Umsatzsteuer den Ge-
samtwert für die in enem Jahre ge-
machten stenerpflichtigen Lieferungen
angsben kann ohne Rücksicht auf die
Zahlung. Macht er davon (jebrauch,
so kann er nur mit Genehmigung der
Direktionsbehörde davon abweichen.
Ob es sich empfiehlt, die Steuer so
zu berechnen, ist zweifelhaft, denn der
Betriebsinhaber muß dann auch von
den nicht eingegangenen Zahlungen
die Steuer entrichten.

Warenzurückhaltung siehe
„Zurückhaltung von Waren”.

Waschmittel. Durch Verordnung
vom 11. Oktober 1916 ist bestimmt,
daß Waschmittel auf den Packungen

folgende Angaben enthalten müssen:1. Namen und Niederlassung des
Herstellers;
Zeitpunkt der Füllung nach Monat
und Jahr;

. Inhalt nach handelsüblicher Be-
zeichnung und Gewicht;
Kleinverkaufspreis.

Die Beseitigung oder Unkenntlich-
machung einer Preisangabe z. B. durch
Überklebezettel ist verboten. (Siehe
anch unter „Soda“ und „Seifen“
bezw. „Seifenersatzmittel‘.,

 =ww

Wasserkissen siche unter „Gum
waren‘.

Auf Grund Kaiserl. Verord-
nung vom 31. Juli 1914 und durch
Bekanntmachung vom 22. Mai 1915
ist die Durehfuhr und Ausfuhr ver-
boten. (Siehe auch unter „Verbanil-
watte‘.)

Web-, Wirk- und Strickwaren.
Die verschiedenen Verordnungen über
die Web-, Wirk- und Strickwaren
berühren den Drogisten insofern, als
Frottiertücher (Waschlappen). Frot-
tierhandschuhe, Leibbinden, Lungen-
und Kopfschützer, Aufnehmer,
Bohnertücher, Putztücher usw. davon
betroffen werden, die in manchen
Drogenhandlungen geführt werden.



Wein — Zement. 0

Am 1. August 1916 mußte eine Be-
standaufnahme über alle diese Waren

gemacht werden, sie dürfen nur gegenBezugschein abgegeben werden. Auch
ummierte Badeartikel, z. B. Bade-

uben, fallen unter diese Be-
stimmungen.

Wein von Trauben in Fässern oder
Kesselwagen darf durch Verordnung
vom 12. Vebruar 1915 (R.G.Bl. 5. 9)
weder von Frankreich, noch von
England, noch von den Kolonien
dieser Länder in Deutschland ein-
geführt oder dureh Deutschland dureh-
geführt werden. Wein in Fässern oder
Kesselwagen zur Kognakbereitung,
soweit er nicht mehr als 20 (e-
wiehtsteile Weingeist in 100 Teilen
Wein enthält, kann ferner durch Be-
kanntmachung vom 22. Juli 1915
zum Zollsatz von 10 M, für den
Doppelzentner eingeführt werden.

Wein mit Heilzusätzen. Die Aus- und
Durchfuhr ist durch Verordnung vom
10. September 1915  (Reichsanz.
Ne. 215) verboten.

Weingeist wird dem Drogenhändler
nur zur Herstellung von Arznei-
mitteln überlassen und nur in be-
schränktem Maße. Man stellt den
Autrag auf Lieferung von Weingeist
am besten bei seinem gewohnten

Lieferanten. Kann dieser nicht
liefern, so wird er den für den Bezirk
in Frage kommenden Lieferanten
nensten können; wenn nicht, so frage
man bei der Spirituszentrale in
Berlin, Schellingstr. 14—15, an. In
dem auszufüllenden Antragscheine
muß man sich verpflichten, den
Weingeist nur zur Herstellung von
Arzneimitteln zu verwenden, und
zwar muB die Verarbeitung «des
Weingeistes auf Arzneimittel mest
innerhalb einer bestimmten Frist
(2—3 Wochen) vollzogen sein.

Zu den Arzneimitteln in diesem
Sinne sind nicht nur die in dem
Arzneibuch für das Dautsche Reich
aufgenommenen, sondern auch alle
übrigen Zubereitungen zu rechnen,
die in der medizinischen Wissen-
schaft und Praxis als Heilmittel
allgemeine Anerkennung gefunden
haben, sowie auch «ie jn manchen

Wermut.

Wollfett. (siehe Lanolin).

Gegenden gewerbamäßig hergestellten.
und: als Hausmittel in den Verkehr
gebrachten ‚Erzeugnisse, soweit sie
nicht als Ersatz für Trinkbranntwein,
Liköre usw. verwendet werden. Hier-
nach sind nach einem Rundschreiben
desReichsschatzamtes vom31..Junid.J..
also die Hersteller sogenannter Haus-
mittel wegen ihrer Bezüge von ver-
steuertem, unverarbeitetem Brannt-
wein den Arzneimittelfabriken gleich-
zustellen.

Zur Herstellung kosmetiseher
Mittel darf der Arzneimittel-Wein-
geist nicht verwendet werden, viel-
mehr wird für diesen Zweck aut An-
trag, der bei der Zollbehörde ein-
zureichen ist, ein Bruchteil der in
dem Betriebe bisher für kasmetische
Mitte] verbrauchten Menge Weingeist
freigegeben.

Die Abgabe oder Verarbeitung des
für Arzneimittel oder für kosmetische
Mittel freigegebenen Weingeistes zu
Trinkzwecken wird mit hohen Strafen
belegt.

Weinsäure, Weinsteinsdure. Auf
Grund Kaiserl. Verordnung vom
31. Juli 1914 und «durch Bekannt-
machung vom 22. Mai 1915 ist die
Durehfuhr und Ausfuhr verboten.

Die am 1. März 1916 in
Berlin abgehaltene Versammlung der
Spirituoseninteressenten bat den
Mindestverkaufspreis Tür das Liter
Wermuf auf 2 M. festgesetzt. Wermut
darf ferner mit Succharin gesüßt
werden, auch braucht diese Süßung
nicht besonders angegeben zu werden.

Wismut und Wismutrerbindun-
gen. Auf Grund Kaiserl. Verordnung
vom #3. Juli 1914 und durch Be-
kanntmachung vom 22. Mai 1915 ist.
die Durchfuhr und Ausfuhr verboten.

Auf Grunil
Kaiserl, Verordnung vom 31. Juli
1914 und durch Bekanntmachung
vom 22.. Mai 1915 ist die Durchfuhr
und Ausfuhr verboten. (Siehe auch
unter „Öle und Fette“.

Xylol siehe unter „Benzol“.
ement. Die Ausfuhr und Durebfuhr
ist durch Verordnung vom 6. Februar
1916 (Reichsanz. No. 32) verboten.



50 Zeresin — Zwieback.

Zeresin ist durch Verordnung. vom
8 März 1915 (R.G.Bl. $. 135), wenn
es vom Ausland eingeführt wird, vom
Einfuhrzoll befreit.

Ziyarettenpapier und Hülsen
dürfen durch Verordnung vom 12. Fe-
bruar 1915 (R.G.Bl. 8. 93) weder von
Frankreich, noch von England, noch
von den Kolonien dieser Länder in
Deutschland eingeführt oder «durch
Deutschland durchgeführt werden.

Ziunozxzyd ist durch Verordnung vom
8 März 1915 (R.G.Bl. 8. 135), wenn
es vom Anslande eingeführt wird, vom
Einfuhrzoll befreit.

Zucker. Der Höchstpreis für Zucker
bei der Abgabe im Kleinhandel
beträgt für das Pfund:

Melis oder gem. Kristall-
30zucker .........222200%

Gemahlene Raffinade..... 32 „
Würfelzucker I (Kristall). 31 „,
Würfelzueker IT .........- 32 „

Rohzucker .............. 34

Ein Aufschlag für Verpackung darf
nicht gerechnet werden. Die Abgabe
darf nur gegen Zuckerkarte erfolgen.
Für den Stadtbezirk Berlin sind vom
Magistrat folgende Höchstpreise für
Kandiszucker festgesetzt wurden für
das Pfund:

Kundiszucker, weiß ..... 5n Pf
Kandiszueker, braun ..... 4 „
Kandiszucker, schwarz ..-. 60 ,.

Die Preise gelten mit Verpsekung.
Bei Abgabe von !/, Pfund darf ein
Aufschlag nicht berechnet werden.

Zucker darf ferner durch Verordnrng
vom 14, September 1916 in gawerb-
lichen Betrieben zur Herstellung
von Frucbtsirupen aller Art. (mit Aus-
nahme solcher, die zur Zubereitung
von Arzneien dienen), ferner zur
Herstellung von Limonaden oder
deren Essenzen, kandierten Früchten,
Schaumwein, Fruchtpasten, Likören,
Punschextrakten, weinähnlichen Ge-
tränken, Wermutwein nicht mehr
verwendet werden.

Zurückhaltung von Waren. Die
Zurückhaltung von Waren ist, wie
die Rechtsprechung wiederholt u. a.
auch das Reichsgericht betont hat,
dureh die Verordnungen gegen über-
mäßige Preissteigerung und das
Höchstpreisgesetz verboten. Dagegen
hat der Reichskanzler in einer Aus-
kunft betont, daß nach der Wucher-
verordnung die Jurückhaltung von
Waren nur dann verboten wird, wenn
dadurch ein übermäßiger Gewinn er-
zielt werden soll. Die Zurückhaltung
zu dem Zwecke, die ständige Kund-
schaft zunächst zu bedienen, wäre
danach erlaubt. Es besteht also
zwischen der Rechtsprechung und der
Auskunft des Reichskanzlers ein
Widerspruch. _ Dar Kleinhändler wird
gut tun, die Abgabe vorrätiger Waren
in mäßigen Mengen nicht zu ver-
weigern.

Zwieback (\arf im Kleinverkauf nur
mit genauer äußerer Kennzeichnung
(siehe unter „Kennzeichnung der
Waren“) abgegeben werden.
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Mercks Warenlexrikon. Ein Werk, das als erschöpfendes Auskunftsbuch des

Welthandels bezeichnet werden muß undin dem unsere Praxis deshalb eine besondere

Beachtung gefunden hat, weil der Vorsitzende des Deutschen Drogien, Verbandeseiner der Neubearbeiter des Werkes ist . .. M 10,—Mohr, Georg, Moderne Schriften. 15 Alphabete der baibtesen "modernen
Reklame- und Plakatsehriften für Kunstgewerbler und Schildermaler, in eleg. Mappe

Petzold, Artur. Chemie und Chemikalienkunde für Drogisten. Ein
Buch, das auf jede aus dem Gesamtgebiet. der anorganischen Chomie und Chemikalien-
kunde gestellte Frage Antwort “erteilt, und durch ein umfangreiches Inhalts-
verzeichnis insbesondere auch als Nachschlagewerk wertvoll ist .. geb. M 3,50

Petzold, Artur, DerDrogist als Kaufmann. Ein Werk, das dem praktischen
Bedürfnis der Zeit angepaßt ist und sowohl dem jungen Tschgenossenein Lehrbuch
als dem bereits Erfahrenen ein Nachs-hlagebuch auf dem Gebiete des kaufmännischen
Wissens sein soll . . geh. M 7.—

Rothschilds Taschenbuch für Kaufleute. lin Handbuch für Zöglinge des
Handels sowie ein Nachschlagebuch für jedes Kontor. Ein außerordentlich viel-
veitiges Werk, welches in einer großen Zahl von Auflagen bereits Maier‘ istsch. M 10,--

Sonnenfeld, H., Der Handel mit Drogen und Giften (Drogistengesetze!.
Justizrat Sonnenfeld ist der bekannteste Kommentator der Gesetze, die unseren
Beruf betreffen. Das Buch ist deshalb wertvoll zum Nachschlagen für jeden Drogisten

geb.M u, —
Stecher-Ernst, Rechenbuch fürDrogisten-Fachschulen in 2 Teilen, Teil I

Unterstuie, Teil Il Mittelstufe. Jeder Teil . . geb. M 1,50

Sylheasschy, Ernst, Die Giftprüjung und die Konzession zum
Handel mit Giften. Ein Ratgeber in allen Fragen des Iandels mit Giften
sowie zum Erwerb der Gifltkonzession kart. M 1,80

Syllwasschy. Ernst, Was muß der Drogist von Farben und Lacken
weissen? Ein kurzgefaßtes Auskunftsbuch für die Praxis, über die Gewinnung,
Beschaifenheit und Verwendung von Farben und Lacken . geb. M 2,-

Sylliasschy. Ernst, Die Schaufenster-Dekoration der Drogenhandlung.
Ein vorzügliches, praktisches Lehrbuch zur Herstellung wirksamer Schaufenster-
Auslagen mit allgemeinen Regeln für die Ausübung der Dekorationskunst gcb. 313,60

Uebele, Gustar, Handlezikon der tierärztlichen Praxis geb. M 10,-
Urban, E. Betriebsvorschriften jiür Drogen- und Gifthandlungen In

Preußen . geb. M 3,6
Fogel, E., Taschenbuch der praktischen Photographie. Das Buch ist

weit verbreitet und enthält in leichtfaßlicher Form die Grundzüge derErlernun der
Lichtbildkunst . geb. ‚sdZiegler, Otto, Lateinisches Unterrichtsbuch für Drogisten. Die An-
schaffung dieses Buches muß dringen! empfohlen werden, da es die ee Kennt-nis der lateinischen Nomenklatur vermittelt .. . ‚, M 2,50

Ziegler-Petzold, Drogenkunde. Fin Hilfsbuch für den Unterricht anNDroeisiene
achschulen und zum Selbstunterrieht sowie ein Auskunftsbuch für die Praxis des

Drogisten geh. M 5,50

Wir liefern die vorstehenden Werke sowie alle sonstigen Erzeugnisse der Lite-
ratur zu Orizinalpreisen portofrei bei Einsendung des Betrages. Die Zusendung
unter Nachnahme erhöht den Preis um 20 Pfennig.
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